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Dieser AUSDRUCK enthält auf 
Seite 7 ein Bild, welches das Ziel des 
G20-Gipfels in Hamburg vielleicht am 
besten auf den Punkt bringt. Zu sehen 
ist ein informelles Treffen zwischen 
Merkel, Macron und Putin am Vormit-
tag des zweiten Tages. Auf dem Bild der 
Bundesregierung – das leider im Gegen-
satz zu jenem des Kreml nicht unter 
CC-Lizenz veröffentlicht wurde – ist 
dabei Putin von hinten zu sehen. Hinter 
Merkel und Macron sind die Fahnen 
Russlands, Frankreichs, Deutschlands 
und der EU drapiert: Deutschland und 
Frankreich repräsentieren die EU und 
konfrontieren Russland – die USA 
fehlen. Deutschland übernimmt die 
Führung und dazu gehörte es offenbar 
auch, der Weltöffentlichkeit mal zu 

zeigen: Wir können auch Polizeistaat. 
Hierzu der erste Artikel in diesem Heft, 
während sich die weiteren Artikel im 
G20-Schwerpunkt mit den inhaltlichen 
Ergebnissen des Gipfels selbst beschäf-
tigen, die uns sonst in der öffentli-
chen Auseinandersetzung viel zu kurz 
kommen.

Zum neuen deutschen Selbstbewusst-
sein gehört auch eine Führungsrolle in 
Mali. Dabei sind nun zwei Soldaten 
gestorben - „verunglückt“, wie es in 
der deutschen Presse gerne heißt. Statt 
über den Sinn des Einsatzes zu disku-
tieren, fokussiert sich die Debatte auf 
Ausrüstungsmängel. Wir gehen auch 
ein wenig auf die Hintergründe ein, das 
Scheitern jenes Friedensabkommens, 
das zu verteidigen angeblich Zweck des 

Einsatzes in Westafrika ist. Ein ausführ-
licher Artikel beschäftigt sich mit der 
„Schlacht um Mossul“ und ein kürzerer 
mit Kommunikationstechnologien und 
„Informationsräumen“ im Syrienkrieg. 
Wie der sog. „Informationsraum“ selbst 
– u.a. durch die Aufstellung des „Kom-
mandos Cyber- und Informationsraum“ 
– zum Schlachtfeld wird und inwiefern 
das auch die kritische und unkritische 
Öffentlichkeit betrifft, wird übrigens 
Thema des nächsten IMI-Kongresses 
vom 17. bis 19. November in Tübingen 
sein. Wir sind gerade dabei, ein span-
nendes Programm hierzu zusammenzu-
stellen. 
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„Der G20-Gipfel wird auch ein Schaufenster moderner Poli-
zeiarbeit sein.“ (Andy Grote, Innensenator von Hamburg)1

Wenn noch immer die Kunde vom Bürgerkrieg in Hamburg 
durch die Medien geistert, zielt diese Beschreibung auf bren-
nende Autos, Barrikaden, Flaschenwürfe und Plünderungen. 
Was bei diesem Vergleich verwundern sollte ist, dass in der 
gesamten Zeit des Hamburger „Bürgerkrieges“ Schaulustige 
und Bier trinkendes Partyvolk anwesend waren - eine für 
Kriegsgebiete eher ungewöhnliche Beobachtung. Nicht aber 
für politische Unruhen, wie sie in den 1970er und 1980er 
Jahren in der BRD häufiger ausbrachen. Insofern zeugt die 
Erzählung vom nicht gekannten Ausmaß der Gewalt - gemeint 
ist dabei nicht die Polizei - v.a. auch von Geschichtsverges-
senheit. Verdeckt wird in dieser auf einen begrenzten Teil der 
Auseinandersetzungen um den Gipfel fokussierten Betrach-
tungsweise die tatsächliche einseitige Kriegserklärung des 
Staates gegen den G20-Widerstand, die radikale Linke, unbe-
teiligte Bürger*innen, die Grundrechte und den als ideologi-
sche Floskel immer wieder beschworenen Rechtsstaat. So ist 
es die Rolle des Staates, der Polizei, der Justiz, und der poli-
tischen Klasse im Umgang mit den Gipfelprotesten, die ein 
Schaufenster in eine autoritäre Zukunft öffnet.

Das vorangestellte Zitat des noch amtierenden Hamburger 
Innensenators Grote kann in der nachträglichen Betrachtung 
der Ereignisse nur als Drohung und tiefste Verachtung der 
Demokratie gewertet werden, wenn sogar Spezialkräfte mit 
Schnellfeuerwaffen zum Einsatz kamen, um ein aus polizei-
licher Sicht außer Kontrolle geratenes Stadtviertel zu „befrie-
den“. Linke, Antimilitarist*innen und all diejenigen, die 
Grundrechte für Schutzrechte der Bevölkerung vor dem Staat 
halten und einen ungezügelten Gewaltapparat als Bedrohung 
sehen, sind jetzt aufgerufen, die Geschehnisse zu analysieren 
und klar Position zu beziehen.

Vorgeschichte des SEK-Einsatzes – Randaliert 
doch lieber in der Schanze als vor den Hotels

„Sie werden das gesamte Polizei-Equipment hier in Ham-
burg sehen, wenn es geht, möglichst zurückhaltend. Wenn wir 
es komplett brauchen, packen wir es eben alles aus.“ (Hartmut 
Dudde, Gesamteinsatzleiter der Polizei vor dem Gipfel)2

Nachdem die Polizeiführung im Laufe des ersten Gipfelta-
ges, Freitag dem 07.07.17, einsehen musste, dass ihre Taktik 
der letzten Tage nicht aufgegangen war, den Protest einzig und 
allein mit Gewalt zu unterdrücken und sowohl Blockaden als 
auch direkte Angriffe massiv in Zeitpläne und Bewegungs-
freiheiten von Gipfelgästen und Polizei eingegriffen hatten, 
wurde am frühen Nachmittag die Taktik umgestellt. Ein Groß-
teil der Polizeikräfte wurde auf 15:00 Uhr an die direkte Route 
zwischen Messegelände und Elbphilharmonie verlegt.3 Die 
Staatsgäste sollten aus Sicherheitsgründen auf Abstecher in die 

Hotels verzichten und auf eben 
dieser gesicherten Route zum 
Konzert geleitet werden. Mit der 
Festlegung auf einen zentralen 
Transferkorridor wurden aller-
dings auch alle Ausweichoptio-
nen aufgegeben und damit die 
Notwendigkeit, diese Route mit 
aller Gewalt zu sichern, zemen-
tiert. Durch diese Umstellung 

wurden zwangsläufig auch Polizeieinheiten aus St. Pauli und 
den umliegenden Vierteln abgezogen, die zur Sicherung der 
Route der Delegationen nötig wurden. In und um das Schan-
zenviertel waren allerdings entgegen vieler Falschbehaup-
tungen den gesamten Freitag über starke Polizeikräfte mit 
Wasserwerfern präsent.

Vermutlich entschied sich die Polizeiführung aus taktischen 
Gründen, die Situation im Schanzenviertel, die sich am frühen 
Abend zuspitzte, lieber gären zu lassen, als die teils militanten 
G20-Gegner*innen aus der Schanze zu vertreiben und damit 
das Risiko einzugehen, dass sie an den Routen der Staatsgä-
ste oder in schlechter überwachten Stadtvierteln zur Aktion 
schreiten würden, zumal die Polizei jetzt in der Fläche schlech-
ter aufgestellt war. Dass die Polizeiführung nach der schlech-
ten Presse der Vortage auch entsprechende Bilder brauchte, um 
ihren harten Einsatz rechtfertigen zu können, erscheint wahr-
scheinlich, bleibt aber eine Spekulation.

Neben dem stetigen Zustrom von weiteren Demonstrant*innen 
in die Schanze an besagtem Abend, der nicht von der Polizei 
unterbunden wurde, spricht auch für eine solche Strategie, dass 
sowohl die Polizei als auch die Anwohner*innen Auseinander-
setzungen in diesem Viertel vom 1.Mai, dem Schanzenfest und 
diversen Demos schon kannten. Die „Störer“ sollten lieber in 
„ihrem Viertel“ unter Beobachtung randalieren, während die 
Routen für die Staatsgäste offen gehalten werden konnten. So 
waren im Schanzenviertel „Aufklärungskräfte“ bzw. „Tatbeob-
achter“, sprich Beamt*innen in Zivil, positioniert, die der Poli-
zeiführung genauestens über die Entwicklungen berichteten.4 
Ergänzt wurde das Lagebild von Hubschraubern, die über dem 
Viertel kreisten.

Die Korrektheit des Lagebildes, vor allem die Informationen 
der Zivilbeamten über einen angeblichen Hinterhalt, werden 
mittlerweile auch vom NDR angezweifelt.5 Für die weitere 
Analyse wird aber davon ausgegangen, dass die Polizeifüh-
rung, mindestens aber die Beamt*innen auf der Straße, auf 
dieser Grundlage agierten.

Über die ersten brennenden Barrikaden war die Polizeizen-
trale gegen 21:00 Uhr bestens informiert, die Einsatzkräfte 
zogen sich aber nach einem kurzen Vorstoß in einer Seiten-
straße schnell zurück. Das Konzert in der Elbphilharmonie lief 
noch und der Heimweg der Staatsgäste stand ebenfalls noch 
bevor. Eine halbe Stunde später kam die Polizei jedoch laut 
Einsatzprotokollen zu der Einschätzung, dass bei einer Räu-
mung des Schulterblattes mit Schwerverletzten auf Seiten der 
Polizei zu rechnen wäre. Womöglich kippte jetzt die einkal-
kulierte Randale in ein Szenario, das auch der Polizeiführung 
nicht mehr gefallen konnte. 

Das Unterstützungskommando (USK), die Beweissiche-
rungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) der Bayrischen Bereit-
schaftspolizei, bekannt für harte Einsätze bei Demonstrationen 
auch in anderen Bundesländern, sollte ins Schanzenviertel 
vorrücken. Doch es kam zu einer kleinen Meuterei. Der Leiter 
des USK besprach sich nach eigener Aussage mit Kollegen aus 

Spezialeinheiten gegen 
Menschenmengen
G20 und die Militarisierung staatlicher 
Unruhebekämpfung
von Martin Kirsch
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anderen Bundesländern und verweigerte den Befehl.6
Ein Ereignis mit Seltenheitswert, das sich aber erklären lässt: 

Bei kleineren Demonstrationen und Fußballspielen treten die 
besagten USK bzw. BFE7 in ihrem Einsatzalltag in einer sol-
cher Stärke auf, dass sie selten in die Situation kommen, einen 
substanziellen Widerstand brechen oder gar vor einer Gefah-
rensituation zurückweichen zu müssen. So lässt sich wohl aus 
dem Verlust der Erfahrung, nur mit klarer Übermacht in eine 
Auseinandersetzung zu gehen, erklären, warum hochtrainierte 
und bestens ausgerüstete Bereitschaftspolizeieinheiten vor 
einer Situation zurückschrecken, die für ihre Kolleg*innen in 
Großstädten in den 1980er Jahren noch zum Erfahrungshori-
zont gehörte. Auch die Erfahrung, dass den Beamten in ihrer 
Wahrnehmung die Ablehnung ganzer Stadtviertel entgegen 
schlägt, hat in den letzten 30 Jahren massiv abgenommen. 
Ab Freitagnacht waren dann auch vermehrt BF-Einheiten mit 
Schilden zu sehen, was dem vorgesehenen Konzept der dyna-
mischen und schnellen Greiftrupps grundlegend widerspricht, 
aber der Situation geschuldet war.

Die Befehlsverweigerung muss die Polizeiführung in 
Bedrängnis gebracht haben und war ein Affront für einen 
Hardliner wie Dudde, der seine Truppen lieber in massive 
Konfrontationen schickt, als Alternativen abzuwägen.8 Vor die 
Wahl gestellt, weitere Momente der Meuterei zu riskieren und 
der Möglichkeit beraubt, seine eigenen Truppen aus Hamburg 
einzusetzen, die bereits in den Tagen zuvor verheizt worden 
waren, traf die Polizeiführung wohl gegen 22 Uhr, als die 
Kunde von Plünderungen eintraf, eine Entscheidung. Duddes 
Konzept der „Deeskalation durch Stärke“, auch bekannt als 
„Hamburger Linie“, sollte auf einem ganz neuen Niveau gefah-
ren werden. Da die Gefolgschaft der BFE-Kräfte nicht mehr 
sicher schien, wurden Kommandotrupps der Spezialeinheiten 
aus der Stadt zusammengezogen. Nachdem Einsatzgruppen 
des Spezialeinsatzkommandos (SEK) Sachsen, SEK Bayern, 
der GSG 9 der Bundespolizei und der Cobra, einer Anti-Terror-
Einheit der Österreichischen Bundespolizei, vor Ort eingetrof-
fen waren,9 sich vorbereitet und Ausrüstung angelegt hatten, 
wurde um 23:40 Uhr mit der Stürmung der Schanze begonnen. 
Die längere Zeit des Sammelns und der Einsatzvorbereitung 
sprechen dafür, dass die Aussage der Polizei, wonach ein sol-
cher Einsatz im Vorhinein nicht geplant worden sei, der Wahr-
heit entsprechen könnte. 

Schusswaffenfreigabe – Überwältigung durch 
blanke Waffengewalt

„Nachdem wir das erste Haus durchsucht hatten, war es mein 
Gefühl, dass absolute Stille im Schanzenviertel vorherrschte.“ 
(Einsatzleiter des SEK-Sachsen)10

Den Worst Case vorausgesetzt, dass sie auf „Straftäter mit 
Schusswaffen“ treffen könnten, gingen die Spezialeinheiten 
in Gruppen zwischen fünf und 15 in die Häuser und auf die 
Dächer an der Ecke Neuer Pferdemarkt/ Schulterblatt und in 
den angrenzenden Straßen. Vor dem Einsatz war sogar über 
bewaffnete Hinterhalte und Sprengfallen sinniert worden,11 
was die Spezialeinheiten sicher nicht zur Zurückhaltung 
bewegte. Die Personen auf dem Dach des Hauses Schulterblatt 
1, laut Lügenmärchen der Polizei einem lebensgefährlichen 
Hinterhalt, wurden mit vorgehaltener Waffe abgeführt und in 
die Gefangenensammelstelle verbracht.12 Für einen Haftbefehl 
reichten die Beweise allerdings bei keinem der 13 Abgeführ-
ten, weil die angeblichen Gehwegplatten und Molotow-Cock-
tails auf dem Dach nicht gefunden wurden.13

In den Häusern traten, rammten und schossen die Spezialkräfte 
Türen auf, warfen Ablenkungspyrotechnik und hinterließen 
nach kurzer Befragung geschockte Bewohner*innen in Woh-
nungen ohne nutzbare Wohnungstür.14 Demo-Sanitäter*innen, 
die sich in eines der betroffenen Häuser zurückgezogen hatten, 
um dort in Ruhe Verletzte zu versorgen, darunter eine Person 
mit akutem Schock, wurden mit vorgehaltener Schusswaffe, 
Laserpunkten aus den Zieloptiken auf dem Körper und der 
mündlichen Androhung von Schusswaffengebrauch von ihrer 
Arbeit abgehalten und abgeführt.15 So ist die betroffene Gruppe 
„Riot Medics“ eine der wenigen, die auch aufgrund ihrer trau-
matisierten Mitglieder eine kritische Debatte über den SEK-
Einsatz einfordert. 

Die Spezialkräfte, die Straßen und Hauseingänge sicherten, 
zielten auf alles, was sich bewegte. Journalist*innen, Schau-
lustige und Protestierende, aber auch Anwohner*innen an 
den Fenster wurden ins Visier genommen.16 Im Verlauf der 
Aktion wurde der vordere Bereich des Schulterblattes, in 
dem die Spezialeinheiten angeblich das Viertel freikämpf-
ten, in Richtung Pferdemarkt und Rote Flora von einer Kette 
Bereitschaftspolizist*innen abgeschirmt. 

 „Polizist“ mit Pump-
gun, Patronengürtel und 
Maschinenpistole beim 
G20-Gipfel. Foto: 
Thorsten Schröder/ 
Flickr
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gebeten worden, Aufnahmen der Polizeiaktion zu unterlassen 
- um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden, so die mitgelieferte 
Begründung. Sobald der SEK-Einsatz beendet war, kamen 
die Fußtruppen der Bereitschaftspolizei wieder ins Spiel und 
gingen auf Jagd. Dabei wurde, so lassen es Videoaufnah-
men vermuten, keine Unterscheidungen mehr gemacht. All 
diejenigen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in den betref-
fenden Straßen aufhielten, waren dem blanken Zorn der uni-
formierten Staatsdiener ausgesetzt. Darunter auch diejenigen 
Beamt*innen, die zuvor den Einsatz verweigert hatten. Die 
Schusswaffenfreigabe für das SEK schien dann auch auf die 
anderen Polizeikräfte zu wirken. So zielte noch nach der Über-
nahme der Straßenkreuzung vor der Roten Flora durch die 
Polizei ein BFE-Beamter aus Hessen mit einer Spezialpistole 
für den Abschuss von Gasgranaten auf die Köpfe von Umste-
henden.17

Die Konfrontation zwischen Protestierenden und Polizei-
kräften mit Schnellfeuerwaffen begann und endete allerdings 
nicht am Freitagabend. Bereits in den Morgenstunden des Frei-
tags waren Teile des „lila Fingers“ der Aktion „Block G20“ 
mit dem Anblick von Maschinenpistolen konfrontiert. Als die 
Blockierer*innen von Süden kommend die Ludwig-Erhard-
Straße auf Höhe des Steigenberger Hotels erreichten, standen 
sie Objektschutzkräften der Bereitschaftspolizei gegenüber, 
die sich hektisch die Schutzhelme aufsetzten. Auch wenn sie 
diese nicht in Anschlag brachten, hatte von einem Dutzend 
Polizeikräften, die zum Schutz des Hotels abgestellt waren, 
in dem Delegationsmitglieder residierten, etwa jede*r zweite 
eine Maschinenpistole umhängen. Da allerdings andere Poli-
zeieinheiten diejenigen, die auf die Hauptstraße vordrangen, in 
die Seitenstraßen zurückprügelten, kam es nicht zur direkten 
Konfrontation mit der Objektschutzeinheit und ihren Schnell-
feuerwaffen. Und weil es am Freitag schon so gut funktioniert 
hatte, ließ die Einsatzleitung nicht locker und schickte auch am 
deutlich ruhigeren Samstagabend ein SEK in die Schanze, das 
zwar nicht zum Einsatz kam, aber deutlich sichtbar in Bereit-
schaft stand und damit das gewünschte Abschreckungsziel 
wohl erreichte.18

Wer sind diese paramilitärischen 
Spezialtruppen der Polizei?

„Aber die Schieß-Ausbildung ist mindestens genauso intensiv 
– schließlich sind SEK-Beamte eher selten in Nahkämpfe ver-
wickelt.“ (Emil Pallay, ehemaliger Beamter des SEK Bayern)19

Die Spezialeinsatzkommandos der Länderpolizeien sind, so 
wie GSG9 und Cobra für die jeweiligen Bundespolizeien, die 
letzte Eskalationsstufe im vorhandenen Einsatzspektrum. Die 
Angehörigen der Kommandos verstehen sich als absolute Elite 
und ziehen ihren Stolz daraus, dass nach ihnen nichts mehr 
kommt. Befehlsverweigerung ist in diesem Selbstverständnis 
quasi undenkbar. In ihrem Einsatzalltag trainieren sie perma-
nent und werden gerufen, wenn es um Terrorismus, Geiselnah-
men, organisierte Kriminalität oder bewaffnete Täter*innen 
und Zielpersonen geht.20 Als Zugriffseinheit vermeiden sie 
spontane Situationen, sondern warten lieber einen Moment 
länger ab, bevor sie zuschlagen, um dann das Überraschungs-
moment auf ihrer Seite zu haben.21 Deeskalation kommt für 
das SEK im Einsatzalltag, abgesehen von Ausnahmen, erst 
dann zum Tragen, wenn die angetroffenen Personen gefesselt 
auf dem Boden liegen. Im Gegensatz zu BF-Einheiten haben 

sie mit der schweren Waffe in der Hand nur zwei Optionen. 
Der Überraschungseffekt und/oder die Todesdrohung der 
Schnellfeuerwaffen führen zur Aufgabe des Gegenübers, oder 
es kommt zum Schusswaffengebrauch - Zwischenstufen wie 
Knüppel oder Pfefferspray sind nicht vorgesehen. Erst seit der 
Terrorhysterie nach den Anschlägen 2015 in Paris trainieren 
die SEKs vermehrt auch den dynamischen Einsatz in städti-
scher Umgebung und nähern sich damit dem Vorgehen von 
Elitesoldaten im Häuserkampf an.22 Für diese neuen Aufgaben 
ausgelegt waren auch die in Hamburg getragene Ausrüstung 
und die eingesetzten Sturmgewehre, die erst im letzten Jahr 
im Rahmen der Anti-Terror-Pakete angeschafft wurden. Wenn 
die Spezialkräfte ihre Schusswaffen tragen, haben sie die 
Erlaubnis, über die Benutzung autonom zu entscheiden. Nur 
bei wenigen SEK-Einsätzen wird scharf geschossen, aber die 
Todesdrohung ist Teil des Einsatzkonzeptes und damit wurde 
auch bei diesem Einsatz in Hamburg kalkuliert.

Bewertung des Einsatzes

„Zur Deeskalation: Hamburger Polizei fährt Atomrakete 
auf.“ (Satirewebsite „Der Postillon“ zur Polizeistrategie in 
Hamburg)23

Voll bewaffnete Spezialkräfte mit ihrem paramilitärischen 
Vorgehen wurden vermutlich seit dem Sturm der besetzten 
Mainzer Straße 1990 in Berlin-Friedrichshain in der BRD 
nicht mehr im Rahmen von politischen Auseinandersetzungen 
auf der Straße eingesetzt. Der Umgang mit Unruhen und das 
Räumen von Häusern sind eigentlich die klassischen Aufgabe 
der BF-Einheiten der Bereitschaftspolizei, die zwischen 1987 
und 1995 eigens dafür aufgestellt wurden, um die Spielräume 
der Polizei bei Demonstrationen zu erweitern, ohne das SEK 
einzusetzen.24

Das behauptete Ziel des SEK-Einsatzes in Hamburg, 
Straftäter*innen dingfest zu machen um damit den Einsatz 
anderer Polizeikräfte zu ermöglichen, wirkt fadenscheinig. 
Wären Festnahmen das Ziel der Aktion gewesen, hätten sich 
die Spezialeinheiten wohl versteckt über Hinterhöfe genä-
hert, um dann einen gezielten Zugriff, z.B. auf den Dächern, 
durchzuführen. Mit der verhältnismäßig langen Vorbereitung 
des Einsatzes in aller Öffentlichkeit und dem Vorrücken über 
die Hauptstraße ging es den Planern wohl eher um eine Show 
of Force – Einschüchterung und das Zeigen von Stärke – als 
um einzelne Festnahmen. Mit Sturmgewehren als Einsatzmit-
tel und der dazugehörigen Schusswaffenfreigabe hat die Poli-
zeiführung dabei Tote einkalkuliert und einzig darauf gesetzt, 
dass alle Beteiligten halbwegs die Nerven behalten bzw. die 
anwesenden Personen vor der blanken Waffengewalt kapitu-
lieren, was anscheinend zumindest am unmittelbaren Ort des 
Einsatzes auch geschah.

Insgesamt reiht sich der Einsatz während des G20 in die im 
Vorjahr ausgegebene Linie des Innensenators Grote ein, der 
mit Freude seine Polizei mit Sturmgewehren, Radpanzern für 
Spezialeinheiten und Maschinenpistolen in den Streifenwagen 
zur kleinen Bürgerkriegsarmee aufgerüstet hatte, um dann auf 
die Bundeswehr in der Terrorabwehr verzichten zu können.25 
Diese Militarisierung der Polizei im Rahmen der Anti-Terror-
Pakete, die keine Eigenheit der Hansestadt ist, hatte durch den 
Einsatz der Spezialkräfte während des G20-Gipfels erstmals 
unmittelbare Auswirkungen auf das Demonstrationsgesche-
hen. Die Vermutung, dass mit der Aufrüstung die Deeskala-
tion ab- und der Schusswaffengebrauch zunehme, scheint sich 
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Die zunehmend militärisch agierende 
Polizei wurde in Hamburg auch durch 
die Bundeswehr unterstützt. Schon 
im Vorfeld des G20-Gipfels stellte die 
Stadt Hamburg mehr als 40 Amtshilfe-
Ersuchen an die Bundeswehr. Neben 
logistischer Hilfe wurden durch die 
Bundeswehr unter anderem „Experten 
mit ABC-Technik zum Aufspüren von 
chemischen oder biologischen Kampf-
stoffen“ (Spiegel Online, 5.7.2017), ein 
Mehrzwecklandungsboot, drei Hub-
schrauber, zwei Unterwasserdrohnen, 
sowie mehrere Abfangjäger zur Siche-
rung des Luftraums bereitgestellt (taz, 
5.7.2017). Am Freitag wurden zwei 

Eurofighter-Abfangjäger sowie ein 
Tankflugzeug zur Luftbetankung der 
Kampfjets auch tatsächlich eingesetzt, 
um den Luftraum in und um Hamburg 
zu überwachen. 

Ebenfalls am Freitag wurden im Ham-
burger Stadtgebiet außerdem drei Rad-
panzer vom Typ Fuchs gesichtet. Diese 
seien „ausschließlich aus Platzgründen“ 
verlegt worden, wie ein Sprecher der 
Bundeswehr offiziell behauptet. Gleich-
zeitig räumt er jedoch ein, die Panzer 
seien dennoch wegen des G20-Gipfels 
in Hamburg. Man habe den Schutz und 
die Absicherung der militärischen Anla-
gen und Kasernen in Hamburg verstärkt. 

Deshalb seien auch die drei Panzer mit 
speziell ausgebildetem Personal vor 
Ort. Die Transportfahrzeuge seien u.a. 
mit mehreren Rollen Stacheldraht aus-
gerüstet, um im Bedarfsfall Gebäude 
absichern zu können. Zum Schutz der 
militärischen Infrastruktur seien darüber 
hinaus 200 Reservisten aus Hamburg, 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz 
gewesen (Tagesschau.de, 7.7.2017). 

Diese Vorfälle zeigen, dass Polizei und 
Bundeswehr eng zusammenarbeiten und 
die Bundeswehr auf einen Einsatz im 
Inneren vorbereitet war.

Alexander Kleiß

G20: Aufmarsch des Militärs

beim G20-Gipfel bestätigt zu haben. Verwunderlich ist aller-
dings, dass es nicht ein*e einfache*r Streifenbeamt*in war, 
die*der seine neue Aufgabe als Anti-Terror-Kieger*in zu ernst 
nahm und abdrückte, sondern die Hamburger Polizeiführung, 
die ganz bewusst die Eskalationskarte spielte. So war die Foto-
montage der Satirewebsite Der Postillon, in der die Polizei 
zur Deeskalation mit Atomraketen aufwartet, hellsichtiger, als 
viele wahrnehmen wollten. Die Spezialeinheiten haben zwar 
nicht geschossen, aber Einsatzleiter Dudde brachte das Droh-
potenzial der Sturmgewehre und damit das ultimative Mittel in 
seinem Waffenarsenal in Stellung.

Und die Strategie scheint aufzugehen. Die Politik über-
lässt der Polizei das Feld, um mit paramililitärischen Mitteln 
Aufruhr in Teilen der Bevölkerung zu unterdrücken. Auf-
brechenden gesellschaftlichen Konflikten wird an Stelle von 
politischen Auseinandersetzungen mit dem Griff in den Werk-
zeugkasten autoritärer Staatlichkeit begegnet. Weite Teile der 
Medienlandschaft rechtfertigen den Einsatz der Spezialkräfte 
in einer Logik, in der es sich bei den vorhergegangenen Ereig-
nissen um einen Bürgerkrieg gehandelt haben muss, wenn die 
Polizei gezwungen war, zu solchen Mittel zu greifen. Kritische 
Fragen oder gar ein Bewusstsein für die gesellschaftlichen 
Konsequenzen einer solchen Polizeiaktion, die von der Bevöl-
kerung hingenommen wird, sind rar.

Ob Spezialeinheiten im Rahmen von Straßenprotesten in 
Zukunft öfter zum Einsatz kommen werden, bleibt offen. Die 
konkrete Erfahrung der Polizeiführung, die bewiesene Funktio-
nalität der Abschreckung und die nahezu ausbleibende öffentli-
che Kritik lassen allerdings wenig Platz für die Hoffnung, dass 
es sich hierbei um einen seltenen Einzelfall und nicht um einen 
Türöffner gehandelt hat.
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Anfang Juli kündigte der österreichische Verteidigungsmi-
nister Hans Peter Doskozil in einem Zeitungsinterview an, 
angesichts verstärkter Migrationsbewegungen entlang der 
zentralen Mittelmeerroute „sehr zeitnah“ Grenzkontrollen am 
Brennerpass einführen zu wollen.1 Um die zuständigen Behör-
den beim managen des imaginierten Ansturms am Grenzüber-
gang zu unterstützen, sollten 750 Soldaten des österreichischen 
Bundesheeres bereitgestellt werden. Vier gepanzerte Truppen-
transporter der Marke „Pandur-Radpanzer“ hatte das Vertei-
digungsministerium bereits vorsorglich in die Grenzregion 
verlegen lassen. Als Italien auf diesen Affront mit der Einbe-
stellung des österreichischen Botschafters reagierte, sah sich 
der Bundeskanzler schließlich genötigt, den Vorschlag zurück-
zuziehen. 

In deutschen Medien wurde die Ankündigung von Grenz-
kontrollen pünktlich zur Hauptsaison zum Super-GAU für 
Tourismus- und Transitverkehr erklärt. Relativ einig war man 
sich auch in der Bewertung, dass es sich hierbei im Wesentli-
chen um einen verfrühten Publicity-Stunt im Hinblick auf die 
vorgezogene Parlamentswahl im Oktober handele. Weniger 
kommentiert wurde die Vorreiterrolle Österreichs bei der Mili-
tarisierung der Binnengrenzen in Europa. Dabei hat der laxe 
Umgang mit derartigen Militäreinsätzen im Inneren in Öster-
reich System - und das System heißt „Assistenzeinsätze“.

Sinnloses Patrouillieren hat Tradition

Assistenzeinsätze des Bundesheeres zur Überwachung des 
Binnengrenzraums haben seit dem Fall des Eisernen Vorhangs 
Tradition. Auf Antrag des österreichischen Innenministeriums 
beschloss der Ministerrat 1990 im Rahmen des sicherheits-
polizeilichen Assistenzeinsatzes AssE/GRÜAm zunächst die 
Sicherung des burgenländischen Grenzabschnitts zu Tsche-
chien und Ungarn, um „illegale Grenzgänger“ aufzugreifen und 
„zu einer Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung 
in Grenznähe beizutragen“2. Per Ministerratsbeschluss wurde 
der zunächst für maximal 10 Wochen geplante Einsatz immer 
wieder  verlängert und sukzessive geografisch ausgedehnt, bis 
er schließlich eine Grenzlänge von 113 km zur Slowakei und 
357 km zu Ungarn umfasste3. Mit Inkrafttreten des Schenge-
ner Abkommens 1997 wurde der Einsatz zusätzlich personell 
aufgestockt. Als der Assistenzeinsatz 2011 endete, hatte er, wie 
„Die Presse“ lakonisch bilanzierte, „statt den geplanten zehn 
Wochen […] dann doch 1112 Wochen“ gedauert.4

Bis zum Wegfall der Grenzkontrollen im Zuge der Schengen-
Erweiterung 2007 durften die Soldaten noch sicherheitspolizei-
liche Aufgaben, sprich Personenkontrollen, Durchsuchungen 
und Festnahmen durchführen, danach beschränkten sich ihre 
rechtlichen Befugnisse nur noch auf „mobile und stationäre 
Beobachtungen“5. Bemaß sich der Erfolg der Einsätze vor 2007 
noch nach der Zahl aufgegriffener „Illegaler Grenzgänger“, so 
wurde seit der Schengen-Erweiterung und der damit einher-
gehenden Einschränkung der Exekutivbefugnisse der Soldaten 
– Tschechen, Ungarn und Slowenen genossen nun schließlich 
Freizügigkeit innerhalb der EU – nur noch mit einem diffu-
sen „subjektiven Sicherheitsgefühl“ der Bevölkerung argu-

mentiert, dass es zu befriedigen 
gälte. Auf dieser gefühlten empi-
rischen Grundlage, bemerkt die 
militärgeschichtliche Plattform 
Doppeladler.com, ließe sich 
„beispielsweise auch die For-
derung für ein verpflichtendes 

Notfallsanitäterteam für jeden größeren Wiener Gemeindebau 
rechtfertigen“.6 Selbst der österreichische Rechnungshof fällte 
in seiner Nutzen-Evaluierung für den Einsatzzeitraum 2009-
2011 ein vernichtendes Urteil.7 

Migrationsmanagement mit Bundesheer 

Der aktuelle Assistenzeinsatz wurde per Ministerratsbe-
schluss am 14. September 2015 als Reaktion auf die von 
Deutschland eingeführten Grenzkontrollen ausgerufen.8 Im 
Rahmen (i.e. unter dem Vorwand) dieses Einsatzes wird seitdem 
eine „[neue] Rollenverteilung zwischen den österreichischen 
Sicherheitsapparaten“9 vorangetrieben, mit schleichender 
Ausweitung der Heeresbefugnisse im Inneren und verstärk-
ter zivil-militärischer Zusammenarbeit und Integration10. So 
unterstützt das Bundesheer die zivile Exekutive inzwischen 
sogar beim innerstädtischen Objektschutz und führt Abschie-
beflüge („Rückführungen“) durch. Laut dem neuaufgelegten 
Arbeitsprogramm der Bundesregierung soll der Assistenzein-
satz zum Binnengrenzschutz auch in Zukunft weiter ausgebaut 
und durch folgende Maßnahmen verstärkt werden: „Intensi-
vierung von gemischten Streifendiensten/Kontrolltätigkeiten 
(Polizei/ÖBH), Verstärkte Überwachung der grünen Grenze 
auch mit Luftfahrzeugen des ÖBH, Unterstützung der Polizei 
durch die Transportlogistik des ÖBH, Unterstützung bei der 
Registrierung von Fremden, Unterstützung bei der Zurückwei-
sung von Fremden, Mitwirkung bei der Kontrolle von LKWs 
und Güterwaggons, Verstärkte Nutzung neuer Detektionstech-
nologie.“11 Ein gewisses Sendungsbewusstsein durchweht gar 
die neue Sicherheitsdoktrin, etwa wenn dort eine „Initiative 
für ein ‚Europäisches Assistenzkonzept‘“ aufbauend auf den 
„großen praktischen Erfahrungen“ Österreichs gefordert wird. 
Dass Assistenzeinsätze einmal als „ultima ratio“12 gedacht 
waren, scheint in diesen Milieus lange niemanden mehr anzu-
fechten.
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Wer weiß, ob zeitgenössischen Beobachter_innen der Ber-
liner Afrika-Konferenz im Winter 1884/85 die Tragweite der 
damals in der sog. Kongoakte festgehaltenen Beschlüsse klar 
war. Wer hat damals schon vermutet, dass die Konferenz noch 
über hundert Jahre später als zentrales Ereignis und Symbol 
des Kolonialismus und Imperialismus bewertet werden 
würde? Auch auf der damaligen Afrika-Konferenz wurde um 
den Freihandel gerungen und auch damals wurden Ansprüche 
der „zivilisierten“ Staaten humanitär verbrämt, etwa wenn im 
Abschlussdokument die „Hebung der sittlichen und materiel-
len Wohlfahrt der eingeborenen Völkerschaften“ in Aussicht 
gestellt wurde.1 Zwar wurden damals nicht, wie oft zugespitzt 
behauptet, die Grenzen zwischen den kolonialen Besitztümern 
mit dem Lineal gezogen, wohl aber die Regeln formuliert, 
unter denen entsprechende Ansprüche geltend gemacht werden 
konnten und sollten. Damit wurde eine Weltordnung, quasi ein 
Völkerrecht kodifiziert, in dem „nur westliche Nationen als 
souveräne Staaten und damit gleichsam als souveräne Mitspie-
ler“ anerkannt wurden.2 

Obwohl sich die Kolonialmächte bei der Kontrolle der Kolo-
nien auch damals auf lokale Herrschaftsstrukturen stützten 
und ihre Gebietsansprüche durch Schutzverträge mit lokalen 
Potentaten begründeten, liegt hierin ein entscheidender Unter-
schied zwischen der historischen Afrika-Konferenz und der 
im Juni in Berlin vorbereiteten und im Juli in Hamburg ver-
abschiedeten G20-Afrika-Partnerschaft. Eine Unabhängigkeit 
und staatliche Souveränität wurde den lokalen Partnern damals 
nicht in Aussicht gestellt, während deren Souveränität heute 
zumindest formal unangetastet bleibt. Dieser Unterschied ist 
relevant, auch wenn die Formulierungen in den Abschluss-
dokumenten gerade vor diesem Hintergrund reichlich unver-
blümt wirken. So wird im Annex des Abschlussdokuments des 
Gipfels zur G20-Afrika-Partnerschaft die „Verbesserung der 
makroökonomischen Rahmenbedingungen durch nachhalti-
gen Umgang mit öffentlicher Verschuldung, Mobilisierung 
nationaler Einkünfte durch ein investitionsfreundliches Steuer-
system, Bündelung einzelstaatlicher Steuerreformen, Begren-
zung der Aushöhlung von Steuerbemessungsgrundlagen und 
von Gewinnverlagerungen, Gewährleistung eines soliden 
öffentlichen Investitionsmanagements und Verbesserung der 
Leistungen öffentlicher Versorgungsdienste“ angekündigt. 
Unverhohlen wird dabei als Ziel ausgegeben, „die makroöko-
nomischen, unternehmerischen und finanziellen Rahmenbe-
dingungen für private Investitionen (aus dem In- und Ausland) 
zu verbessern“. Hierzu gehört auch der „verbesserte Investo-
renschutz“ durch die „Entwicklung von anreizkompatiblen 
Risikominderungsinstrumenten“.3

Umgesetzt werden sollen diese neoliberalen Programme 
von „Länderteams, [...] die in jedem Compact-Land gebildet 
werden. Die Teams bestehen aus Regierungsvertretern des 
jeweiligen afrikanischen Landes sowie Vertretern von interna-
tionalen Organisationen, interessierten G20-Mitgliedern und 
anderen Partnerländern oder -institutionen. Koordinierung und 
Monitoring der Initiative erfolgen durch den Finanzminister-

prozess der G20, der auch über 
Fortschritte, künftige Ambitio-
nen und messbare Ziele in jedem 
Compact-Land berichten werden 
[sic]“.4 Zunächst soll dies in 
Äthiopien, Côte d‘Ivoire, Ghana, 
Marokko, Ruanda, Senegal und 
Tunesien umgesetzt werden. 
Der Aufbau von uni- und mul-

tilateralen Programmen zur Förderung von Investitionen der 
jeweiligen Industrien in Afrika, zur risikoarmen Durchführung 
von Megaprojekten als öffentlich-private Partnerschaft und die 
Umwidmung der sog. „Entwicklungshilfe“ in offene Außen-
wirtschaftsförderung wird jedoch weitere Länder des Konti-
nents betreffen und unter den G20 einen neuen Wettlauf um 
Afrika befördern, der diesmal die Souveränität der „Partner-
länder“ formal unangetastet lässt, sie ökonomisch und sozial-
politisch jedoch vollkommen unterwirft.

Der historische Kontext

Sollte in einhundert Jahren oder früher eine kritische Aufar-
beitung der G20 erfolgen, so werden einige Zusammenhänge 
womöglich viel deutlicher zutage treten, als aus zeitgenössi-
scher Perspektive. Nicht zu ignorieren wird dann etwa sein, 
dass die beteiligten Staaten sich zugleich in einer Kaskade von 
Stellvertreterkriegen auf der Arabischen Halbinsel unter völli-
ger Missachtung des Völkerrechts gegenseitig bekämpfen, wie 
etwa die Regionalmächte Saudi Arabien und Türkei oder die 
Großmächte USA und Russland. Zur Vorgeschichte des Gip-
fels wird dann gehören, wie die USA in den vergangenen zehn 
Jahren ein umfassendes Netzwerk von Militärbasen auf dem 
afrikanischen Kontinent errichtet haben5 und Frankreich mit 
Unterstützung der EU seine ehemaligen Kolonien zwischen 
der westafrikanischen Küste und dem Sudan als G5 Sahel 
zusammengefasst und einem „Krieg gegen den Terror“ unter-
worfen hat, der es seiner Fremdenlegion mit Unterstützung 
lokaler Armeen erlaubt, grenzüberschreitend und ohne Kon-
trolle der jeweiligen Regierung tätig zu werden.6 Im Übrigen 
hat der Gipfel in einem Deutschland stattgefunden, das erst vor 
verhältnismäßig kurzer Zeit, nun wieder als Berliner Republik, 
unter der Parole „neue Macht, neue Verantwortung“ unverhoh-
len seinen Führungsanspruch in Europa geltend machte und 
diesen an einem in die Schuldenfalle geratenen und getriebe-
nen Griechenland vorexerzierte. Letzteres wird v.a. deshalb zur 
Vorgeschichte gehören, weil auch hier unter formaler Anerken-
nung seiner Souveränität das Land von einer in keiner Weise 
legitimierten Troika aus Europäischer Zentralbank, IWF und 
Europäischer Kommission zum Ausverkauf öffentlicher Güter, 
Reform des Steuer- und Finanzwesens und Öffnung für „Inve-
stitionen“ gezwungen wurde. 

In ihrer Zusammensetzung erinnert diese Troika zwar nur 
grob an die nun anvisierten „Länderteams“, die praktische 
Umsetzung, wie sie in der G20-Afrika-Partnerschaft vorgese-
hen ist, scheint jedoch auf den Erfahrungen der Austeritätspro-
gramme und v.a. ihrer Umsetzung in Griechenland aufzubauen: 
„In einem ersten Schritt“ sollen die afrikanischen Länder „mit 
den beteiligten internationalen Organisationen in Kontakt [zu] 
treten, um die Ziele der Initiative und mögliche nationale Prio-
ritäten und Beiträge zu besprechen“. „In einem zweiten Schritt 
legen die Länder in Zusammenarbeit mit den internationalen 
Organisationen in einzelnen Investitionspapieren ihre jeweili-
gen prioritären Bereiche für Reformen und Maßnahmen fest, 

G20 und Afrika 
Eine vorauseilend historische Perspektive
von Christoph Marischka
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der Grundlage dieser prioritären Bereiche konzentrieren sich 
die Compact-Länder in Zusammenarbeit mit den internationa-
len Organisationen in einem dritten Schritt auf konkret durch-
zuführende Reformschritte. Interessierte G20-Mitglieder und 
andere Partnerländer und -institutionen sind eingeladen, das 
Abkommen mit ihren eigenen Instrumenten und Maßnahmen 
zu unterstützen.“7

Die lokalen „Partner“

Ein weiterer, mit der formalen Anerkennung der Souverä-
nität jedoch zusammenhängender Unterschied zur Berliner 
Afrika-Konferenz von 1884/85 besteht darin, dass Vertreter 
des afrikanischen Kontinents damals so gut wie keine Rolle 
gespielt haben, am G20-Gipfel mit Südafrika jedoch wenig-
stens ein afrikanisches Land beteiligt und beim vorangegan-
genen Afrika-Gipfel in Berlin weitere zumindest eingeladen 
waren. Gekommen sind jedoch recht wenige, genannt werden 
im betreffenden Anhang des Abschlussdokuments „die Staats- 
und Regierungschefs von Ägypten, Côte d‘Ivoire, Ghana, 
Guinea, Mali, Niger, Ruanda, Senegal und Tunesien“. Auch 
diese sind einer kritischen Betrachtung wert. Wesentlich dazu 
beigetragen, dass der Afrika gewidmete Gipfel einen Hauch 
„afrikanischer Ownership“ für sich reklamieren konnte, hat 
die Präsenz des ägyptischen Militärdiktators Al-Sisi, wodurch 
zumindest ein bevölkerungsreicher Flächenstaat des Konti-
nents repräsentiert war. Sein Kollege aus der Côte d‘Ivoire, 
der ehemalige IWF-Mitarbeiter Ouattara, wurde 2011 im 
Schatten des Libyenkrieges durch ein EU-Embargo und eine 
französische Militärintervention an die Macht gebracht und 
erweist sich seither als verlässlicher Statthalter EUropäischer 
und französischer Interessen. Der malische Präsident Ibrahim 
Boubacar Keïta, ehemaliger Mitarbeiter des Entwicklungs-
fonds der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wurde im 
Kontext einer französischen Militärintervention gewählt und 
lässt französischen und deutschen Truppen – wie sein Kollege 
in Niger – mittlerweile fast freie Hand. Ruanda wurde von Paul 
Kagame vertreten, der im Kontext des Völkermordes 1994 an 
die Macht kam und diese seither mithilfe eines auf ihn zen-
trierten Sicherheitsapparates und unfreier Wahlen sichert. Er 
gilt v.a. als Statthalter US-amerikanischer Außenpolitik und 
wesentlich mitverantwortlich für den anhaltenden Bürgerkrieg 
im Osten der DR Kongo.

Neben der Einbindung afrikanischer Staats- und 
Regierungschefs am Berliner Katzentisch wird 
die „afrikanische Ownership“ in Fortsetzung 
des deutschen Marshallplans für Afrika u.a. mit 
der Bezugnahme auf die Agenda 2063 der Afri-
kanischen Union simuliert. Hier stellt sich die 
Frage, ob die vertretenen Regierungen bzw. ihre 
Sherpas das entsprechende Dokument überhaupt 
angesehen haben und zeigt sich die Verlogenheit 
der vollmundigen Versprechungen, mit denen 
das Gipfeldokument garniert ist. So heißt es in 
diesem AU-Dokument u.a.: „Bis 2020 werden 
alle Erbschaften des Kolonialismus Geschichte 
und alle besetzten afrikanischen Gebiete vollstän-
dig befreit sein“. Konkret genannt werden das 
von Mauritius beanspruchte Chagos-Archipel, 
welches die britisch-amerikanische Militärba-
sis Diego Garcia beherbergt, die Insel Mayotte 
und die Westsahara. In keinem der drei Fälle 

ist eine nennenswerte Initiative zur Dekolonialisierung der 
Gebiete durch die G20 erkennbar oder absehbar.8 Noch am 22. 
Juni 2017 hatte ein Großteil der G20 gegen einen Antrag der 
Gruppe der afrikanischen Staaten in der UN-Generalversamm-
lung gestimmt oder sich enthalten, mit dem der Konflikt um 
das Chagos-Archipel auf Bitten Maritius‘ vor den internatio-
nalen Gerichtshof gebracht werden sollte.9

Vehikel einer neuen Weltordnung

Rückblickend wird auch zu den Teilnehmer_innen des 
G20-Gipfels selbst das Urteil eindeutig ausfallen. Dann 
werden nicht nur Trump und Putin, Erdogan und Xi Jinping 
als Protagonisten eines – mit Kolonialismus und Imperialis-
mus Hand in Hand gehenden – Autoritarismus am Pranger 
stehen, sondern die Anmaßung der G20 selbst. Vielleicht wird 
der Gipfel in Hamburg letztlich nur eine Randnotiz sein bei 
der Entfaltung eines ohnehin längst ausgerufenen Wettlaufs 
um Afrika einerseits und der Marginalisierung der UN und des 
Völkerrechts andererseits. Dass die mächtigsten Staaten – sich 
zugleich in Drittstaaten auf der Arabischen Halbinsel und in 
Afrika gegenseitig bekriegend – versuchen, jenseits der UN 
ein Parallelgremium zur Erörterung globaler Fragen zu eta-
blieren, beinhaltet die implizite gegenseitige Versuchung und 
Versicherung, dem Völkerrecht keine Relevanz mehr zuzubil-
ligen. In der Praxis, das wurde auf den Straßen Hamburgs deut-
lich, scheint dasselbe auch für die Menschenrechte zu gelten. 
Vielleicht liegt hierin – mehr noch, als in den tatsächlichen 
oder vermeintlichen wirtschaftlichen Möglichkeiten auf dem 
afrikanischen Kontinent – die (bereits bei den G7/G8 wieder-
kehrende) Schwerpunktsetzung auf Afrika begründet. Denn 
dort ist die Souveränität als Erbe des Kolonialismus, durch 
anhaltende politische Morde, auch von Regierungsvertretern, 
und von außen induzierte Putsche schon lange eine eher for-
male, häufig verhandelbare Angelegenheit. Die Anerkennung 
der militärisch von EU und NATO abhängigen Afrikanischen 
Union als Regionalorganisation, die auch ohne Zustimmung 
des UN-Sicherheitsrates in Mitgliedsländern intervenieren 
kann, ist nur ein Beispiel dafür, dass der ganze Kontinent 
fortgesetzt als eine Art völkerrechtlicher Sonderzone gesehen 
wird.10 Er dient den konkurrierenden Großmächten, die sich 
trotz ungelöster und mit großer Gewalt ausgehandelter Kon-
flikte untereinander treffen wollen, als Vehikel, um eine neue 
Weltordnung zu konstituieren und sich jenseits von Recht und 

Merkel, Macron, Putin u.a. am zweiten G20-Tag. Foto: kremlin.ru/Wikipedia
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UN an ihre Spitze zu setzen. Auch das allerdings ist nicht neu, 
war schon bei den G7/G8-Treffen zu beobachten.

Insofern ist noch nicht abzusehen, ob der Gipfel in Hamburg 
für Afrika und die Welt zum historischen Ereignis wird oder 
nur eine von vielen Etappen bei der Ersetzung von internatio-
nalem Recht durch das reine Recht der Stärke. So oder so ist 
es gut, dass es, anders als beim Afrikagipfel 1884/85, nennens-
werte und sichtbare Proteste gab – und im Übrigen ein Maß 
an Repression, das des Kaiserreichs würdig gewesen wäre. Ob 
dabei rückblickend noch zwischen den verschiedenen Protest-
formen unterschieden wird und ob der Riot im Schanzenviertel 
als Aufstand gegen die kommende Weltordnung oder perfides 
Mittel der Aufstandsbekämpfung gewertet werden wird, mag 
sich jeder selbst ausmalen.

Anmerkungen
1 Zitiert nach: Andreas Eckert: 125 Jahre Berliner Afrika-Konfe-

renz - Bedeutung für Geschichte und Gegenwart , GIGA Focus 
12/2009.

2 Ebd.
3 Bundesregierung / G20-Ratspräsidentschaft: Annex zur Abschlus-

serklärung G20-Gipfel - G20-Afrika-Partnerschaft.
4 Ebd.
5 Nick Turse: America’s War-Fighting Footprint in Africa, www.

tomdispatch.com vom 27.4.2017.
6 Christoph Marischka: Sahel: völkerrechtsfreie Zone per UN-

Resolution, IMI-Standpunkt 2017/18.
7 Bundesregierung / G20-Ratspräsidentschaft: Annex zur Abschlus-

serklärung G20-Gipfel - G20-Afrika-Partnerschaft.
8 Mayotte wurde erst 2011 zum französischen Departement erklärt 

und 2014 in das Territorium der EU eingegliedert. Großbritan-
nien will das Chagos-Archipel v.a. wegen der gemeinsam mit den 

Flyer zu einer Protestaktion gegen den G20-Afrika-Gipfel im Juni 2017 in Berlin.

USA genutzten Militärbasis Diego Garcia nicht aufgeben und ver-
suchte erst im Juni 2017, zwischen dem Partnerschaftsgipfel in 
Berlin und dem G20 in Hamburg in der UN-Generalversammlung 
die Anrufung des Internationalen Gerichtshofs auf Bitten Mauri-
tius zu verhindern. Mit einer Mehrheit von 94 zu 15 Stimmen bei 
65 Enthaltungen wurde der Antrag angenommen – die meisten 
G20-Staaten hatten wie die USA, Großbritannien und Austra-
lien dagegen gestimmt oder sich wie Deutschland gegen das fast 
einhellige Votum der afrikanischen Staaten enthalten. Dass viele 
EU-Staaten nicht an der Seite Großbritanniens abgestimmt, son-
dern sich „nur“ enthalten haben, wurde v.a. als Retourkutsche für 
den Brexit interpretiert. Vgl: Somini Sengupta: U.N. Asks Inter-
national Court to Weigh In on Britain-Mauritius Dispute, www.
nytimes.com vom 22. Juni 2017.

9 „General Assembly Adopts Resolution Seeking Internatio-
nal Court’s Advisory Opinion on Pre-independence Separa-
tion of Chagos Archipelago from Mauritius“, Pressemitteilung 
(GA/11924) vom 22. Juni 2017.

10 Artikel 4 (h) der Gründungsakte der Afrikanischen Union sieht 
Entsprechendes in bestimmten Fällen vor. Dies steht im Wider-
spruch zu Artikel 53 (1) der UN Charta, was aber selten the-
matisiert wird. Ganz im Gegenteil sind v.a. die EU und ihre 
Mitgliedstaaten intensiv bemüht, entsprechende Entscheidungs-
strukturen auf Ebene der EU und ihrer subregionalen Organisa-
tionen zu schaffen. So sind – von der EU und USA finanzierte 
und unterstützte – Interventionen afrikanischer Staaten in ihren 
Nachbarstaaten mittlerweile in Ost-, Zentral- und Westafrika im 
wörtlichen Sinne Alltag. Falls die Legalität des entsprechenden 
Absatzes der AU-Gründungsakte infrage gestellt oder diskutiert 
wird, so gilt die – nicht in der UN-Charta verankerte - „Verant-
wortung zum Schutz“ meist als Vehikel, um das Sonder-Völ-
kerrecht auf dem afrikanischen Kontinent zu legitimieren. Vgl. 
beispielhaft: Stephanie Anne Fogwell: The legality of the African 
Union’s right to intervention, University of Pretoria 2013.

http://www.tomdispatch.com/
http://www.tomdispatch.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.nytimes.com/
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Bereits am 5. Juli 2017 stürmte die türkische Polizei einen 
Workshop von Amnesty International in Istanbul und nahm 
alle zehn Anwesenden fest, darunter der deutsche Aktivist 
und Dokumentarfilmer Peter Steudtner und die Direktorin der 
türkischen Sektion von Amnesty International, Idil Eser. Erst 
30 Stunden nach ihrer Verhaftung durften die Aktivist*innen 
ihre Angehörigen verständigen. Für große mediale Aufmerk-
samkeit und sichtbare politische Reaktionen sorgte der Fall 
aber erst knapp zwei Wochen später, als ein türkisches Gericht 
Untersuchungshaft für den deutschen Staatsbürger anordnete. 
Der Vorwurf lautet Terrorunterstützung, die Untersuchungshaft 
kann in der Türkei bis zu fünf Jahre andauern. Dass zwischen 
Inhaftierung und richterlichem Beschluss fast zwei Wochen 
vergehen konnten, ermöglicht der infolge des Putschversuchs 
vom Juli 2016 in der Türkei ausgerufene Ausnahmezustand.

Steudtner war bereits mindestens der zehnte deutsche Staats-
bürger, der in der Türkei seit dem Putschversuch festgenom-
men wurde. Größere Aufmerksamkeit hatte zuvor schon die 
Verhaftung von Deniz Yücel – Mitherausgeber der Jungle 
World und Türkei-Korrespondent der Welt – ausgelöst. Er 
wurde am 14. Februar 2017 unter dem Vorwurf der Mitglied-
schaft in einer terroristischen Vereinigung und der Terror-
Propaganda festgenommen und sitzt seit dem 27. Februar 
ebenfalls in Untersuchungshaft. Schon in diesem Fall hatte 
sich die Bundesregierung mehrfach kritisch zum Vorgehen der 
türkischen Justiz geäußert und öffentlich angekündigt, sich für 
„eine faire und rechtsstaatliche Behandlung“ des Journalisten 
einzusetzen.1 Nachdem auch für Steudtner Untersuchungshaft 
angeordnet wurde, äußerten sich die Spitzenpolitiker*innen 
deutlicher und die Bundesregierung zog diplomatische Regi-
ster, bestellte den türkischen Botschafter ein und kündigte eine 
Überarbeitung der Reise- und Sicherheitshinweise des Aus-
wärtigen Amts an.2

Bemerkenswert hingegen ist das Schweigen unmittelbar nach 
der Festnahme Steudtners – aber nur auf den ersten Blick. Denn 
zwei Tage nach seiner Festnahme begann in Hamburg unter 
deutscher Präsidentschaft der G20-Gipfel in Hamburg, auf dem 
auch die Türkei als Mitglied der G20 vertreten war. Diplomati-
sche Querelen über das Vorgehen der Türkei bei der Bekämp-
fung dessen, was sie Terrorismus nennt, hätten schlecht zur 
Inszenierung des Gipfels samt Gruppenfoto gepasst. Dies gilt 
umso mehr, als sich die G20 neben ihrer allgemeinen Gipfel-
erklärung und mehreren gemeinsam beschlossenen Anhängen 
auch auf eine „Erklärung zur Bekämpfung des Terrorismus“ 
geeinigt hatten.3

Obwohl der Terrorismus bereits in der allgemeinen Gipfel-
erklärung4 als erste jener „gemeinsamen Herausforderungen, 
vor denen die internationale Gemeinschaft steht“, genannt 
wird und die spezifische Erklärung zu seiner Bekämpfung 
durchaus eine herausragende Stellung im Set der Gipfeldoku-
mente einnimmt, hat das Thema weder in der Darstellung der 
Bundesregierung noch in der öffentlichen Diskussion über die 
Ergebnisse des Gipfels eine große Rolle gespielt. Im Fazit der 

deutschen G20-Präsidentschaft 
etwa heißt es einleitend „Das 
Format G20 habe sich bewährt... 
Bei Fragen der Weltgesundheit, 
bei der Partnerschaft mit Afrika 
und bei Maßnahmen zur Stär-
kung der Rolle und Chancen von 
Frauen seien ‚greifbare Fort-
schritte‘ erzielt worden“.5 Erst 
unter Ziffer vier mit dem Titel 

„Zusammen Terrorismus bekämpfen“ wird dann auf das ent-
sprechende Dokument eingegangen. Hier heißt es: „Die G20 
will im Rahmen der Vereinten Nationen enger zusammenzu-
arbeiten. Die Teilnehmerstaaten wollen künftig Informationen 
etwa über Interpol besser austauschen. Mit Blick auf die Terro-
rismusfinanzierung will die G20 die Arbeit der Financial Action 
Task Force stärken. Auch ist ein besserer Austausch darüber 
verabredet, wie Finanzierungsquellen der Terroristen wirksa-
mer ausgetrocknet werden können. Breiten Diskussionsraum 
nahmen auch die Themen Terrorismus und Internet ein. Die 
G20 erwartet, dass Anbieter von Kommunikationsplattformen 
im Netz terroristische Informationen schnell löschen.“

Bemerkenswert ist hierbei, dass die Selbstdarstellung der 
Bundesregierung lediglich die (wenigen) konkret beschlosse-
nen Maßnahmen zusammenfasst und nicht etwa Artikel zwei 
der Erklärung zur Bekämpfung des Terrorismus zitiert, in dem 
es heißt: „Wir bekräftigen, dass sämtliche Maßnahmen der Ter-
rorismusbekämpfung in Übereinstimmung mit der Charta der 
Vereinten Nationen und allen völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen einschließlich dem internationalen Menschenrecht durch-
geführt werden müssen.“ Anders als Maßnahmen gegen die 
Terrorismusfinanzierung hat es dieses Bekenntnis auch nicht 
in die allgemeine Gipfelerklärung geschafft. Dass die Bundes-
regierung auch in ihrer Selbstdarstellung auf eine Bezugnahme 
auf den entsprechenden Absatz verzichtet, deutet bereits darauf 
hin, dass der Verweis auf die Menschenrechte als reine Flos-
kel betrachtet wird. Vermutlich wird das Thema Bekämpfung 
des Terrorismus genau deshalb in der Berichterstattung über 
den Gipfel ausgespart, weil eben zu offenkundig ist, was es 
bedeutet, wenn man mit Staaten wie der Türkei, die Terro-
rismusvorwürfe offenkundig benutzt, um Pressefreiheit und 
Menschenrechtsarbeit einzuschränken, eine Zusammenarbeit 
vereinbart. Wenn sich als Demokratien begreifende Staaten 
mit anderen, die sie selbst als Autokratien bezeichnen, eine 
gemeinsame Bekämpfung des Terrorismus anstreben, kann das 
nichts anderes als die Absenkung menschenrechtlicher Stan-
dards bedeuten. Gerade für die Autokratien kann dies durchaus 
als Freibrief verstanden werden, den Terrorismusvorwurf zur 
Bekämpfung der politischen Opposition einzusetzen, wie es 
die Türkei gegenwärtig offenkundig vorexerziert. 

Dies gilt umso mehr, als in der betreffenden Erklärung jede 
Definition des Begriffs Terrorismus vermieden wird. Aus-
geklammert wird ebenso jede Bezugnahme auf staatliche 
Finanzierung und Unterstützung von terroristisch agierenden 
Gruppen. Beides ist naheliegend, da viele der G20-Staaten 
etwa in Syrien offenkundig Strukturen unterstützen, die von 
anderen G20-Staaten als terroristisch eingestuft werden. Wäre 
es tatsächlich Ziel der G20 gewesen, „gemeinsame Herausfor-
derungen, vor denen die internationale Gemeinschaft steht“ 
zu bewältigen, wären beides sinnvolle – und bei ehrgeiziger 
Implementierung auch erfolgversprechende – Maßnahmen 
gewesen. Ohne eine gemeinsame Definition und eine rigorose 
Absage an die instrumentelle Zusammenarbeit mit entspre-

Menschenrechte unter 
Terrorverdacht 
G20-Erklärung zur Terrorismus-
bekämpfung 
von Christoph Marischka
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chenden Gruppen entlarven sich die G20, als das, was sie sind: 
Eine illegitime Vereinigung der Großmächte und Schwellen-
länder, die – sich zugleich auf verschiedenen Schlachtfeldern 
gegenseitig bekämpfend und viele davon auf Grundlage von 
Ausnahmegesetzen agierend – Einigkeit nur in den Punkten 
finden, in denen sie eben als Groß- und Schwellenländer eine 
gemeinsame Position haben. Und diese besteht hinsichtlich der 
Bekämpfung des Terrorismus eben nicht darin, Geld- und Waf-
fenlieferungen in Bürgerkriege und an subversive Bewegun-
gen in konkurrierenden Staaten zu unterbinden, sondern den 
Terrorismus als Vorwand zur Repression sozialer Bewegungen 
zu instrumentalisieren.

Entsprechend werden in der betreffenden Erklärung die Ursa-
chen des Terrorismus kaum gewürdigt. Gerade dort aber, wo es 
am Ende des Papiers um jene Themen geht, die den Ursachen 
am nächsten kommen (aber eben nicht mit ihnen übereinstim-
men), ist besondere Vorsicht geboten. Die Rede ist hier von 
„Radikalisierung und Rekrutierung“ sowie von „terroristischer 
Propaganda“, die natürlich ebenso wenig definiert und von 
legalen oder legitimen Formen der politischen Auseinanderset-
zung oder der geschützten Meinungsfreiheit abgegrenzt sind. 
Auch hier ist nicht von Prävention, sondern von „Bekämpfung“ 
die Rede, die also bereits da ansetzen kann, wo ein konkreter 
Bezug zu politischer Gewalt (noch) fehlt. Und für das, was 
als Terrorismus begriffen wird – dieser Gedanke durchzieht 
ungeachtet der Floskel in Absatz zwei das ganze Dokument –, 
wird die Gültigkeit der Menschenrechte geleugnet oder zumin-

dest relativiert. So ist beispielsweise von der Folter und den 
außergerichtlichen Tötungen, die einigen der unterzeichnen-
den Staaten im Umgang mit Terrorverdächtigen nachgewiesen 
sind und noch mehr vorgeworfen werden, keine Rede. Auch 
der deutsche Innenminister, der „die Gewalttäter am Rande 
des G20-Gipfels in Hamburg mit Neonazis und islamistischen 
Terroristen verglichen“ hatte,6 zeigte sich ein halbes Jahr zuvor 
„sehr erleichtert“ über den Tod von Anis Amri,7 der damals als 
Verdächtiger galt, den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an 
der Gedächtniskirche verübt zu haben.

Anmerkungen
1 „Merkel fordert faire Behandlung für deutschen Journalisten“, 

zeit.de vom 18.2.2017.
2 „Deutschland verschärft Sicherheitshinweise“, tagesschau.de 

vom 20.7.2017.
3 Abrufbar unter: https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/

G 7 _ G 2 0 / 2 0 1 7 - g 2 0 - s t a t e m e n t - a n t i t e r r o r - d e . p d f ? _ _
blob=publicationFile&v=1

4 Abrufbar unter: https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_
G20/G20-Abschlusserklaerung.pdf?__blob=publicationFile&v=7

5 „Greifbare Fortschritte erzielt“, abrufbar unter: https://www.
g20.org/Content/DE/Artikel/2017/07/2017-07-10-erfolge-g20-
hamburg.html.

6 „De Maizière vergleicht Hamburger Gewalttäter mit Neonazis“, 
zeit.de vom 10.7.2017.

7 „Generalbundesanwalt bestätigt Tod Amris“, faz.net vom 
23.12.2016.
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Die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem G-20 sowie dem 
Alternativgipfel wurde nahezu vollkommen durch Berichte 
über Krawalle und Polizeigewalt überlagert und ausgeblen-
det. Dazu bleibt festzuhalten, dass viele Medien, neben dem 
Ermittlungsausschuss und dem Anwaltlichen Notdienst, von 
provozierter Eskalation und unverhältnismäßigen Aktionen 
durch teils militarisierte Polizeikräfte berichten, und das nicht 
nur bei der Auftaktdemonstration. Die Versammlungsfreiheit 
in Hamburg wurde Gerichtsurteilen zum Trotz massiv einge-
schränkt, hinzu kamen Angriffe auf Journalist*inn*en und die 
Aberkennung von Akkreditierungen sowie Übergriffe auf die 
Gruppen, die den Protest funktional unterstützten, insbesondere 
die Rechtsanwält*innen und Demonstrations-Sanitäter*innen. 
Vielerorts wurde die Polizeistrategie für gescheitert erklärt, es 
bleibt die Frage, ob die Eskalation nicht politisch gewollt war, 
manche sagen aber aber auch, dieser Ausnahmezustand könnte 
eine bewusste polizeistaatliche Aufstandsbekämpfungsübung 
gewesen sein. 

Nicht im Fokus standen die vielfältigen, friedlichen Pro-
teste, die phantasievollen Blockaden und bunten Aktionen, 
genauso wenig wie die eindrucksvolle Großdemonstration 
mit 76.000 TeilnehmerInnen. Stattdessen dominierten Mel-
dungen über Auseinandersetzungen der Polizei mit dem sog. 
„schwarzen Block“ oder „Autonomen Linksradikalen“ die 
Berichterstattung: Die verschiedenen Gewaltaktionen wurden 
von teilnehmenden Gruppen in verschiedener Weise kriti-
siert, so von attac, der roten Flora und auch von der Leitung 
der „Welcome to Hell“-Demo. Gewalttätige und zerstöreri-
sche Handlungen wurden nicht von einer homogenen Gruppe 
verübt. Berichten (von vor Ort) zufolge nutzten auch insbe-
sondere „erlebnishungrige Jugendliche sowie Voyeure und 
Partyvolk“ die Situation. Auch Rechtsextreme wurden vor Ort 
gesichtet. Der Anteil von Agents Provocateurs wird ebenfalls 
zu klären sein. Eine große, bunte Demonstration mit 76.000 
Teilnehmer*innen für die inhaltliche Kritik an den G-20 Staa-
ten ist und bleibt beeindruckend. 

Zu den politischen Ergebnissen des G20-Gipfels: Selbst das 
Handelsblatt fragt: „Soll man den im Hamburger Abschluss-

Kommuniqué durch nächte-
lange Verhandlungen erreichten 
Minimalkonsens ernsthaft als 
ein Gesprächsergebnis bezeich-
nen?“ Dieses „Ergebnis“ recht-
fertigt kaum die offiziellen (und 
noch zu niedrig bezifferten) 
Kosten von 130 Millionen Euro, 
die zur dringend notwendigen 

Bekämpfung von Hunger und Armut hätten verwendet werden 
können. Die Abschlusserklärung des Gipfels entbehrt hand-
fester Lösungsansätze. So fehlen Maßnahmen, um die Kli-
maziele zu erreichen: Weder das Abkommen von Paris, noch 
die Nachhaltigkeitsziele, noch der Klimafonds der Vereinten 
Nationen werden konkret unterstützt. Das Abschlussdokument 
zementiert lediglich die ungerechte neoliberale Wirtschafts-
politik, Hauptursache der globalen Probleme. Deutschland 
hat sich nicht von seiner aggressiven Exportüberschusspolitik 
verabschiedet. Kohle u.a. fossile Energien und ihr Raubbau 
sollen weiterhin das Klima schädigen. Die Abschottungs-
politik gegenüber Flüchtlingen und Migranten wird festge-
schrieben, ebenso wie die Wachstumsideologie und weltweite 
Kriegspolitik. Geschadet hat der millionenteure Gipfel nicht 
nur der Stadt Hamburg, dem Klima und der Demokratie, son-
dern auch den Vereinten Nationen – wo wenigstens ein Min-
destmaß an Demokratie und Transparenz einen sinnvolleren 
Austausch ermöglicht hätte, ohne Ausschluss vieler armer 
Länder und der Öffentlichkeit. Attac verbucht die Gipfelergeb-
nisse als Desaster für eine gerechte Globalisierung: „Die G20 
setzt weiter auf ungerechte Welthandelsregeln und die Priva-
tisierung öffentlicher Infrastruktur. Eine echte Regulierung 
der Finanzmärkte wird nicht einmal mehr angestrebt. Und der 
angebliche klimapolitische Gipfel-Erfolg Merkels besteht aus 
einem Lippenbekenntnis von 19 der G20-Mitglieder zu einem 
längst beschlossenen Abkommen. Die G20 gehört abgeschafft. 
Sie wird ihren eigenen Ansprüchen nicht gerecht – und wo 
sie etwas hinbekommt, ist es gegen die Interessen der Mehr-
heit der Menschen rund um den Globus.“ Beim ”Gipfel der 
globalen Solidarität“ wurden Kritik an der herrschenden Poli-
tik formuliert und Alternativen zur neoliberalen Globalisierung 
diskutiert. 

Gerade angesichts der aktuellen Diskussionen und noch lau-
fenden Auswertungen zum Gipfel(protest) bleibt es entschei-
dend, die inhaltliche Kritik am Gipfel und der herrschenden 
Kriegspolitik zu bekräftigen: Der Protest gegen Grundrech-
teabbau, Sicherheitswahn und Militarisierung ist wichtiger 
denn je.

Das G20-Gipfeltreffen 2017 in 
Hamburg
von Markus Pflüger

G20-Proteste in Hamburg. Foto: Frank Schwichtenberg/Wikimedia Commons

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-07/polizei-hamburg-welcome-to-hell-bundesarbeitsgemeinschaft-kritischer-polizisten?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.facebook.ref.zeitde.share.link.x&utm_medium=sm&utm_source=facebook_zonaudev_ext&utm_campaign=ref&utm_content=zeitde_share_link_x
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-07/polizei-hamburg-welcome-to-hell-bundesarbeitsgemeinschaft-kritischer-polizisten?wt_zmc=sm.ext.zonaudev.facebook.ref.zeitde.share.link.x&utm_medium=sm&utm_source=facebook_zonaudev_ext&utm_campaign=ref&utm_content=zeitde_share_link_x
http://www.sueddeutsche.de/politik/protestforscher-ueber-g-chaos-die-strategie-der-polizei-ist-kolossal-gescheitert-1.3579457-2
http://www.sueddeutsche.de/politik/protestforscher-ueber-g-chaos-die-strategie-der-polizei-ist-kolossal-gescheitert-1.3579457-2
http://www.sueddeutsche.de/politik/protestforscher-ueber-g-chaos-die-strategie-der-polizei-ist-kolossal-gescheitert-1.3579457-2
http://www.sueddeutsche.de/politik/protestforscher-ueber-g-chaos-die-strategie-der-polizei-ist-kolossal-gescheitert-1.3579457-2
http://www.sueddeutsche.de/politik/protestforscher-ueber-g-chaos-die-strategie-der-polizei-ist-kolossal-gescheitert-1.3579457-2
https://www.facebook.com/tobias.pflueger/posts/10214294576782075
http://www.grundrechtekomitee.de/node/873
http://t1p.de/bericht-demo
http://www.attac.de/startseite/detailansicht/news/attac-lehnt-sinnlose-zerstoerung-ab/
https://linksunten.indymedia.org/de/node/218083
https://g20tohell.blackblogs.org/
https://www.facebook.com/CantinaPopularHamburgo/posts/2009834439251557
https://www.facebook.com/CantinaPopularHamburgo/posts/2009834439251557
https://www.facebook.com/CantinaPopularHamburgo/posts/2009834439251557
http://www.mopo.de/hamburg/g20/bei-krawallen-in-der-schanze-auch-rechte-randalierten-mit-27941982
https://www.heise.de/tp/news/Und-wer-war-noch-so-im-Schwarzen-Block-in-Hamburg-3770308.html
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/ergebnisse-des-g20-gipfels-kompromiss-auf-biegen-und-brechen/20036640.html
http://www.attac.de/startseite/detailansicht/news/gipfelergebnisse-sind-desaster-fuer-gerechte-globalisierung/
http://solidarity-summit.org/
http://solidarity-summit.org/
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Angewandte Technologie repräsentiert mit unterschiedlicher 
Verzögerung politische Strategie und militärische Praxis. Um 
das zu verdeutlichen, sollen zunächst zwei unterschiedliche 
militärische Kommunikations-Technologien und ihre Bedeu-
tung im Syrienkrieg dargestellt werden. Dabei handelt es sich 
einerseits um Software Defined Radio (SDR) und andererseits 
eben um die AWACS, die sozusagen die in Technologie gegos-
sene NATO darstellen.

SDR: Spezialkräfte und irreguläre Kriegführung

Software Defined Radio (SDR) bedeutet technisch gespro-
chen, dass die zuvor in der Hardware von Funkgeräten verbau-
ten Spezifikationen wie Frequenzbereich und Verschlüsselung 
durch Software bestimmt und aktualisiert werden können. 
Damit geht auch eine Fusion von Funkgerät und Computer 
einher, was bedeutet, dass die gesendeten und empfangenen 
Daten neben Text, Ton und Bild noch ganz andere Formate 
umfassen können: Das Gerät kann etwa mit und ohne deren 
Wissen Koordinaten seiner Nutzer_innen versenden, was 
ermöglicht, die Positionen verbündeter Kämpfer in einer Karte 
darzustellen. Diese wiederum können die Koordinaten verbün-
deter Stellungen empfangen und sich damit z.B. Informatio-
nen, ob und wie schnell Unterstützung (etwa durch Artillerie 
oder Luftangriffe) möglich ist, anzeigen lassen.

Das ursprüngliche Versprechen bei der Entwicklung von 
SDR bestand v.a. in der Interoperabilität. Damit ist klassischer 
Weise die Koordination und gemeinsame Führung, in der Kon-
sequenz der hierarchische Informationsaustausch zwischen 
den Teilstreitkräften eines Staates und verbündeter Armeen 
untereinander gemeint. Als weiterer Vorteil wurde die Verlän-
gerung des Produktzyklus genannt, da auf politische, strate-
gische oder taktische Veränderungen reagiert werden könne, 
ohne die Hardware modifizieren zu müssen.

Ausgestattet mit Software Defined Radio wurden zunächst 
die Spezialkräfte, was aus verschiedenen Gründen nahe liegt. 
Aufgrund ihres Einsatzprofils eignen sie sich am besten, um 
Vorteile und Schwächen neuer Technologie im Gefecht in 
der Praxis zu testen. Darüber hinaus sind Spezialkräfte häu-
figer in kleinen Verbänden in feindlichen oder umkämpften 
Gebieten präsent und damit auf eine genauere Lokalisierung 
und die unmittelbare Kommunikation, z.B. mit der Luftwaffe 
zur Luftnahunterstützung angewiesen. Die Praxis der jüngsten 
Kriege in Libyen, Irak und Syrien weist auf eine weitere Quali-
tät der SDR-Technologie hin: Lose Verbündete wie z.B. lokale 
Milizen lassen sich recht einfach und kostengünstig mit ent-
sprechenden Funkgeräten ausstatten und damit einerseits kon-
trollieren und koordinieren. Liefert man mit den Funkgeräten 
noch einen Laser-Entfernungsmesser, wie er gegenwärtig bei 
Spezialkräften üblich ist, können diese lokalen Verbündeten 
Ziele markieren, die dann von den intervenierenden Staaten 
aus der Luft angegriffen werden. Das ist eine Praxis, die die 
Kriege in Libyen und Syrien maßgeblich geprägt hat. Beide 
Kriege zeichnen sich darüber hinaus dadurch aus, dass die 

NATO-Staaten hier am Boden 
mit Kräften zusammengearbeitet 
haben, die – freundlich gesagt 
– unzuverlässig waren. Das ver-
weist auf einen weiteren Vorteil 
des SDR. Ohne dass die jewei-
ligen Nutzer_innen das verhin-
dern oder kontrollieren könnten, 
kann auf die Geräte ein Update 

aufgespielt werden, das sie von einem Augenblick auf den 
nächsten nutzlos macht, sozusagen aus dem Informationsraum 
ausschließt und damit die Zusammenarbeit mit den betreffen-
den Kräften aufkündigt.

Was damit gesagt werden soll ist, dass verschiedene Kom-
munikations-Technologien unterschiedliche Informations-
räume herstellen und damit auch unterschiedliche Formen der 
Kriegführung bedingen. Das zunächst bei den Spezialkräften 
in den letzten zehn Jahren eingeführte SDR bringt einen Infor-
mationsraum hervor, in den recht flexibel irreguläre bewaff-
nete Gruppen aufgenommen und aus ihm ausgeschlossen 
werden können. Es handelt sich damit um eine Technologie, 
die zumindest förderlich für eine schmutzige Kriegführung 
am Boden ist, wie wir sie in Libyen und Syrien beobachten: 
Milizen bekämpfen sich in wechselnden Koalitionen, wobei 
einige von Spezialkräften der NATO-Staaten mit Waffen und 
v.a. auch Kommunikationstechnologie ausgestattet und aus der 
Luft unterstützt werden. In russischen Medien wird SDR des-
halb auch als Voraussetzung für hybride Kriegführung gehan-
delt.

AWACS: Luft- und Staatenkrieg

Die AWACS können ebenfalls als Technologie betrachtet 
werden, die in erster Linie einen Informationsraum herstellt. 
Die AWACS der NATO sind mit über fünfzig Antennen für 
verschiedene Frequenzbereiche und Wellentypen ausgestattet. 
Sie sind an das Informationsnetz der US-Streitkräfte ange-
bunden, die als einzige Armee durch weiträumig verteilte 
Bodenstationen und Satelliten tatsächlich über ein globales 
Informationsnetz verfügt. Die Flugzeuge sind darüber hinaus 
vollgepackt mit Technologie, um sich mit Netzwerken verbün-
deter See- und Landstreitkräfte vor Ort zu verbinden. Darüber 
hinaus verfügen die AWACS über eigene Aufklärungstechno-
logie, die jedoch weitgehend auf den Luftraum spezialisiert ist. 

Der Radar im charakteristischen, pilzförmigen Aufbau kann 
viel besser als landgestützte Systeme – die durch Hindernisse 
wie Berge oder Gebäude behindert werden – auch tieffliegende 
Flugkörper erkennen. Zwar können die AWACS damit auch 
Ziele auf See erkennen und identifizieren, nach Angaben der 
Bundesregierung jedoch keine Bodenziele.

Neben der eigenen Aufklärungsleistung besteht mit der Ver-
netzung bestehender Kommunikationsnetzwerke die zentrale 
Funktion der AWACS darin, dass sie zwangsläufig eine Kom-
mandostruktur auf Ebene der NATO voraussetzen bzw. bedin-
gen. Dabei ist ihr Kerngeschäft und historischer Ursprung 
die Luftverteidigung bzw. der Luftkrieg, wo Entscheidungen 
von hoher Relevanz und Eskalationsgefahr in kürzester Zeit 
getroffen werden müssen. Kurz gesagt bedeutet der Einsatz 
von AWACS in Syrien, wie er auf dem NATO-Gipfel im Juli 
2016 von der NATO und im Oktober 2016 vom Bundeskabi-
nett beschlossen, dann im November vom Bundestag abge-
segnet wurde, dass die NATO ein gemeinsames Luftlagebild 
der Türkei, Syriens und des Irak erstellt und durch das NATO-

Der Einsatz der AWACS und 
die Informationsräume im 
Syrienkrieg
von Christoph Marischka



Ausdruck Februar 4/2017  13
In

fo
rm

at
io

ns
st

el
le

 M
ili

ta
ris

ie
ru

ng
 (I

M
I) 

e.
V.

 - 
H

ec
hi

ng
er

 S
tr.

 2
03

 - 
72

07
2 

Tü
bi

ng
en Oberkommando definiert wird, welche Flugkörper als feind-

lich eingestuft und wie sie bekämpft werden.
Bemerkenswert ist dabei, dass der Einsatz der AWACS 

durch den Bundestag im Kontext der Bekämpfung des IS 
beschlossen wurde, sich der genuin durch die AWACS herge-
stellte Informationsraum aber lediglich auf Ziele und Waffen 
erstreckt, über die der IS nicht verfügt: Kampfflugzeuge, 
größere Drohnen, Helikopter, Marschflugkörper, ballistische 
Raketen. Die Beteiligung der NATO ist technisch bedingt 
nicht gegen den IS gerichtet, sondern gegen Russland, die 
Syrische Armee und mit Abstrichen die iranischen Kräfte 
vor Ort. Informationen lokaler Milizen und Spezialkräfte am 
Boden können zwar durch die AWACS verarbeitet und verteilt 
werden, das ist jedoch nicht ihre Kernaufgabe. Eine solche 
Koordination ist bereits durch verschiedene, bereits länger exi-
stierende Kommandozentralen am Boden möglich und zumin-
dest teilweise auch explizit nicht gewollt und unterbunden. 
Zugespitzt gesagt stehen die AWACS gegenüber dem verwor-
renen und schmutzigen Bodenkrieg mit Spezialkräften und 
lokalen Milizen, wie er durch die SDR-Technologie befördert 
wird, eher für einen symmetrischen Konflikt zwischen der 
NATO einerseits und Russland, Syrien und dem Iran ande-
rerseits, der jedoch mit größerem Kaliber und noch größerer 
Eskalationsgefahr ausgefochten würde.

Gleichzeitigkeit der Informationsräume und 
Allianzen

Nun mag man geneigt sein, gegenüber dem verworrenen 
Bürgerkrieg, wie er jetzt in Syrien und im Irak stattfindet, 
trotzdem eine symmetrischere Form zu bevorzugen. Demge-
genüber muss festgehalten werden, dass die eine Form der 
Kriegführung die andere nicht ersetzt, sondern ergänzt. Das 
steckt bereits im Begriff der hybriden Kriegführung, dass an 
die Seite des klassischen, symmetrischen oder zwischenstaat-
lichen Krieges der verdeckte, die Zivilbevölkerung oder eben 
irreguläre Kräfte einbeziehende Krieg tritt. Im Falle Syriens 
bedeutet das, dass die Einbeziehung der NATO und der offene 
Konflikt mit Russland noch wahrscheinlicher wird, während 
der Bürgerkrieg am Boden unvermindert weitergehen wird.

Dies wird deutlich, wenn wir noch eine dritte Ebene des 
Informationsaustausches betrachten. Der Einsatz der AWACS 
wurde im deutschen Bundestag als Erweiterung eines Mandats 
beschlossen, das die Bekämpfung des IS in Syrien zum Ziel hat 
und bereits zuvor auch deutsche Aufklärungsflugzeuge vom 
Typ Tornado umfasst hatte. Diese liefern im Auftrag einer sehr 
losen und widersprüchliche Interessen vertretenden Allianz 
von über 60 Staaten Luftaufnahmen von möglichen Bodenzie-
len, Truppenbewegungen und Gefechtsfolgen in Syrien und im 
Irak. Darüber, wie mit diesen Informationen verfahren wird, 
gab es im Bundestag heftige Kontroversen. Nach Darstellung 
der Regierungsparteien (Bundestags-Plenarprotokoll 18/199) 
wird noch vor der Durchführung einer jeden Mission geprüft, 
ob der Auftrag dem Mandat entspricht und nicht dazu dienen 
könnte, im Sinne der türkischen Alliierten Stellungen kurdi-
scher Kräfte aufzuklären, mit denen z.B. die USA kooperie-
ren. Angeblich werden dann auch die fertigen Bilder nochmal 
von einem sog. „Red Card Holder“ geprüft, bevor sie an die 
US-Luftwaffenbasis Al Udeid in Katar gehen, die das gemein-
same Operationszentrum der Allianz gegen den IS darstellt. Ab 
diesem Punkt dürfte zumindest von deutscher Seite gar nicht 
mehr kontrollierbar sein, welcher „Verbündete“ diese Aufklä-
rungsdaten zu welchem Zweck nutzt. 

Die Bundesregierung jedenfalls hat gegenüber Abgeord-
neten angegeben, nicht zu wissen, wie viele Luftangriffe auf 
welche Ziele die Allianz bislang auf Grundlage deutscher Auf-
klärungsdaten geflogen habe. Der SPD-Abgeordnete Rainer 
Arnold, der sich vehement für das Mandat einsetzte, erklärte 
das in der Bundestagsdebatte so: „Wir liefern hochauflösende 
Bilder von den Tornadofliegern in die Einsatzzentrale, in der 
die Einsatzentscheidungen aufgrund vieler Informationen 
getroffen werden. Die Bilder, die die Tornados liefern, sind 
nur ein kleines Mosaiksteinchen, das erst zusammen mit vielen 
unterschiedlichen Mosaiksteinchen ein Gesamtbild ergibt. Auf 
deren Grundlage werden dann Einsatzentscheidungen getrof-
fen, und die Einsatzentscheidungen trifft die Allianz…Und 
weil es sich um eine Fülle von Informationen handelt, kann 
… niemand direkt ableiten, wo die deutschen Bilder bei den 
Einsätzen hinführen“. Ergänzen müsste man hier allerdings, 
dass die Einsatzentscheidungen nicht nur durch „die Allianz“ 
getroffen werden, sondern oft auch durch deren – wie gesagt 
unterschiedliche Ziele verfolgende – Mitglieder. In diese Ent-
scheidungen der beteiligten nationalen Armeen dürften mit 
großer Sicherheit auch die Informationen und Zieldaten ihrer 
jeweiligen bilateralen Verbündeten am Boden eingehen.

NATO als Partei im Konflikt über die 
Vorherrschaft am Golf

Die AWACS sollen nach vorliegendem Mandat (Bundestags-
Drucksache 18/9960) nur in türkischem und internationalem 
Luftraum fliegen und „der Verdichtung des Lagebildes unter 
Weitergabe der dabei gewonnenen Erkenntnisse in Echt-
zeit an die internationale Anti-IS-Koalition“ dienen. Da die 
Reichweite ihrer Sensoren jedoch tief in den irakischen und 
syrischen Luftraum hineinreicht, soll dies „auch der Sicher-
heit der deutschen Aufklärungsflugzeuge Tornado sowie der 
[deutschen] Tankflugzeuge“ dienen. Letztlich übernimmt 
hiermit die NATO die Funktion der Luftsicherheit über den 
formal nach wie vor souveränen Staaten Irak und Syrien. Dar-
über hinaus werden alle Mitglieder der „Anti-IS-Koalition“ 
mit Informationen über Flugbewegungen Dritter versorgt und 
– dies aber unter dem Kommando der NATO und nicht der 
Koalition – Gegenmaßnahmen eingeleitet. Die NATO über-
nimmt damit den Schutz der Koalition im Luftraum, zu der 
auch verschiedene Staaten gehören, die offenbar am Boden 
auch mit radikal-islamistischen Gruppen zusammenarbeiten. 
Als mögliche Gegner dieses NATO-Einsatzes kommen gegen-
wärtig nur Russland, Syrien und der Iran infrage. Mit dem 
AWACS-Einsatz in der Türkei ist damit die NATO Partei im 
zunehmend eskalierenden Konflikt zwischen Saudi Arabien 
und Iran, sunnitischen und schiitischen bewaffneten Parteien 
und droht diesen mit einem zwischenstaatlichen Konflikt zwi-
schen der NATO und Russland zu verbinden.

AWACS vor einem Syrien-Einsatz. Quelle: USCENTCOM
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Das lange dominierende Thema in Bezug auf den Irak war die 
seit dem 17. Oktober 2016 stattfindende „Schlacht um Mossul“ 
– und das völlig zu Recht. Allerdings weniger, weil hier, wie 
es oft heißt, eine Entscheidungsschlacht gegen den sogenann-
ten „Islamischen Staat“ geschlagen wird, sondern weil sich im 
Kampf um die zweitgrößte Stadt Iraks zentrale Probleme und 
Konflikte des geschundenen Landes wie in einem Brennglas 
bündeln. 

Dazu zählen: 
•	 die Konflikte zwischen dem schiitisch-islamistisch 

dominierten Regime und diversen Bevölkerungsgrup-
pen, insbesondere den Sunniten; 

•	 das brutale Wirken schiitischer Milizen, ausgerüstet 
und angeleitet vom Iran;

•	 das Expansionsstreben der Kurdenparteien; 
•	 die Militärintervention der USA und anderer NATO-

Staaten, insbesondere der Türkei; 
•	 das Wirken der Dschihadisten-Miliz „Islamischer 

Staat“ (IS), arabisch despektierlich „Daesch“.1

Viele der gravierendsten Probleme, unter denen die Iraker 
leiden, sind noch Folgen der von den USA angeführten Inva-
sion von 2003 und der darauffolgenden Besatzung. Der Krieg 
ging aufgrund des von den Eroberern eingeführten politischen 
Systems, das mehr einer Strategie des Teile und Herrsche als 
einer von Ausgleich und Stabilisierung folgte, und der dadurch 
geschaffenen oder angeheizten innerirakischen Konflikte auch 
nach Abzug der regulären US-Truppen Ende 2010 nie völlig 
zu Ende. Diverse Kräfte ‒ einheimische wie ausländische ‒ 
versuchten die Offensiven gegen den Daesch zu nutzen, um 
die Karten neu zu mischen. Die Präsenz der dschihadistischen 
Miliz – die zur Inkarnation des Bösen schlechthin avanciert 
ist – diente dabei als bequeme Rechtfertigung zur Umsetzung 
der jeweiligen Ziele. Die Konflikte im Lande werden so weiter 
verschärft.

1 Sturm auf Mossul

1.1 Eroberung durch den Daesch

Die Gruppen und Organisationen, die sich dem Besatzungssy-
stem widersetzten, waren in Mossul wie auch in anderen Städ-
ten stets überwiegend nationalistisch und säkular bis gemäßigt 
islamistisch. Dass eine brutale salafistische Miliz mit einigen 
Tausend Gotteskriegern die Stadt unter Kontrolle bringen und 
zum Kern eines neuen Kalifats ausrufen konnte, ist eine späte 
Folge der durch den Irakkrieg geschaffenen Verhältnisse und 
der Interventionen der USA und anderer NATO-Länder in 
Libyen und der Region.

Die Vorgänger des Daesch waren ein direktes Produkt des 
Irakkrieges. Unmittelbar nach der Invasion der „Koalition der 
Willigen“ im Frühjahr 2003 waren radikale sunnitische Gottes-
krieger aus diversen Ländern ins Land geströmt und hatten mit 
gleichgesinnten, z.T. frisch radikalisierten Irakern bewaffnete 

Gruppen gegen die Besatzer auf-
gebaut. Unter ihnen waren viele 
Mudschaheddin, die ihr Hand-
werk noch von der CIA gelernt 
und Kampferfahrung in Afgha-
nistan oder Tschetschenien 
gesammelt hatten. Durch den 
Zusammenschluss der diversen 
al-Qaida-nahen Gruppen unter 

Führung Musab az-Zarqawis entstand 2006 schließlich die 
Miliz „Islamischer Staat im Irak“ (ISI). 

Die meisten sunnitischen Iraker hatten mit der Ideologie der 
Dschihadisten nichts am Hut, sie aber zunächst als erfahrene 
und gut ausgerüstete Kämpfer willkommen geheißen. Auf-
grund ihrer nicht an den Interessen der Bevölkerung orientier-
ten Ziele und ihrer terroristischen Kampfmethoden schwand 
die Akzeptanz jedoch rasch. Ab 2006 wurden die im Irak als 
Takfiri (Leute, die andere Muslime als Ketzer behandeln) 
bezeichneten Extremisten schließlich von Widerstandsgruppen 
und sunnitischen Bürgerwehren, die dafür von den USA Sold 
und Ausrüstung erhielten, aktiv bekämpft und weitgehend zer-
schlagen. Ende 2010 war die Stärke des ISI auf maximal 1000 
Kämpfer geschrumpft.

Die Kriege in und gegen Libyen und Syrien schufen aber 
schon bald die Basis seiner Wiederbelebung. Im Krieg zur 
Unterwerfung Libyens waren von den USA, England und 
Frankreich 2011 Zehntausende Islamisten ausgerüstet und 
teils ausgebildet worden, denen mit dem Zusammenbruch des 
Staates riesige Mengen Waffen in die Hände fielen. Ein großer 
Teil floss über Jordanien und die Türkei nach Syrien. Auf dem-
selben Weg strömten Tausende Kämpfer aus Libyen, Afghani-
stan, Irak, Tschetschenien und anderen Ländern nach Syrien, 
um für einen islamischen Gottesstaat zu kämpfen. Die massive 
Unterstützung der in Syrien kämpfenden islamistischen und 
dschihadistischen Gruppen durch die Golfmonarchien und die 
Türkei, aber auch durch die USA, Großbritannien und Frank-
reich, begünstigte auch den rasanten Aufstieg des Daesch. 
Zunächst wurde sein syrischer Ableger, die spätere Al-Nusra 
Front, in Syrien aktiv. Nach dem Bruch zwischen den beiden 
Al Qaida-Ablegern breitete sich der ISI selbst, nun als „Isla-
mischer Staat im Irak und der Levante“, im Osten Syriens aus. 
Im Juni 2014 nutzte er einen Aufstand in den sunnitischen 
Gebieten im Irak, um weite Teile im Westen und Norden des 
Landes zu besetzen, inklusive der Provinzhauptstädte Mossul, 
Ramadi und Tikrit. Anschließend proklamierte sein Anführer, 
Abu Bakr al-Baghdadi, die Wiedererrichtung des Kalifats und 
nannte die Organisation Islamischer Staat.

Möglich wurde dies durch eine Eskalation des Konflikts zwi-
schen den Sunniten und der Zentralregierung und den absolut 
desolaten Zustand der irakischen Armee ‒ beides Folgen einer 
verheerenden Besatzungspolitik. Diese schuf ein Regime, 
das von radikalen, schiitisch-islamistischen Kräften domi-
niert wird und nur in der gewaltsamen Unterdrückung seiner 
Gegner effektiv, ansonsten aber unfähig ist, grundlegende 
staatliche Aufgaben zu erfüllen. Die soziale Situation ist wei-
terhin katastrophal. Das Gesundheitssystem liegt am Boden 
und im ganzen Land kommt es im Sommer immer wieder zu 
Aufständen aufgrund der ungenügenden Strom- und Wasser-
versorgung. Besonders betroffen von den Verhältnissen ist die 
sunnitische Bevölkerung, da sie durch gezielte Diskriminie-
rung zusätzlich benachteiligt wird.

In der westlichen Öffentlichkeit kaum registriert, waren im 
Gefolge des „arabischen Frühlings“ auch im Irak zwischen 

Die „Schlacht um Mossul“
Der Irak zerrissen durch den Krieg gegen 
den „Islamischen Staat“, interne Konflikte 
und äußere Intervention
von Joachim Guilliard 
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en Februar und Mai 2011 Hunderttausende auf die Straße gegan-

gen. Die Proteste kulminierten zum 8. Jahrestag der US-Inva-
sion in einer Großdemonstration in Bagdad mit bis zu 500.000 
Teilnehmern. Polizei und Militär begegneten den Demonstra-
tionen im ganzen Land sofort mit brutaler Härte, auch in der 
autonomen kurdischen Region. Mindestens 45 Demonstranten 
wurden dabei getötet. 

In den sunnitischen Provinzen breitete sich die Protestbewe-
gung 2012 erneut massiv aus, als der damalige Regierungschef 
Nuri al-Maliki begann, gegen prominente sunnitische Politi-
ker vorzugehen. In dem Maße wie Maliki sie mit militärischer 
Gewalt niederschlug, gingen die zunächst friedlichen Proteste 
vielerorts in bewaffnete Aufstände über. In Falludscha ging 
im Dezember 2013 die Stadtbevölkerung auf die Barrikaden, 
nachdem Regierungstruppen ein großes Protestcamp im Zen-
trum gestürmt und ein Blutbad unter friedlichen Demonstran-
ten angerichtet hatten. Sie trieb Armee und Nationalpolizei 
schließlich aus der Stadt und ein „Militärischer Rat“ aus Stam-
mesführern, ehemaligen Armee-Offizieren, Geistlichen und 
anderen führenden Persönlichkeiten übernahm die Kontrolle. 
Daesch-Kämpfer waren zwar schon vor Ort, mussten aber, wie 
die Denkfabrik International Crisis Group (ICG) berichtete, in 
den folgenden Monaten am Stadtrand kampieren.2

1.2 Duldung durch Sunniten

Den sich ausweitenden Aufruhr ausnutzend, marschierte der 
Daesch am 6. Juni 2014 mit ca. 2000 Kämpfern in Mossul ein 
und initiierte so auch hier den Aufstand. Es waren vorwiegend 
lokale bewaffnete Widerstandsgruppen und Stammesver-
bände, die Polizei und Armee aus ihren Kasernen jagten. In 
den folgenden Wochen gelang es den Dschihadisten, die Stadt 
weitgehend unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Mehrheit der 
Bevölkerung hatte die Vertreibung der überwiegend schiiti-
schen Regierungstruppen, die als Besatzer angesehen wurden, 
regelrecht als Befreiung gefeiert. Der größte Teil hatte nichts 
für die Dschihadisten übrig, sah in ihnen aber letztlich das klei-
nere Übel. 

Einige Hunderttausend Menschen, vor allem religiöse Min-
derheiten, flohen allerdings in den Folgemonaten aus der Stadt, 
und die Abneigung gegenüber den brutalen Fanatikern hat seit-
her auch beim Gros derer, die geblieben sind, massiv zuge-
nommen. 

An der Haltung der Mossulaner gegenüber Bagdad hat sich 
aber nichts geändert: Einer repräsentativen Umfrage vom April 
2016 zufolge lehnten zwar 95 Prozent der Sunniten die Terror-
miliz ab, 75 Prozent von den 120 in Mossul Befragten woll-
ten jedoch auf keinen Fall von der irakischen Armee befreit 
werden. 100 Prozent wandten sich strikt gegen das Eindringen 
schiitischer und kurdischer Milizen in sunnitische Gebiete. 
Ähnlich ist auch die Stimmung in den anderen Gebieten im 
Westen Iraks. Letztlich konnte sich der Daesch nur so lange 
halten, weil die Ursachen, die 2013/2014 zum Aufstand führ-
ten, nicht beseitigt und die potentiellen Befreier noch wesent-
lich mehr gefürchtet wurden. 

In westlichen Medien wurde der Aufstand, der dem rasanten 
Vormarsch der Miliz den Weg ebnete, weitgehend ignoriert. 
Wenn überhaupt, war nur von einem Bündnis zwischen dem 
Daesch und bewaffneten Gruppen, die der einstigen Regie-
rungs-Partei Baath nahestehen, die Rede. Das Nachrichten-
magazin Spiegel erklärte sogar den heutigen Chef der Partei, 
Ex-General Issat Ibrahim al-Duri, zum Anführer des Vorsto-
ßes auf Mossul. In vielen Berichten über den Daesch werden 

ehemalige Militär- und Geheimdienstoffiziere aus der Ära 
Saddam Husseins als Schlüssel für seine militärische Schlag-
kraft bezeichnet. Angesichts der tiefen Feindschaft zwischen 
säkular und nationalistisch orientierten Baathisten und radika-
len Islamisten erscheint das zumindest übertrieben. Das Bild 
einer Zusammenarbeit der beiden „Bösen“ der Region kommt 
vielen gelegen. So rechtfertigte die Maliki-Regierung mit dem 
häufig behaupteten Bündnis das parallele Vorgehen gegen 
diesen und die sunnitische Opposition.3 Und im Westen wurde 
schon während der Besatzung behauptet, Baath-nahe und sun-
nitische Widerstandsgruppen würden eng mit al-Qaida-nahen 
Terrorbanden kooperieren, um sowohl mit Verweis auf die 
Bösartigkeit des gestürzten Regimes den Krieg zu rechtferti-
gen, als auch den sunnitisch-nationalistischen Widerstand zu 
diskreditieren. 

Allerdings haben alle aufständischen Gruppierungen, inklu-
sive der von al-Duri geführten „Patriotischen Islamischen 
Nationalen Front Iraks“, die laut dem Publizisten und Landes-
kenner Jürgen Todenhöfer eine führende Rolle bei der Über-
nahme Mossuls durch aufständische Kräfte spielte, jegliche 
direkte Zusammenarbeit mit dem Daesch stets strikt verneint. 
Als die Dschihadisten ein paar Wochen nach ihrem Einmarsch 
in Mossul begannen, die Stadt vollständig unter Kontrolle zu 
bringen, nahmen sie 60 ehemalige hochrangige Offiziere und 
Baath-Mitglieder gefangen und nutzten sie offenbar als Geiseln, 
um u.a. den Abzug der Baath-nahen Gruppen zu erpressen.4 Im 
Frühjahr 2015 wurden irakischen Medien zufolge Hunderte 
weitere Ex-Offiziere der Armee und Sicherheitsdienste vom 
Daesch exekutiert, allein 131 Anfang Juni 2015 in Mossul.5 
Selbstverständlich waren in der Baath-Partei auch viele Mit-
läufer. So wie man einstige schiitische Mitglieder, die damals 
hohe Ränge im Militär und Geheimdienst bekleideten, bei den 
schiitischen Milizen findet, werden sicherlich auch radikali-
sierte sunnitische Offiziere beim Daesch angeheuert haben. In 
den führenden Rollen scheinen aber eher strenggläubige arabi-
sche oder tschetschenische Dschihadisten mit Kampferfahrung 
aus  Afghanistan und dem Kaukasus zu dominieren.6

1.3 Gräuel schiitischer Milizen

Die Offensiven des Regimes und pro-iranischer schiitischer 
Milizen gegen den Daesch nehmen häufig den Charakter eines 
Krieges gegen alle gegnerischen Sunniten an. Die Zahl der 
Flüchtlinge und Binnenvertriebenen ist seit 2014 um mehr als 
2 Mio. auf über 4 Mio. gestiegen, der größte Teil stammt aus 
den rückeroberten Gebieten. Ramadi und Falludscha z.B. sind 
seither weitgehend unbewohnbar.

Gefürchtet sind vor allem die vom Iran ausgerüsteten schii-
tischen Milizen, die den militärisch stärksten Teil der Boden-
truppen gegen den Daesch bilden. Wie regelmäßige Berichte 
von UN- und Menschenrechtsorganisationen zeigen, steht ein 
großer Teil dieser Verbände den sunnitischen Dschihadisten an 
Brutalität kaum nach.

Die schiitischen Milizen haben sich zu einem Bündnis zusam-
mengeschlossen, das sie Volksmobilisierungseinheiten (ara-
bisch „Haschd al-Schaabi“) nennen, rund 40 größere Milizen, 
deren Stärke auf insgesamt 120.000 Mann geschätzt wird. Die 
meisten wurden erst nach dem Einmarsch des Daesch gegrün-
det. Einige waren nur als Reaktion auf den Aufruf des geist-
lichen Oberhaupts der Schiiten, Großayatollah Ali al-Sistani 
entstanden, sich den sunnitischen Extremisten entgegenzustel-
len und unterstellten sich ohne eigene politische Ambitionen 
der Regierung und Armee. Die meisten sind jedoch Ableger 
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schiitischer Parteien oder Milizen ambitionierter Persönlich-
keiten.

Die größten dieser paramilitärischen Verbände waren bereits 
in den Jahren 2005 bis 2008 wegen ihrer Gräueltaten gegen 
Sunniten gefürchtet. Dazu zählen insbesondere die schon in 
den 1980er Jahren im Iran gegründeten Badr-Brigaden (heute 
Badr-Organisation), Kataib Hisbollah und Asaib Ahl al-Haq, 
die „Liga der Gerechten“.

Vor allem die Badr-Brigaden werden zusammen mit den von 
den USA aufgestellten Todesschwadronen auf der einen und 
dem „Islamischen Staat im Irak“ auf der anderen Seite maß-
geblich für die damalige fürchterliche Eskalation sektiereri-
scher Gewalt verantwortlich gemacht. Ihre Führer sind seit 
2005 als Minister und Staatsekretäre Teil jeder Regierung und 
leiteten bis vor kurzem auch das Innenministerium, folglich 
einen guten Teil der staatlichen Repressionskräfte.

Dank großzügigem Nachschub an modernen Waffen und 
militärischer Unterstützung aus dem Iran wurden sie bald 
schlagkräftiger als die Armee. In die Badr-Brigaden - rund 
50.000 Mann unter Waffen - sind auch iranische Spezialeinhei-
ten eingebettet. Kataib Hisbollah, mit einer geschätzten Stärke 
von 30.000 Mann, unterhält ebenfalls engste Beziehungen zum 
Iran. Die wesentlich kleinere Miliz Asaib Ahl al-Haq war 2006 
von den Iranern geschaffen worden, um die Bewegung des ira-
kischen Predigers Muqtada al-Sadr zu untergraben, der sich an 
die Spitze des schiitisch-nationalistischen Widerstands gegen 
die USA gesetzt hatte. Sie wird auf mehrere Tausend Kämp-
fer geschätzt. Ihr Patron soll nach einem Bericht des britischen 
„Guardian“ Kassim Soleimani sein, der als Kommandeur der 
Al-Quds-Einheit der Iranischen Revolutionsgarden (IRG) auch 
den Oberbefehl über die Auslandseinsätze Irans hat.7

Diese drei Milizen traten ab 2013 im Zuge der Niederschla-
gung der Protestbewegung in den mehrheitlich sunnitischen 
Gebieten verstärkt in Erscheinung, indem sie auf eigene Faust 
gegen sunnitische Oppositionelle vorgingen.8 Noch bevor 
der Daesch im Sommer 2014 in den Irak vorstieß, weiteten 
sie ihre Angriffe auf Hochburgen der sunnitischen Opposition 
aus. Es kam, wie Human Rights Watch (HRW) berichtete, zu 
zahlreichen Verschleppungen, Exekutionen und schließlich der 
Vertreibung Zehntausender aus dem sogenannten „Bagdad-
Gürtel“.9 So waren in der mehrheitlich sunnitischen Stadt 
Latifiyya schon im Mai 2014 Hunderte Bürger entführt und 
ermordet worden, zum Teil auf offener Straße. Die Bevölke-
rungszahl sank infolge der Angriffe schiitischer Milizen und 
der berüchtigten 17. Division der Armee von 200.000 auf 
50.000. Den maßgeblich von ihnen getragenen Offensiven 
gegen den Daesch folgten regelmäßig Berichte über Massaker, 
Verschleppungen und die systematische Zerstörung sunniti-
scher Dörfer in den zurückeroberten Gebieten. 

Die Pro-Regierungseinheiten nutzten die Offensive auf 
Mossul um Tal Afar, die nördlichste Stadt, in der eine signi-
fikante Anzahl Schiiten lebt, unter ihre Kontrolle zu bringen. 
Ein friedliches Zusammenleben mit den Sunniten nach Vertrei-
bung des Daesch steht hier auch nicht auf der Agenda: „Wir 
kommen nach Tal Afar um Hussein zu rächen“, tönt z.B. Qais 
al-Khazali, der Führer der Asaib Ahl al-Haq, wobei er den drit-
ten Imam des schiitischen Islam, einen der bedeutendsten Mär-
tyrer der Schiiten, meint.10 Es ist der typische Schlachtruf der 
schiitischen Gotteskrieger, der deutlich macht, dass sie gegen 
Sunniten als solche Krieg führen.

Aufgrund ihres großen Anteils an den Erfolgen gegen den 
Daesch stieg das Ansehen der Badr-Brigaden in weiten Teilen 
der schiitischen Bevölkerung ungeachtet ihrer Gräueltaten 

enorm. Die großen Milizen sind dadurch mittlerweile nicht nur 
militärisch, sondern auch politisch ein Machtfaktor, an dem die 
Regierung nicht mehr vorbeikommt.

1.4 Vertreibungen im Zuge kurdischer 
Expansion

Doch nicht nur schiitischen Milizen, auch den kurdischen 
Peschmergas und Einheiten der Armee, insbesondere den 
von ehemaligen schiitischen Milizionären durchsetzten 
»Antiterror“-Einheiten, werden Racheaktionen an Sunniten 
und Vertreibungen der sunnitischen Bevölkerung aus zurücker-
oberten Gebieten vorgeworfen. „Paramilitärische Milizen und 
Regierungskräfte haben schwere Menschenrechtsverletzungen 
bis hin zu Kriegsverbrechen begangen, indem sie Tausende 
Zivilisten, die aus den vom Islamischen Staat kontrollierten 
Gebieten geflohen waren, willkürlich gefangen nahmen, folter-
ten und lynchten,” fasst beispielsweise Amnesty International 
(AI) in einem im Oktober 2016 veröffentlichten Bericht die 
Vorgänge während und nach der Rückeroberung Falludschas 
im Mai und Juni des Jahres zusammen.11 Und die New Yorker 
Organisation HRW klagt auch kurdische Einheiten an, willkür-
lich arabische Dörfer in den einst vom Daesch kontrollierten 
Gebieten zerstört zu haben.12 

Truppen der beiden führenden irakisch-kurdischen Parteien, 
KDP und PUK, hatten im Juni 2014 das Zurückweichen der 
irakischen Armee vor dem Daesch genutzt, um das Territo-
rium, das sie jenseits der „Kurdischen autonomen Region“ 
(KAR) kontrollieren, massiv auszuweiten. Insbesondere 
brachten sie Kirkuk und Umgebung unter ihre Herrschaft, und 
damit die größten Ölfelder im Norden Iraks. Insgesamt ver-
größerten die Kurdenparteien ihr Gebiet um 40 Prozent der 
Fläche der offiziellen autonomen Region. Schon im September 
2014 begannen Peschmergas in diesen sowie den vom Daesch 
eroberten Gebieten, die, wie es HRW ausdrückte, „demografi-
sche Zusammensetzung von Iraks traditionell bunt gemischten 
Provinzen zu verändern“ – also „ethnische Säuberung“ durch-
zuführen.13

Im Zuge des Vorstoßes auf Mossul konnten KDP-Einheiten 
weitere Gebiete im Nordosten der Stadt und der Ninive-Ebene 
besetzen. Doch auch in Mossul selbst streben die Kurden eine 
dominierende Rolle an. 

Nicht nur Araber und Turkmenen wehren sich gegen die kur-
dische Herrschaft, auch die Jesiden in der Sindschar-Region 
weisen den Anspruch der KDP auf die mehrheitlich von ihnen 
bewohnten Gebiete zurück. Hier kam es bereits zu Gefech-
ten mit jesidischen Milizen, den „Verteidigungseinheiten von 
Sindschar“ (YBS), die Autonomie für ihre Region anstreben. 
Dabei setzen die u.a. von der Bundeswehr ausgestatteten 
und trainierten Peschmerga der KDP offenbar auch deutsche 
Waffen gegen die jesidischen Kämpfer ein.14. Die Lage wurde 
hier besonders explosiv, seit schiitische und andere Milizen 
unter dem Dach der meist nur „Haschd“ genannten Volks-
mobilisierungseinheiten die Dörfer südlich und westlich von 
Sindschar bis zur syrischen Grenze vom Daesch gesäubert 
haben und dadurch ebenfalls mit den kurdischen Plänen kolli-
dieren. Viele Jesiden, die sich bisher bei den Peschmerga ihren 
Sold verdienten, traten nun zu Hunderten zu den Haschd über 
und bildeten zwei jesidische Bataillone. Die KDP warnt diese 
eindringlich davor, sich Sindschar zu nähern und droht allen 
Familien von Kämpferinnen und Kämpfern, die sich den YPS 
oder Haschd anschließen, mit Vertreibung. 
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1.5 Befreiung durch Zerstörung

Die unter US-Führung eingeleitete Mossul-Offensive, bei der 
am Boden, neben einer schiitisch dominierten Armee, schiiti-
sche Milizen und kurdische Peschmergas die Hauptstreitmacht 
bilden, konnte von den Menschen der belagerten Stadt nur 
als existentielle Bedrohung gesehen werden und dürfte nicht 
wenige zum Schulterschluss mit den Dschihadisten bewegt 
haben. 

Der Sturm auf Mossul erfolgte mit voller Unterstützung der 
Nato-Staaten, obwohl die humanitären Folgen absehbar und 
allen Beteiligten bekannt waren. Die Frankfurter Rundschau 
z.B. warnte: „Alle bisherigen Erfahrungen im Irak legen nahe, 
dass Mossul schon bald in Flammen steht und seinen Einwoh-
nern ein schreckliches Schicksal droht. Die Operation Mossul 
könnte den Zerfall des Irak endgültig besiegeln.“15 

Die Stadt war nicht erst seit Oktober 2016 ins Visier der US-
geführten Luftkriegsallianz geraten. Mit Beginn der Großof-
fensive jedoch stieg die Zahl der Angriffe rapide an.

Obwohl die Kämpfer des Daesch auf der linken Seite des 
Tigris Berichten zufolge nur hinhaltenden Widerstand lei-
steten, dauerte die Einnahme des Ostteils der Stadt über vier 
Monate. Die angreifenden Truppen, insbesondere die Regie-
rungseliteeinheiten der „Goldenen Division“, die die Offensive 
anführten, erlitten dabei schwere Verluste.

Die von Washington geführte Allianz aus NATO-Staaten, 
Australien, Jordanien und Marokko intensivierte daher die 
Luftangriffe immer weiter, um den Bodentruppen den Weg 
regelrecht frei zu bomben. Große Teile der Infrastruktur 
wurden dadurch bereits verwüstet und die Zahl ziviler Opfer 
wuchs drastisch. Stark getroffen wurde u.a. die Universi-
tät, einst eine der renommiertesten der arabischen Welt, eine 
große Zahl von Wissenschaftlern, Angestellten und Studenten 
wurden dabei getötet.

Die USA räumen für ihre Angriffe in Syrien und im Irak 
zwischen November 2015 und September 2016 gerade einmal 
64 Ziviltote ein. Das renommierte Projekt „Iraq Body Count“ 

(IBC), das seit 2003 die zivilen Opfer des Krieges im Irak zu 
dokumentieren sucht, hat allein im Irak 4.350 zivile Tote durch 
Luftangriffe der „Koalition“ in der Zeit von Juni 2014 bis Ende 
2016 registriert.16

Wie eine IPPNW-Studie zeigt,17 können jedoch auch Projekte 
wie IBC in Kriegsgebieten nur einen Bruchteil der Opfer erfas-
sen. Allein die große Zahl der Angriffe legt eine weit höhere 
Zahl ziviler Opfer nahe. Insgesamt hatte die Luftkriegs-Koali-
tion von August 2014 bis Oktober 2016 schon rund 16.000 
Luftangriffe in Syrien und Irak geflogen und dabei fast 55.000 
Bomben abgeworfen ‒ zwei Drittel davon über dem Irak. 18 

Nach Angaben ihres Oberkommandierenden, Generalleut-
nant Sean MacFarland, wurden dadurch bis Mitte August 2016 
rund 45.000 dem Daesch zugeordnete Kämpfer getötet.19 Legt 
man die von der CIA geschätzte anfängliche Stärke des Daesch 
von 30.000 Mann zugrunde, 20 so hätten die NATO-Jets dem-
nach ganz alleine die Dschihadisten-Truppe schon eineinhalb 
Mal ausgelöscht – zumal bis Anfang Juni 2017 zahlreiche wei-
tere Luftschläge hinzukamen, sodass insgesamt bis dahin etwa 
22.000 Angriffe geflogen wurden. Vermutlich ist die Erfolgs-
meldung stark übertrieben und die Zuordnung der Toten frag-
würdig. MacFarland räumte selbst ein, dass die Schätzung 
getöteter Feinde „schwammig“ und „schwer festzumachen“ 
sei, da der Daesch z.B. schnell eine Gruppe von Einheimischen 
zwingen könne, sich mit ein paar Kalaschnikows an einen 
Checkpoint zu stellen. Näher liegt, dass ein großer Teil der 
Getöteten unbeteiligte Zivilisten waren. Untersuchungen über 
den Anteil ziviler Opfer im Irakkrieg und im Drohnenkrieg 
zeigen, dass auch bei Einsatz hochgelobter Präzisionswaffen 
nur ein kleiner Teil der dabei Getöteten feindliche Kämpfer 
waren.21 

Souad Al-Azzawi schätzt auf Basis umfangreicher Recher-
chen in arabischsprachigen Medien die Gesamtzahl der getö-
teten Zivilisten, Sicherheitskräften und Daesch-Kämpfern in 
der Provinz Ninive, deren Hauptstadt Mossul ist, vom Sommer 
2014 bis Ende 2016 auf ca. 45.000. 22

Flüchtende in Mossul. Foto: Fadel Senna/AFP/Flickr
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1.6 Das Schlimmste zum Schluss

Nachdem der Ostteil von Mossul weitgehend unter Regie-
rungskontrolle gebracht worden war, begann Ende Februar 
2017 die Offensive auf den Westteil, inklusive Altstadt, in dem 
zu diesem Zeitpunkt noch über 600.000 Menschen lebten. Am 
10. Juli 2017, achteinhalb Monate nach Beginn der Offensive, 
erklärte der irakische Premier Haider al-Abadi die Stadt vom 
Daesch befreit. Kämpfe mit einzelnen Widerstandsnestern und 
abgetauchten Kämpfer werden jedoch wohl noch längere Zeit 
anhalten. 

Im Unterschied zu den siegreichen Truppen haben die Ein-
wohner der einstigen Metropole keinen Grund zu feiern. Die 
Stadt liegt, wie Luftaufnahmen zeigen, in Ruinen.23 Bis zu 
80 Prozent des Westens von Mossul sind zerstört. Alle fünf 
Brücken über den Tigris sind zetrümmert, der zentrale Kran-
kenhauskomplex ist völlig ausgebrannt und der Flughafen dem 
Erdboden gleichgemacht.

Untersuchungen von Airwars.org und Human Rights Watch 
(HRW) zufolge hat in den letzten Monaten nicht nur die Zahl 
der Luftangriffe stark zugenommen, sondern auch die Schwere 
der Waffen.24 Die Bodentruppen konnten nur, wie AP berich-
tet, mit Hilfe des Dauerfeuers der US-geführten Allianz in die 
engen Altstadtviertel vorstoßen. Oft sei schon Luftunterstüt-
zung beauftragt worden, um Gruppen von zwei bis drei Kämp-
fern mit leichten Waffen auszuschalten.25 

Airwars.org schätzt, dass bis zu 5.805 Zivilisten den Luft- und 
Artillerie-Angriffen der US-Allianz zwischen dem 19. Februar 
und 19. Juni 2017 auf Mossul zum Opfer fielen.26 Sprecher 
der Initiative bezeichnen ihre Angaben als sehr konservativ, da 
noch Tausende Tote unter den Trümmern begraben seien.27

Patrick Cockburn, der renommierte Nahostkorrespondent der 
britischen Tageszeitung The Independent, geht auf Basis von 
Daten eines irakisch-kurdischen Geheimdienstes von minde-
stens 40.000 Getöteten aus und spricht von einem Massaker.28 

Amnesty International und HRW werfen den Staaten der 
Anti-IS-Allianz vor, mit dem rücksichtslosen Einsatz schwe-
rer Waffen gegen internationales Recht verstoßen, mit anderen 
Worten Kriegsverbrechen begangen zu haben.29

„Das, was wir jetzt machen ist eine Minimumlösung, wo wir 
unsere Technik ausspielen und unsere eigenen Opfer gegen 
Null halten“, kommentierte Ulrich Scholz, Oberstleutnant a.D. 
und ehem. Luftkriegsplaner der NATO, im WDR-Magazin 
Monitor den angeblich so präzise geführten Krieg „Aber dafür 
bluten halt jeden Tag immer mehr syrische Zivilisten oder ira-
kische Zivilisten.“30

Während bisher rund 200.000 Flüchtlinge aus dem bereits im 

Januar zurückeroberten, nicht so stark verwüsteten Ostteil der 
Stadt zurückkehren konnten, hat der Sturm auf die westlich 
des Tigris gelegenen Stadtviertel, offiziellen Angaben zufolge, 
zusätzlich 750.000 Menschen vertrieben. Die meisten Flücht-
linge haben angesichts der Zerstörungen keine Chancen in 
naher Zukunft zurückzukehren. Allein die Wiederherstellung 
der lebensnotwendigen Infrastruktur wird über eine Milliarde 
US-Dollar kosten und Monate dauern, der auf über 10 Milliar-
den Dollar veranschlagte Wiederaufbau der Gebäude Jahre. 31

Auch vor den Racheaktionen der siegreichen Truppen fliehen 
die Menschen. In dem Maße, wie sie vorrückten, mehrten sich 
die Meldungen von willkürlichen Verhaftungen, Folter und 
Exekutionen. Ein steter Strom von Leichen trieb den Tigris 
hinunter, meldete der Guardian, die meisten noch in Fesseln 
und mit verbundenen Augen.32 Menschenrechtler entdeckten 
eine Hinrichtungsstätte. Videos zeigen die Misshandlung und 
Ermordung mutmaßlicher Daesch-Kollaborateure. Dutzende 
Frauen und Kinder verdächtiger Männern wurden bereits in 
Gefangenenlager verschleppt, Hunderte Familien unter Todes-
drohungen zum Verlassen der Stadt gezwungen. 33

1.7 „Wespennester mit Knüppeln“ 

Auch wenn die Brutalität der Herrschaft der Terrormiliz 
fürchterlich ist und ein rasches Ende ihrer Schreckensherr-
schaft wünschenswert, so ist diese Form des Krieges gegen 
einen Gegner, der aktuellen Schätzungen des US-Militärs zu 
Folge nur noch über höchstens 22.000 Kämpfer in Syrien und 
Irak verfügt,34 von denen sich maximal 4000 in Mossul ver-
schanzt haben, nicht nur unverhältnismäßig und verantwor-
tungslos, sondern in vieler Hinsicht kontraproduktiv.

Selbstverständlich war der Verlust von Mossul ein schwerer 
Schlag für den Daesch. Besiegt ist er damit jedoch noch lange 
nicht. Das Gros der Dschihadisten wird wahrscheinlich in den 
weiterhin unter ihrer Kontrolle stehenden westirakischen und 
ostsyrischen Gebieten weiterkämpfen oder aus dem Unter-
grund agieren. „Nur Volltrottel bekämpfen Wespennester mit 
Knüppeln,“ schrieb daher Jürgen Todenhöfer im Mai 2016 
in einer wütenden Kritik am US-Bombardement irakischer 
Städte.35

Foreign Policy, eine der führenden US-Zeitschriften, warnte 
davor, dass unabhängig von militärischen Erfolgen, diese Form 
des Krieges den „Islamischen Staat“ längerfristig sogar stärken 
könne. Er würde zwar Territorium einbüßen, könne aber auf-
grund der riesigen Übermacht des gegnerischen Bündnisses, 
das die USA und den Iran einschließt, weltweit an Attraktivi-
tät und Unterstützung gewinnen. Wenn die US-Regierung von 
großen Erfolgen gegen den Daesch spreche, dann unterschätze 
sie die politischen und sozialen Faktoren, die in erster Linie zu 
seinem Aufstieg beitrugen.36 

Tatsächlich legt die Rücksichtslosigkeit, mit der sie den Krieg 
führen, nahe, dass die irakische Regierung und die meisten 
schiitischen Milizen ihn nicht nur gegen den Daesch, sondern 
zur nachhaltigen Schwächung der Sunniten allgemein führen. 
Da die dem Aufstand zugrunde liegenden Streitpunkte nicht 
ausgeräumt wurden, wird der Konflikt zwischen Sunniten und 
der Bagdader Zentralregierung mit Sicherheit bald wieder auf-
flammen. Solange die grundlegenden Streitfragen bestehen 
bleiben, wird die Terrormiliz, da sind sich Experten einig, nicht 
besiegt werden können. Das Klima für deren Wiedererstarken 
oder die Entstehung neuer, ähnlich extremistischer Gruppen 
bliebe günstig.Betankung im Rahmen der Operation Inherent Resolve. 

Quelle: Pentagon/Trevor-McBride
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nach der Besatzung

Die Lebensbedingungen waren schon 2014, als der Daesch 
in den Irak vorstieß, miserabel. Auch 11 Jahre nach der US-
Invasion hatte sich an den sozialen Verhältnissen kaum etwas 
verbessert. Durch den Verfall des Ölpreises und die erneute 
Ausweitung von Kämpfen im Land haben sie sich seither 
erneut verschlechtert. Während die Einnahmen des Landes, 
die zu 90 Prozent auf dem Export von Öl und Gas beruhen, auf 
knapp die Hälfte eingebrochen sind, wächst die Bevölkerung 
rapide.

2.1 „Humanitäre Krise bleibt eine der größten 
und brisantesten der Welt“ 

Nach dem aktuellen Bericht des „Büros für humanitäre 
Angelegenheiten der Vereinten Nationen“ (OCHA), „bleibt die 
humanitäre Krise im Irak eine der größten und brisantesten in 
der Welt.“ Insbesondere das Tempo der Fluchtbewegungen der 
letzten drei Jahre sei ohne Beispiel: 2014 flohen 2,5 Millio-
nen Iraker, überwiegend in andere Teile des Iraks. 2015 waren 
es eine Million und letztes Jahr kamen weitere 700.000 hinzu. 
Jede militärische Offensive führte, so OCHA, zu neuen Flücht-
lingen. 

Mangelnde Sicherheit ist jedoch auch in vielen Städten und 
Regionen außerhalb der Kriegsgebiete ein großes Problem. In 
Bagdad sind vor allem schiitische Viertel bevorzugt Ziel von 
terroristischen Anschlägen des Daesch, während Sunniten oft 
Übergriffen schiitischer Milizen und dem Wüten von Todes-
schwadronen ausgesetzt sind. 

Selbst in den bisher besser gestellten kurdischen Provinzen 
verdoppelten sich nun die Armutsraten. Die Gehaltszahlungen 
an staatliche Angestellte wurden gekürzt oder verzögert. Die 
landwirtschaftliche Produktion brach um 40 Prozent ein und 
trieb Hunderttausende auf der Suche nach Jobs und Unter-
stützung in die städtischen Zentren. Die offizielle Arbeitslo-
senrate für das ganze Land stieg dabei auf 23 Prozent, könnte 
aber bald, wie ein irakischer Parlamentsausschuss letztes Jahr 
ankündigte, auf bis zu 40 Prozent steigen.37

Das einst vorbildliche Gesundheitssystem hat sich vom US-
geführten Krieg nie erholt. Viele Einrichtungen sind bis heute 
nicht wieder hergestellt. Fast drei Viertel aller Ärzte, Pharma-
zeuten und Krankenschwestern haben das Land seit 2003 ver-
lassen. 

Mittlerweile ist, wie Margaret Chan, die Generaldirektorin 
der Weltgesundheitsorganisation WHO konstatieren musste, 
das öffentliche Gesundheitssystem wieder völlig zusammen-
gebrochen. Das Gleiche gilt, so Chan, auch für die Wasserver-
sorgung und die Abwasserbeseitigung.38 

Laut dem UN-Kinderhilfswerk UNICEF sind 4,7 Millionen 
Kinder, ein Drittel aller irakischen Kinder, auf humanitäre 
Hilfe angewiesen. Fast vier Millionen Kinder gehen selten 
oder gar nicht in die Schule. Jedes fünfte Kind ist in ernster 
Gefahr, getötet, verwundet, entführt, sexuell missbraucht oder 
von bewaffneten Gruppen rekrutiert zu werden.39

2.2 Gescheiterte Reformansätze 

Für einen Großteil der Misere wird die brutale und sektie-
rerische Politik des früheren Regierungschef Nouri al-Maliki, 
der von April 2006 bis August 2014 als Ministerpräsident fun-
gierte, und die damit einhergehende allgegenwärtige Klientel-

wirtschaft und Korruption verantwortlich gemacht. Nicht zu 
Unrecht gilt sein Vorgehen gegen die sunnitische Opposition 
als Wegbereiter des Daesch. Außer Acht gelassen wird dabei 
jedoch, dass er von den USA im Einvernehmen mit dem Iran 
an die Macht gebracht und über lange Jahre unterstützt wurde. 
Erst als der Daesch sich schlagartig ausbreitete, wurde er fal-
lengelassen und durch Haider al-Abadi abgelöst.

Es gab anfänglich die Hoffnung, der neue Regierungschef 
würde ‒ unterstützt vom einflussreichen Großayatollah Ali 
al-Sistani ‒ die gröbsten Missstände beseitigen und versu-
chen, zu einem Ausgleich mit den Sunniten zu kommen. Die 
Mehrheit der sunnitischen Aufständischen hatte im Sommer 
2014 durchaus Gesprächsbereitschaft signalisiert und angebo-
ten, den Kampf gegen die Zentralregierung einzustellen und 
gegen den Daesch zu kämpfen, wenn Bagdad zentrale Forde-
rungen erfülle. Neben der Einstellung der Bombardierungen 
waren dies vor allem ein Ende der Repression und der gegen 
die Opposition gerichteten Sondergesetze, die Freilassung der 
Zigtausend politischen Gefangen, ein fairer Anteil an Jobs in 
Verwaltung und Staatsbetrieben, sowie die Vertreibung schiiti-
scher Milizen aus sunnitischen oder gemischten Städten.

Letztlich konnte Abadi, der aus derselben Partei wie Maliki 
kommt, jedoch keine der anvisierten Reformvorschläge durch-
setzen. Trotz gemäßigter Töne, setzte auch Abadi bald wieder 
verstärkt auf die militärische Karte. Es gelang ihm weder die 
Korruption einzudämmen noch eine effektivere Verwaltung in 
Gang zu bringen. 

Vor allem scheiterten alle Versuche, die schiitischen Milizen 
unter Kontrolle zu bekommen.

Angesichts ihrer Stärke von 100.000 bis 120.000 Kämpfern 
gegenüber einer Armee, die nur wenige wirklich verlässliche 
Einheiten mit rund 50.000 Mann hat, sowie schwachen poli-
tischen Institutionen und einem Regierungschef ohne reale 
Machtbasis, verfügen sie, bzw. die hinter ihnen stehenden 
Parteien und Persönlichkeiten, mittlerweile über beträchtliche 
Macht. Sie konterten alle Bemühungen, sie der Autorität des 
Staates zu unterstellen, mit unverhüllten Drohungen bis hin zur 
Warnung vor einem Putsch. Nach Zusammenstößen zwischen 
den Milizen und der Armee in Bagdad, sowie Entführungen 
von Regierungsmitarbeitern, darunter dem Vizejustizminister, 
wurde im September 2015 die Abstimmung über ein entspre-
chendes Gesetz ausgesetzt. Zwei Monate später wurden sie 
stattdessen per Gesetz zu offiziellen Regierungseinheiten, 
deren Kämpfer von der Regierung Sold und später Pensionen 
bekommen. Von einer Unterordnung unter die Regierung ist 
jedoch keine Rede mehr. 

Abgeblockt von dem herrschenden Machtblock, der nicht 
zuletzt auch dem Iran seinen großen Einfluss sichert, werden 
auch alle Pläne eines Entgegenkommens gegenüber den Sun-
niten, darunter Abkommen über eine Machtteilung in Bagdad 
und auf Provinzebene, mehr lokale Autonomie, eine weitrei-
chende Amnestie für politische Gefangene, die Beseitigung der 
Diskriminierung durch sogenannte „De-Baathisierung“ und 
der Aufbau regionaler Nationalgarden, d.h. Sicherheitskräfte, 
die aus Angehörigen der lokalen Bevölkerung gebildet 
werden sollen. Aus sunnitischer Sicht  haben sich die 
politischen Rahmenbedingungen durch eine noch stärkere 
„Monopolisierung der Macht in Händen weniger schiitischer 
Eliten und der Immunität sektiererischer schiitischen Milizen“ 
weiter verschlimmert, so das Fazit des „Middle East Centers“ 
des Washingtoner Think Tanks Carnegie Endowment for Inter-
national Peace. 40
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2.3 Protestbewegungen

Es gibt im Land nach wie vor starke zivile Oppositionsbe-
wegungen, die immer wieder zahlreich auf die Straße gehen. 
Auch außerhalb der sunnitischen Provinzen entzünden sich 
immer wieder heftige Proteste, meist an der Unfähigkeit des 
Staates grundlegende Dienstleistungen sicherzustellen. 

Nach den landesweiten Massenproteten im Frühjahr 2011 
kam es im August 2015 wieder zu großen Demonstrationen 
in Bagdad, Basra und anderen Städten im Süden, begleitet 
von politischen Initiativen zur Ablösung des herrschenden 
sektiererischen Regimes durch die Schaffung einer „inklu-
siven Regierung“, die alle irakischen Bevölkerungsgruppen 
repräsentiert. Im März 2016 gingen erneut Hunderttausende 
auf die Straße, besetzten Plätze und errichteten Zeltlager. Die 
Proteste kulminierten am 30. April 2016 in der bisher spek-
takulärsten Aktion. Zigtausende Demonstranten stürmten die 
schwer bewachte Grüne Zone in Bagdad und das dort ansäs-
sige Parlament. Zentrale Forderung der Demonstranten war 
die Bildung einer Einheitsregierung aus parteiunabhängigen 
Experten. Die meisten Demonstranten waren zwar Anhänger 
des charismatischen schiitischen Geistlichen Muqtada Al-Sadr, 
die Bewegung ging jedoch weit über dessen Bewegung hinaus: 
Was Al-Sadr da anführe sei ein Volksaufstand, an dessen Spitze 
zwar er und seine Bewegung stünden, der aber sehr viel grö-
ßere Teile der Gesellschaft umfasse, betonte beispielsweise der 
irakische Politologe Salah Al-Nasrawi. Diese Bewegung ist 
im Unterschied zu den etablierten Kräften nicht ethnisch oder 
konfessionell orientiert. Sie strebt eine radikale Änderung des 
gesamten – auf ethnisch-konfessionellem Proporz und Klien-
telwesen fußenden – politischen Prozesses an, den die USA 
eingeleitet haben. Auch die Sadr-Bewegung unterhält einen 
bewaffneten Arm. Im Unterschied zu den anderen schiitischen 
Milizen beteiligen sich seine „Friedensbrigaden“ nicht an den 
Kämpfen gegen den Daesch in den sunnitischen Gebieten, 
sondern beschränkt sich auf den Schutz schiitischer Moscheen 
und Heiligtümer in den konfessionell gemischten Städten, wie 
Samarra. Er fordert die vollständige Abschaffung aller Milizen 
und versichert, in diesem Fall auch die „Friedensbrigaden“ auf-
zulösen bzw. in die Armee zu überführen. Seine Bewegung hat 
unter den schiitischen politischen Kräften den besten Draht zu 
den sunnitischen, wie z.B. die Entsendung von Solidaritätsde-
legationen zu Beginn der Proteste in den sunnitischen Provin-
zen zeigt. Wie schon 2004 führte die mangelnde Distanzierung 
der sunnitischen Organisationen von den Dschihadisten zum 
Abbruch der Zusammenarbeit. In einem Interview mit dem 
renommierten britischen Nahostkorrespondenten Jonathan 
Steele betonte al-Sadr jedoch die Dringlichkeit eines Dialogs 
mit den Sunniten und Kurden.41

Bisher haben die Massenproteste durchaus für Erschütterun-
gen gesorgt, aber wenig Konkretes durchsetzen können. Neben 
der üblichen Repression und der kaum kontrollierbaren Gewalt 
der Milizen war die Protestbewegung sofort mit dem Vorwurf 
konfrontiert, den Kräften, die gegen den Daesch kämpfen, in 
den Rücken zu fallen. 

Die NATO-Staaten haben wohl ebenfalls kein Interesse an 
einer Stärkung der nicht-sektiererischen, nationalistischen 
Kräfte – sind diese doch entschiedene Gegner der erneuten 
Präsenz ihrer Truppen. Al-Sadr und Führer anderer Gruppen 
drohten den britischen und US-amerikanischen Einheiten 
schon mehrfach, sie – wenn sie nicht bald wieder abziehen – 
erneut als Besatzungstruppen zu bekämpfen. 42

3 Konfliktverschärfende Intervention der 
US-geführten Allianz

Die USA greifen nicht nur mit der Luftwaffe massiv in den 
Krieg im Nordirak ein, sondern auch mit Bodentruppen. Nach 
Entsendung einer weiteren Kampf-Brigade im März 2017 sind 
nach Schätzung der US-Militärzeitschrift Military Times mitt-
lerweile bereits wieder 6000 US-Soldaten im Irak im Einsatz.43 
Offiziell nur als „Berater“ und „Ausbilder“ im Land, kämp-
fen sie, wie Meldungen über Artillerie-Angriffe und Gefallene 
belegen,44 offensichtlich in und um Mossul an vorderster Front. 
Auch die französische und britische Armee haben Bodentrup-
pen an der Front. Die britischen Spezialeinheiten unter ihnen 
sollen auch dafür sorgen, dass keine britischen Staatsbürger 
in den Reihen des Daesch wieder nach Hause kommen. Sie 
erhielten eine Liste mit den Namen von 200 britischen Dschi-
hadisten, die vor Ort zu eliminieren sind, d.h. Exekutionen 
ohne Gerichtsverfahren.45 Die Franzosen überlassen das lieber 
ihren irakischen Verbündeten, denen sie Dossiers über franzö-
sische Mitglieder des Daesch zukommen lassen.46

3.1 Westliche Interessen

Indem die USA sich weiterhin einseitig um die Stabilisierung 
des schiitischen Regimes bemühen und parallel die kurdischen 
Parteien stärken, setzen sie ihre Politik des „Teile und Herrsche“ 
fort. Offensichtlich bleibt das primäre Ziel, das Wiedererstehen 
eines starken, souveränen Iraks dauerhaft zu verhindern. Daher 
haben das Niederhalten arabisch-nationalistischer Kräfte, die 
seit 2003 besonders stark unter Sunniten vertreten sind, und 
die Verhinderung einer Vereinigung der oppositionellen sunni-
tischen und schiitischen Kräfte Vorrang vor der Stabilisierung 
und dem Wiederaufbau. Hierin besteht die stillschweigende 
Übereinkunft zwischen Washington und Teheran. 

Dass auf diese Weise das Land zerrissen bleibt und ohne 
funktionierenden Staat, kommt den Interessen der westlichen 
Mächte durchaus entgegen. Garantieren doch eine unfähige 
und korrupte Regierung und Verwaltung den Konzernen große 
Freiheiten, nicht zuletzt in der Ölindustrie. Auch wenn deren 
Privatisierung durch einen breiten Widerstand der Iraker blok-
kiert wurde, haben die Öl-Multis mittlerweile weitgehend freie 
Hand. Und die kurdische Regionalregierung, die mit westli-
cher Unterstützung nahezu souverän agieren kann, bietet exakt 
die Geschäftsbedingungen, die sich westliche Konzerne wün-
schen.

Viele Beobachter vermuten noch ein weiteres Ziel der Nato-
Staaten hinter den rücksichtslosen Offensiven gegen den 
Daesch: einen erheblichen Teil der Dschihadisten aus dem Irak 
nach Syrien zu treiben, damit sie sich dort verstärkt der syri-
schen Armee entgegenstellen, die mit russischer Hilfe erhebli-
che Teile des Landes wieder unter Kontrolle bringen konnte. 
Auch der russische Außenminister Sergei Lawrow äußerte 
entsprechende Befürchtungen.47 Während die USA und ihre 
Verbündeten die irakische Armee bei der Rückeroberung iraki-
scher Großstädte durch Luftangriffe unterstützen, lassen sie die 
Dschihadisten in weiten Gebieten Iraks und Syriens relativ frei 
operieren. Dadurch konnten sie aus den aufgegebenen Städten 
stets problemlos in andere Gebiete ziehen und weiterkämpfen. 

Spektakulärstes Beispiel war der Vorstoß eines großen Kon-
vois mit knapp 5000 Daesch-Kämpfern vom Osten Syriens 
durch die syrische Wüste nach Palmyra, das sie schließlich am 
11. Dezember 2016 einnahmen. Wie das russische „Zentrum 
für die Versöhnung der Kriegsparteien in Syrien“ meldete, 
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en hatten sich die Einheiten bei Raqqa und Deir ez-Zor formiert, 

nachdem die vorwiegend kurdischen Milizen der „Syrischen 
Demokratischen Kräfte“ (SDF), die sich unter Führung der 
USA in Richtung Raqqa vorkämpften, ihre Angriffe eingestellt 
hätten. Bilder der russischen Luftaufklärung hätten zudem 
gezeigt, dass zuvor bis zu 4000 Daesch-Kämpfer aus dem Irak 
zur Verstärkung nach Raqqa und Deir ez-Zor gezogen seien.48 
Da die Aufklärungsbilder nicht veröffentlicht wurden, lassen 
sich diese Angaben nicht verifizieren. Doch unabhängig davon, 
kann den High-Tech-Aufklärungssystemen der NATO die For-
mierung einer so großen Streitmacht nicht entgangen sein. 49

Man müsse kein „Genius“ sein, so auch der frühere britische 
Botschafter in Syrien, Peter Ford, um herauszufinden, warum 
die US-geführte Allianz mit ihren leistungsfähigen Überwa-
chungssystemen nicht die Gelegenheit ergriff, sich den geball-
ten Trupp von Dschihadisten auf dem Weg durch die Wüste 
vorzunehmen.50

Erst drei Monate später, nachdem die Dschihadisten wei-
tere Altertümer zerstört hatten, konnte Palmyra wieder befreit 
werden.

Da der Daesch nach wie vor auch als militärisch stärkster 
Gegner der syrischen Armee gesehen wird, wurde der Krieg 
gegen ihn nie mit großer Konsequenz geführt, sondern nur 
dort, wo unmittelbar eigene Interessen und die der Verbündeten 
betroffen sind, und um seine aus dem Ruder gelaufene Macht 
wieder einzudämmen. „Nachdem die USA und ihre Verbünde-
ten ihr eigentliches Ziel, den Sturz Assads, vorerst abschrei-
ben müssen,“ bringt es Thomas Pany treffend auf den Punkt, 
„versuchen sie den Status eines ‚kontrollierten Chaos‘ zu eta-
blieren, mit dem ein Sieg der Assad-loyalen Kräfte verhindert 
werden kann ‒ um den Preis einer Fortsetzung des Krieges in 
Syrien und auch im Irak auf unbestimmte Zeit.“51 

3.2 Deutschlands „Verantwortung“

Mit der Lieferung von Zieldaten durch ihre Aufklärungs-
Tornados und der Betankung von Kampfbombern ist die deut-
sche Luftwaffe unmittelbar an den Bombenangriffen beteiligt. 
Daneben rüstet die Bundeswehr die dominierende Kurden-
partei KDP militärisch auf und trainiert deren Peschmerga-
Einheiten. Im Zuge der Offensive gegen Mossul sind auch die 
140 Bundeswehrsoldaten mit ihren „Schützlingen“ nahe an die 
Front vorgerückt.52

Bis Ende 2016 wurden 2.500 Tonnen Waffen und Munition 
nach Erbil geliefert. Bagdad wurde eine ähnliche militärische 
Unterstützung bisher verweigert. Indem die Bundesregierung 
Waffenlieferungen an der Zentralregierung vorbei an einen 
nichtstaatlichen Akteur in einem bewaffneten Konflikt veran-
lasste, setzte sie sich gleich über drei bisherige Tabus offen 
hinweg, die bisher der militärischen Selbstbeschränkung 
Deutschlands dienten.

Mit der vom Barzani-Clan geführten KDP unterstützt Deutsch-
land die reaktionärste kurdische Fraktion und ergreift einseitig 
Partei in den innerirakischen Konflikten, die jederzeit in einen 
Bürgerkrieg umschlagen können. Die Bundesregierung stärkt 
sie damit auch in den innerkurdischen Konflikten mit Dschalal 
Talabanis PUK und der fortschrittlicheren „Bewegung für 
Wandel“, Gorran. Sie stellt sich schließlich damit auch hinter 
die Ausweitung des von der KDP kontrollierten Territoriums 
und sieht über die faktische Vertreibung der arabischsprachi-
gen Bevölkerung aus diesen Gebieten völlig hinweg. 

Bei Gefechten mit Milizen der Jesiden, die sich gegen die 
Herrschaftsansprüche der KDP wehren, setzen die Peschmerga 

die deutschen Waffen direkt gegen die opponierende Minder-
heit ein.53

Wenn die KRG ihre Absicht wahr macht, Ende des Jahres 
ein Referendum über die Unabhängigkeit der von ihr kontrol-
lierten Territorien, inklusive der in den letzten beiden Jahren 
besetzten, abzuhalten, so wird die Lage dort, wie in den übri-
gen umstrittenen Gebieten, regelrecht explodieren – deutsche 
Soldaten stünden unmittelbar an der Seite einer der Kriegspar-
teien.54

Hier erhält man einen bitteren Vorgeschmack auf die vielbe-
schworene deutsche „Verantwortungspolitik“. Jürgen Toden-
höfer forderte die Bundeskanzlerin bereits im November 2016 
auf, sich endlich mit den Verbrechen zu befassen, die beim 
Sturm auf Mossul begangen werden. „Laut Amnesty Interna-
tional und Human Rights Watch begehen unsere Verbündeten 
im Irak schwerste Kriegsverbrechen. Sie foltern, sie ermorden 
Zivilisten und sie verstümmeln Leichen. … All das im Namen 
der 60-Mächte-Koalition, der auch wir angehören. Außerdem 
töten die Bomben der US-geführten Koalition täglich Zivili-
sten. …. Wir sind durch Luftaufklärung, militärische Berater 
und deutsche Waffen am Angriff auf Mossul beteiligt. Das ist 
auch unser Krieg. Juristisch sind wir Mittäter.“ 55
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Am 26.7.2017 ist um etwa 14:00 Uhr deutscher Zeit in Mali 
nach Angaben der Bundeswehr „circa 70 km nordöstlich von 
Gao“ ein Kampfhubschrauber vom Typ Tiger abgestürzt. 
Am Abend wurde bestätigt, dass beide Besatzungsmitglieder 
verstorben seien. Man gehe zunächst von einem technischen 
Defekt aus, hieß es auf der Facebook-Seite der UN-Mission 
MINUSMA, in deren Rahmen die Bundeswehr vor Ort ist. Noch 
am späten Abend äußerte auch der stellvertretende Generalin-
spekteur, Admiral Rühle, dass keine Hinweise auf Fremdein-
wirkung bestünden. Entsprechend sind wohl auch die Obleute 
im Bundestag informiert worden. Spiegel Online berichtet 
ebenfalls noch am Abend auf Grundlage der Beschreibung der 
Piloten eines weiteren Bundeswehr-Kampfhubschraubers in 
Sichtweite, „dass der verunglückte Tiger urplötzlich und ohne 
einen Notruf mit der Nase nach vorne abgekippt und dann 
sofort im Sturzflug zu Boden gegangen sei.“1

Somit dominierte bereits am ersten Tag nach dem Absturz, 
noch bevor der Flugschreiber gefunden wurde, die These vom 
technischen Defekt die Berichterstattung. Das Verteidigungs-
ministerium hatte zudem als erste Reaktion angekündigt, dass 
die Tiger vorerst keine „Routineflüge“ mehr in Mali absolvie-
ren, sondern nur noch Einsätze „bei unmittelbarer Gefahr für 
Leib und Leben“ stattfinden sollten. Damit bestand das herr-
schende Narrativ in den Medien darin, dass deutsche Solda-
ten bei einem Routineeinsatz durch einen technischen Defekt 
„verunglückt“ seien – so etwa die Frankfurter Rundschau.2 
Entsprechend fokussierte sich die Debatte, sobald der Verlust 
bestätigt war – neben einer geheuchelten Anteilnahme gegen-
über den Toten und ihren Angehörigen –, auf vermeintliche 
Ausrüstungs- und Personalmängel, die es zu beheben gelte. 

Erstaunlich wenig wird demgegenüber die Frage gestellt, was 
ein „Routineeinsatz“ eines Kampfhubschraubers eigentlich 
bedeutet und welchen Sinn und Zweck der Einsatz der Bun-
deswehr in Mali hat. Im Narrativ des Unfalls schwingt mit, 
dass es keinerlei Bezug zu Kampfhandlungen gegeben hätte 
und was die Aufgabe der Soldaten angeht, wird meist von einer 
Friedensmission oder allenfalls der „Überwachung des Frie-
densabkommens zwischen der Regierung und den Rebellen“ 
gesprochen (so etwa die FR im bereits oben angesprochenen 
Artikel).

Auseinandersetzungen am Boden?

Auch dass tatsächliches Interesse am Auftrag und die Aus-
einandersetzung mit der Situation in Mali so gering sind, ent-
larvt die vermeintliche Anteilnahme am Tod der Soldaten als 
pure Sprachregelung und Heuchelei. Tatsächlich aber fand der 
mögliche Zusammenhang des Absturzes mit einer bewaffne-
ten Auseinandersetzung am Boden kaum Beachtung, obwohl 
es durchaus Anzeichen gab.3 Die ersten Hinweise über den 
Absturz kamen von den UN und der stellvertretende Sprecher 
des UN-Generalsekretärs sprach in der täglichen Pressekonfe-
renz vom 26.7. davon, dass die Hubschrauber „Konfrontatio-
nen am Boden überwacht“ hätten und „die Absturzstelle erst 

gesichert werden musste“, bevor 
die Untersuchungen zur Ursache 
beginnen könnten.4 Zwar griff 
Spiegel Online als eines von sehr 
wenigen deutschen Medien diese 
Aussage auf, nicht aber ohne 
gleich eine Art Schlussstrich zu 
ziehen: „In den Stunden nach 
den ersten Meldungen sorgte 

die Uno für reichlich Verwirrung. So befeuerte die Organisa-
tion mit Meldungen, die beiden Helikopter seien über einem 
Kampfgebiet unterwegs gewesen, weitere Spekulationen über 
einen Abschuss der Maschine. In Bundeswehrkreisen herrschte 
über diese Kommunikationspolitik Kopfschütteln.“5

Worin ein „Routineeinsatz“ von Kampfhubschraubern jen-
seits eines „Kampfgebietes“ bestehen könnte und warum die 
Kampfhubschrauber sonst nördlich von Gao unterwegs gewe-
sen sein sollten, darüber verliert der Beitrag kaum ein Wort, 
obgleich er Auftrag und Funktion der Tiger im Prinzip ganz 
treffend benennt: „Konkret schützen die gepanzerten Heliko-
pter, die mit Luft-Boden-Raketen ausgestattet sind, Konvois 
und sollen bei Notfällen, also wenn Uno-Soldaten am Boden 
angegriffen werden, schnell eingreifen“. Wichtigstes Argu-
ment für ihre Entsendung war jedoch Anfang des Jahres der 
Schutz von Verwundetentransporten aus Gefechtsszenen. Jetzt 
sieht es andersherum so aus, dass offensichtlich Bodentruppen 
ausrücken mussten, um die Bergung des „völlig ausgebrannten 
Wrack[s]“ (Spiegel Online) abzusichern.

Zusammenstöße unter den Parteien des 
Friedensabkommens

Auch über die konkreten Entwicklungen in Mali, mit denen 
der Einsatz und auch der Absturz durchaus in Verbindung 
stehen könnten, finden sich bislang keine Hinweise in der 
deutschen Presse. Wie gesagt beschränken sich die Angaben 
zum Auftrag meist auf die Umsetzung eines Friedensabkom-
mens. Dieses wurde 2015 zwischen der Regierung und meh-
reren Koalitionen bewaffneter Gruppen geschlossen, darunter 
die sog. Plattform und die „Coordination des Mouvements de 
l’Azawad“, CMA. Zur Plattform gehört u.a. die Gatia-Miliz, 
die als regierungstreu gilt, zur CMA die MNLA, die 2012 mit 
der Unabhängigkeit des Nordens den Konflikt ausgelöst hatte, 
mittlerweile militärisch jedoch eng mit Frankreich kooperiert. 
Zwischen diesen Gruppen und verschiedenen Stellvertretern 
kam es auch nach dem Friedensabkommen immer wieder zu 
Gefechten, die jedoch in den Wochen vor dem Hubschraube-
rabsturz deutlich an Schärfe zugenommen hatten. Bereits am 
6. Juli 2017 sprach der Sprecher des UN-Generalsekretärs 
„Bewegungen bewaffneter Konvois, Provokationen und sogar 
Gefechte“ unter den Parteien des Abkommens in Kidal an. Der 
Leiter der UN-Mission drohte, dass weitere Verletzungen des 
Abkommens die „Glaubwürdigkeit der Partner“ in Mali unter-
minieren würden.6 Dessen ungeachtet kam es daraufhin u.a. 
zu tagelangen Auseinandersetzungen um die kleine Ortschaft 
Anefif an der Grenze zwischen den Regionen Gao und Kidal. 
Am 13. Juli bestätigte ein Sprecher der Gatia laut Reuters, dass 
die Stadt nun von der CMA kontrolliert werde, die Plattform 
jedoch ihre Rückeroberung vorbereite. Die CMA wiederum 
erklärte, mit der Einnahme von Anefif nun die gesamte Region 
Kidal zu kontrollieren.7 Soweit nachvollziehbar fanden danach 
in verschiedenen Kommunen der Region Kidal Gefechte statt. 
Datiert auf den 26. Juli, den Tag, an dem die beiden deutschen 
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Soldaten starben, ist eine Erklärung der Platform zu finden, die 
sich an den Leiter der MINUSMA, die malische Regierung 
und die internationale Gemeinschaft richtete und von einem 
koordinierten Angriff der CMA auf mehrere Gemeinden in der 
Region Kidal am Morgen desselben Tages sprach. Er rief dazu 
auf, „die Feinde des Friedens zu verurteilen und sich denen 
entgegenzustellen, die Chaos in der Region säen wollen.“8 In 
der Erklärung wird außerdem vermutet, dass die Eskalation 
vonseiten der CMA das Ziel verfolge, die Einsetzung des Gou-
verneurs und die Rückkehr staatlicher Institutionen in Kidal 
zu verhindern. Tatsächlich war diese zwar lange vereinbart, 
jedoch erst seit dem 23. Juni 2017 konkretisiert worden. In 
der Stadt Kidal hatte es wohl auch „zivilgesellschaftlichen“ 
Protest gegen die Einführung des Gouverneurs gegeben, wie 
CMA-nahe Quellen u.a. auf Twitter berichten.

Wenn auch die Erklärung der Plattform die Realität durch-
aus verzerrt wiedergeben dürfte, so finden sich doch insgesamt 
zahlreiche Hinweise auf eine Eskalation der Lage nördlich von 
Gao in den letzten Wochen und am Tag des Absturzes selbst. 
Im Zuge der verschärften Auseinandersetzung um die konkret 
bevorstehende Rückkehr einer gesamtstaatlichen Verwaltung 
kam es vermehrt zu Zusammenstößen und es wird zumindest 
der Eindruck vermittelt, dass die tendenziell sezessionistische 
CMA auch militärisch die Oberhand in Kidal gewinnen werde. 
UN und MINUSMA kamen sichtlich unter Druck, ihr Verhält-
nis zu verschiedenen bewaffneten Akteuren neu zu definie-

ren. Wenn in diesem Kontext der Einsatz mindestens zweier 
Kampfhubschrauber der Bundeswehr zwischen Gao und Kidal 
Routine ist, dann heißt dies letztlich schlicht: Die Routine ist 
Krieg und Mali ist ein Kampfgebiet. Und die Diskussion sollte 
sich dann nicht auf technische Defekte und vermeintliche Aus-
rüstungsmängel konzentrieren, sondern auf Lage, Sinn und 
Zweck des Einsatzes.
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In den Bemerkungen der Herausgeber und Herausgeberinnen 
des Friedensgutachtens von 2016 fand sich in Bezug auf UN-
Friedensmissionen folgende kontroverse Passage: 

„[E]s [ist] erforderlich, das sogenannte robuste Peacekeeping 
zu stärken, das auf der Basis von Kapitel VII der Charta die 
begrenzte Anwen dung von Gewalt erlaubt und einen Bei-
trag dazu leisten kann Massenverbrechen [zu] verhindern. 
[…] Selbstmandatierung einzelner Staaten, von ‚Koalitionen 
der Willigen‘ oder durch Staatenbündnisse, widerspricht dem 
Völkerrecht. Ziel sollte es sein, solche Friedensmissionen 
zukünftig unter das direkte Kommando der UNO zu stellen. 
Mittelfristig sollte die UNO dafür über eigene militärische Ein-
heiten verfügen [kursiv i. O.]“.1

Unter robustes Peacekeeping fallen auch solche Operationen, 
die offensiv gegen bestimmte lokale oder transnationale ter-
roristische Gruppen vorgehen. Soll also der Krieg gegen den 
Terrorismus künftig von Blauhelmen geführt werden? Derzeit 
laufen zwei Operationen, die Mission der Vereinten Nationen 
für die Stabilisierung in der Demokratischen Republik Kongo 
(„United Nations Organization Stabilization Mission in the 
Democratic Republic of the Congo“, MONUSCO) und die 
Multidimensionale Integrierte Stabilisierungsmission der Ver-
einten Nationen in Mali („United Nations Multidimensional 
Integrated Stabilization Mission in Mali“, MINUSMA), die 
wegen eben dieses robusten Vorgehens wiederholt in die Kritik 
geraten sind.2 

1. Der Terrorismusbegriff der UN

Als Startpunkt der UN-internen Auseinandersetzung mit 
transnationalem, internationalisiertem Terrorismus gilt das 
„Internationale Abkommen über strafbare und bestimmte 
andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen“ 
(Tokyo-Konvention) vom 14. September 1963.3 Diese und 
zwei weitere Konventionen der Internationalen Zivilluftfahr-
torganisation (ICAO), einer UN-Sonderorganisation, schu-
fen Standards und verschärften Gesetze um den Luftverkehr 
gegen Entführungen von Passagiermaschinen zu sichern und 
einschlägige Straftaten schärfer zu ahnden. In den folgenden 
drei Jahrzehnten nahm sich die UN mehrerer ähnlich speziel-
ler Themen an. Janka Oertel spricht von einem „sektorale[n] 
Ansatz“,4 weil eine Einigung auf eine allgemeine Terrorismus-
definition und eine grundlegende Anti-Terrorismus-Resolution 
weder im Sicherheitsrat noch in der Generalversammlung 
möglich war. Weitere Konventionen beschäftigten sich u.a. mit 
dem Schutz von spaltbarem Material, der Sicherung der See-
fahrt, sowie der Kennzeichnung von Plastiksprengstoff.

Der erste Versuch, Terrorismus in der UN zu definieren, 
wurde nach dem Attentat bei den Olympischen Spielen 1972 in 
München unternommen. Der UN-Generalsekretär Kurt Wald-
heim schlug der Generalversammlung für ihre 27. Sitzung vor, 
sich des Themas anzunehmen. Ein Entwurf der USA, die Draft 
Convention for the Prevention and Punishment of Certain Acts 

of International Terrorism, arti-
kulierte folgende Definition: 
„Wer eine andere Person wider-
rechtlich tötet, ihr schweren kör-
perlichen Schaden zufügt oder 
sie entführt, oder wer versucht, 
eine solche Straftat zu bege-
hen oder sich als Mittäter oder 
Gehilfe einer Person, die eine 
solche Tat begeht oder zu bege-

hen versucht, beteiligt, begeht eine Straftat von internationaler 
Tragweite [of international significance]“.5 Dieser Vorschlag 
fand jedoch in der Generalversammlung keine Mehrheit. Statt-
dessen wurde Resolution 3034 verabschiedet. Darin fand sich 
kein Versuch einer Terrorismusdefinition mehr, dafür die Beto-
nung des „unveräußerlichen Rechts auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit aller Völker unter kolonialen und rassistischen 
Regimes und anderen Formen der Fremdherrschaft“ und der 
„Rechtmäßigkeit ihres Kampfes, insbesondere des Kampfes 
nationaler Befreiungsbewegungen“ sowie die Verurteilung der 
“Fortführung repressiver und terroristischer Handlungen durch 
koloniale, rassistische und fremde Regime“.6

Sie richtete sich vor allem an die Adressen des Kolonialre-
gimes Portugal, des Apartheidsregimes Südafrika und der 
Besatzungsmacht Israel. John Dugard schrieb 1973, dass die 
Resolution von größerer „Sorge für die Legitimation nationa-
ler Befreiungskriege als für die Bekämpfung des Terrorismus“7 
zeuge. In der angesprochenen Resolution wurde eine Ad-hoc 
Kommission für 1973 eingesetzt, die sich mit der Definitions-
frage beschäftigen sollte.8 Diese kam 1977 und 1979 zusam-
men, doch statt eines Konsenses verhärteten sich die Fronten 
und so beendete der Ausschuss 1979 ergebnislos seine Arbeit.9

Seitdem wurden wiederholt Versuche unternommen, zu 
einer völkerrechtlichen Definition zu gelangen. 1996 wurde 
das „Ad-hoc Committee on Terrorism“ eingesetzt, doch auch 
dieses beendete seine Arbeit 2002 ohne Resultat.

Das „High-level Panel on Threats, Challenges and Change“, 
eingesetzt von Annan, um Reformvorschläge für die UN im 
Rahmen des Millenniumgipfels zu erarbeiten, brachte 2004 
den Terrorismusbegriff auf folgende Definition: 

„Handlungen, […] die darauf abzielen, Zivilisten oder Nicht-
kombattanten den Tod oder schweren körperlichen Schaden 
zuzufügen, vorausgesetzt, der Zweck einer solchen Tat besteht, 
ihrem Wesens oder ihren Umstände nach, darin, eine Bevöl-
kerung einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine Inter-
nationale Organisation zur Durchführung oder Unterlassung 
irgendeiner Handlung zu nötigen”.10

Dieser Vorschlag schaffte es nicht in das Abschlussdoku-
ment des Reformgipfels, ebenso wie folgender Vorschlag des 
Sicherheitsrates aus dem gleichen Jahr, der in der Resolution 
1566 enthalten war:

„Kriminelle Handlungen, einschließlich gegen Zivilper-
sonen, die mit dem Vorsatz begangen werden, den Tod oder 
schwere körperliche Verletzungen herbeizuführen, oder Gei-
selnahmen, die darauf abzielen Schrecken [„a state of terror“] 
in der breiten Bevölkerung, einer bestimmten Personengruppe 
oder bestimmten Personen hervorzurufen, eine Bevölkerung 
einzuschüchtern oder eine Regierung oder eine Internationale 
Organisation zur Durchführung oder Unterlassung irgendeiner 
Handlung zu nötigen”.11

Der Grund, warum auch aus dieser näheren Bestimmung 
keine völkerrechtliche Definition wurde, könnte an der For-
mulierung liegen, wonach terroristische Akte „unter keinen 
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Umständen aus politischen, philosophischen, ideologischen, 
rassischen, ethnischen, religiösen oder sonstigen, ähnlich gear-
teten Erwägungen zu rechtfertigen“ seien.12 Diese Formulie-
rung zog nicht nur seitens vieler arabischer und afrikanischer 
Staaten Kritik auf sich. Baumann führte ins Treffen, diese For-
mulierung wolle das Nachdenken über das Terrorismusphäno-
men brandmarken.13

Der Sicherheitsrat bezeichnete den internationalen Terro-
rismus nach dem Lockerbie-Anschlag in der Resolution 731 
vom 21. Januar 1992 erstmals als „Bedrohungen für den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit“.14 Die Aktionen, die 
der Sicherheitsrat hier und in der Resolution 748 sogar gemäß 
Kapitel VII als Sanktionen beschloss, richteten sich gegen die 
libysche Regierung.

Der nächste große Einschnitt war dann der 11. September 
2001. In den SR-Resolutionen 1368 wurde die Bereitschaft 
ausgedrückt, „[Durch terroristische Handlungen entstehende 
Bedrohungen für den Weltfrieden und die internationale Sicher-
heit] mit allen Mitteln zu bekämpfen“.15 Auch wurde das Recht 
auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung nach Arti-
kel 51 der UN-Charta bekräftigt.16 In der Folgeresolution 1373 
wurden mehrere Maßnahmen unter Kapitel VII beschlossen, 
darunter, dass Staaten den bestehenden Anti-Terrorismuskon-
ventionen beitreten sollten, Finanzierung von Terrorismus unter 
Strafe zu stellen und Vermögen von Terrorismus(verdächtigen) 
einzufrieren sei. Zudem wurde die Gründung des „Counter-
Terrorism-Committee“ (CTC) beschlossen.17 Die beiden 
genannten Resolutionen gelten als Grundlage für die 2006 ver-
abschiedete UN Global Counter-Terrorism Strategy mit ihren 
vier Säulen: Maßnahmen zur Beseitigung der die Ausbreitung 
des Terrorismus begünstigenden Bedingungen, zur Verhütung 
und Bekämpfung des Terrorismus, zum Aufbau der Kapazitä-
ten der Staaten für die Terrorismusverhütung und -bekämpfung 
und zur Stärkung der diesbezüglichen Rolle des Systems der 
UN, sowie zur Gewährleistung der Achtung der Menschen-
rechte für alle und der Rechtsstaatlichkeit als wesentlicher 
Grundlage des Kampfes gegen den Terrorismus.18 In der Stra-
tegie ist Peacekeeping nicht explizit als Mittel zur Terroris-
musbekämpfung vorgesehen. 

Seit 2005 lässt sich ein Wandel in der Begrifflichkeit fest-

stellen. Eingeleitet wurde dieser 
von der Bush-Regierung, welche 
die Schwächen des „Global War on 
Terrorism“-Paradigmas erkannte und 
einen Wechsel zum „Struggle against 
Violent Extremism“ vollzog. Aller-
dings ist auch der Begriff des gewalt-
tätigen Extremismus völkerrechtlich 
nicht näher bestimmt. Karlsrud argu-
mentiert, dass dieser Wechsel der 
Begrifflichkeit, der so auch von dem 
Generalsekretär Ban Ki-moon in 
seinem Plan of Action to Prevent Vio-
lent Extremism übernommen wurde, 
die Nutzung einer breiteren Palette 
von Werkzeugen ermöglicht habe, 
darunter Peacekeeping.19 Der Plan 
stipuliert die „Integration der Präven-
tion von gewalttätigem Extremismus 
[…] in einschlägige Tätigkeiten der 
Friedenssicherungseinsätze und poli-
tischen Sondermissionen der UN”.20

2 Die Entwicklung der UN-Friedens-
sicherungseinsätze

2.1 Die Prinzipien des UN-Peacekeeping

In der Charta der UN sucht man den Begriff des Peacekeeping 
vergeblich. Die völkerrechtliche Grundlage für solche Einsätze 
sei in der Charta in „Kapitel sechseinhalb“21 zu finden, wie es 
Dag Hammarskjöld prägnant ausgedrückt hat. Also zwischen 
den friedlichen Möglichkeiten der Konfliktbeilegung, oder den 
friedenssichernden Maßnahmen in Kapitel VI und den frie-
denserzwingenden Maßnahmen in Kapitel VII.

Die grundlegenden Prinzipien für die heute als klassisches 
Peacekeeping geltenden Missionen wurden aus der Not 
heraus geboren. Geburtshelfer (wenn nicht gar Vater) war 
Dag Hammarskjöld, Generalsekretär von 1953-1961, der in 
der Suezkrise 1956 einen politischen Ausgleich zwischen den 
Konfliktparteien zu erreichen versuchte. Die „United Nations 
Emergency Force“ (UNEF I) sollte den Abzug der französi-
schen, britischen und israelischen Truppen von ägyptischem 
Gebiet beobachten und als Puffer zwischen den ägyptischen 
und israelischen Streitkräften dienen.

Der zweite Bericht Hammarskjölds zur UNEF I Mission ent-
hielt folgende fünf Prinzipien:
1. Peacekeeping-Einsätze sind prinzipiell Notfallmaßnahmen 

und zeitlich beschränkt.
2. Peacekeeping-Einsätze sollen gänzlich unparteilich aus-

geführt werden. Ihre Entsendung darf keinesfalls die lang-
fristigen politischen oder militärischen Machtbeziehungen 
verändern oder mit Vorurteilen behaften. Gewalt darf nur zur 
Selbstverteidigung angewendet werden.

3. Die (fünf) ständigen Mitglieder des SR (P5) sind ausge-
schlossen, Truppen für Peacekeeping-Missionen zu entsen-
den.

4. Peacekeeping-Missionen sollen unter dem vereinten Kom-
mando eines UN-Offiziers stehen.

5. Die Entsendung von Peacekeeping-Einheiten hängt von dem 
Konsens der beteiligten Parteien ab, insbesondere des betref-
fenden Gastlandes.22

Die heutigen Einsätze haben sich dahingehend gewandelt, 

„Friedenseinsatz“ der UN im Kongo. Quelle: UN Photo/Martine Perret
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en dass die mandatierten Missionen komplexer sind und ein 

breiteres Aufgabenspektrum abdecken sollen, als noch in den 
Anfangsjahren des Peacekeeping. An dieser Stelle sei auf die 
Typologie von Peacekeeping-Einsätzen durch Alex Bellamy 
und Paul Williams verwiesen, die sieben Typen von Missionen 
hinsichtlich ihrer Ziele unterscheidet.23 Auch sind die Opera-
tionen in vier Generationen unterteilt, die vor allem eine funk-
tionale Unterscheidung treffen: das traditionelle Peacekeeping; 
multidimensionale Missionen (mit zivilen Komponenten); 
robuste Einsätze (also Kampfaufträge); und zuletzt Missionen 
mit einem exekutiven Mandat, bei dem administrative Aufga-
ben übernommen werden.24

2.2 UN-Peacekeeping als Anti-Terrormaßnahme 
– Eine Veränderung der Prinzipien als 
Türöffner?

Dass Blauhelme sich aktiv in das Konfliktgeschehen ein-
mischen können – und dies nicht nur zwecks Selbstverteidi-
gung – begann mit dem Brahimi-Bericht (Brahimi Report) von 
2000. Dieser wurde verfasst im Schatten der Misserfolge von 
Somalia, Bosnien und Ruanda - Peacekeeping-Einsätze, bei 
denen das Ziel, Zivilisten zu schützen, trotz der Präsenz von 
Blauhelmen verfehlt wurde. Insgesamt enthielt der Bericht 56 
Reformvorschläge für Einsätze und deren Organisation aus 
dem UN-Hauptquartier heraus. Der Brahimi-Bericht nennt 
drei Kernprinzipien des Peacekepings: „Konsens der loka-
len Akteure, Unparteilichkeit und Gewaltanwendung nur zur 
Selbstverteidigung”.25 Peacekeeper sollten in der Lage sein, 
sich selbst, andere Komponenten der Friedensmission und das 
Mandat zu verteidigen: 

„Die Einsatzrichtlinien sollen den UN-Kontingenten nicht 
nur gestatten, Angriffe Schlag um Schlag zu vergelten, sondern 
sie auch zu Gegenangriffen ermächtigen, um dem tödlichen 
Beschuss von UN-Truppen oder der von ihnen zu schützen-
den Menschen ein Ende zu setzen; in besonders gefährlichen 
Situationen sollten sie die UN-Kontingente nicht dazu zwin-
gen, ihren Angreifern die Initiative zu überlassen”.26

Auch dürfe Unparteilichkeit nicht mit Neutralität verwechselt 
werden. Die Konfliktparteien seien moralisch nicht gleichzu-
setzen, es gebe in manchen Fällen „offenkundige Aggressoren 
und Opfer und die Anwendung von Gewalt durch Peacekeeper 
kann nicht nur operationell gerechtfertigt, sondern auch mora-
lisch geboten sein [morally compelled to do so]”.27 Gerade der 
Schutz und die Versorgung von Zivilisten wurden hervorgeho-
ben. Das Mandat müsse auf den worst-case vorbereitet sein: 

„Dies bedeutet, dass Mandate die Gewaltanwendungsbefug-
nis im Rahmen einer Operation klären müssen. Dies bedeutet 
größere, kostenaufwändigere und besser ausgerüstete Kräfte, 
die im Gegensatz zur symbolischen, nicht-bedrohlichen Prä-
senz, welche die traditionelle Friedenssicherung kennzeichnet, 
in der Lage sind, eine glaubwürdige Abschreckung darzustel-
len”.28

Darauf aufbauend wurden 2008 die United Nations Peace-
keeping Operations Principles and Guidelines vom DPKO 
und dem „Department of Field Support“ (DFS) veröffentlicht, 
die auch unter dem Namen Capstone-Doktrin bekannt sind. 
Zum ersten wird dort das klassische Peacekeeping  genannt, 
zum zweiten das multidimensionale Peacekeeping, mit mili-
tärischen, polizeilichen und zivilen Komponenten.29 Letztere 
sind oft auch mit Peacebuilding-Aufgaben betraut, die z.B. 
auf die Implementierung und Umsetzung eines Friedensab-
kommens hinarbeiten oder die Grundfunktionen von Staat-

lichkeit überhaupt (wieder)herzustellen versuchen. Auch wird 
der Versuch unternommen, eine scharfe Trennlinie zu ziehen 
zwischen Peacekeeping- und Peace-Enforcing- Einsätzen, bei 
denen die Gewaltanwendung Teil der Strategie ist.30 Dass diese 
Trennung vorgenommen wird, könnte daran liegen, dass die 
Konzepte beispielsweise der NATO oder der Afrikanischen 
Union nicht so differenziert werden, und hier beide Teil eines 
weiteren Konzepts der peace support operations (PSO) sind.31 

Der Konsens der beteiligten Hauptakteure wird als wichtiges 
Merkmal herausgestellt: „ohne einen solchen Konsens läuft 
eine UN-Peacekeeping-Operation Gefahr, selbst in den Kon-
flikt verwickelt zu werden und im Zuge dessen zu Durchset-
zungsmaßnahmen genötigt und von seiner originären Rolle als 
Friedenswahrer weggeleitet zu werden“.32 Terroristisch agie-
rende Gruppen werden bei UN-Peacekeeping-Operationen oft 
als Spoiler gesehen, die eine Konfliktbeilegung zu sabotieren 
versuchen. Diese, aber auch sonstige lokal agierende bewaff-
nete Gruppen ohne ausgeprägte Kommandostruktur zählen 
nicht zwingend zu den Gruppen, mit denen ein Konsens gefun-
den werden soll oder kann. Beim Umgang mit solchen Spoi-
lern besagt die Capstone-Doktrin, dass Gewalt auf „taktischer 
Ebene mit Ermächtigung des Sicherheitsrates und Einver-
ständnis des Gastlandes und/oder den wichtigsten Konfliktpar-
teien”33 angewendet werden könne. Dies ist Teil des robusten 
Peacekeeping, welches Gewalt nicht nur zur Selbstverteidi-
gung erlaubt, sondern auch zur Verteidigung des Mandats und 
der Zivilbevölkerung. Durch das robuste Peacekeeping, oft 
Teil des multidimensionalen Peacekeeping, werden trotzdem 
Grauzonen geschaffen.34 David Curran fasst die Veränderun-
gen in den Prinzipien wie folgt zusammen:

„Wie auch in den ‚Grundprinzipien und Leitlinien‘ [Princip-
les and Guidelines] betont wird, gibt es bei Friedenssicherungs-
einsätzen Grauzonen. Zusätzlich zu den Herausforderungen, 
die mit der Verknüpfung von Friedenssicherung und Friedens-
konsolidierung einhergehen, verwischen die Grenzen zwi-
schen ‚Peacekeeping‘, ‚robustem Peacekeeping‘  und ‚Peace 
Enforcement‘. Seit dem Brahimi-Bericht gab es in der UN 
Bemühungen, diesen Bereich durch die ‚Grundprinzipien und 
Leitlinien‘ und die Mandate des Sicherheitsrates klarer zu 
regeln. Es liegt jedoch nach wie vor im Ermessen des Trup-
penkommandanten und der von ihm befehligten Soldaten, die 
Situation, den Kontext und die Auswirkungen des erforderli-
chen Gewalteinsatzes zu erfassen“.35

Die Veränderungen der Prinzipien für UN-Friedensmissionen 
zeigen ein deutlich breiteres Aufgabenspektrum (z.B. Schutz 
von Zivilisten, Statebuilding) als noch Anfang der fünfziger 
Jahre. Auch die Konflikte, in die Friedensmissionen entsen-
det werden sind ungleich komplexer. Bei internationalisierten 
innerstaatlichen Konflikten bspw. ist ein Staat oder mehrere 
ausländische Staaten beteiligt, indem sie die Regierung oder 
andere Konfliktparteien unterstützen, der Konflikt selbst wird 
auf dem Territorium des Staates ausgetragen.36 Hier ist ein 
Friedensvertrag oder ein Waffenstillstandsabkommen unter 
Umständen noch gar nicht erreicht, mithin kein Frieden, den 
es zu wahren gäbe. 

2.3 Sollten UN-Peacekeeping Truppen gegen 
terroristisch agierende Gruppen vorgehen? Der 
Bericht des HIPPO-Panels von 2015

Beim UN-Peacekeeping treffen die Interessen verschieden-
ster Akteure aufeinander: die des Generalsekretariats, des 
DPKOs, des Sicherheitsrates (als Aggregat seiner einzelnen 
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Mitglieder), der Truppen und Polizeikräfte stellenden Staaten 
(„troop- and police-contributing countries“, kurz TPCCs) und 
des Gastlandes, um nur einige wenige Akteure auf nationaler 
und supranationaler Ebene zu nennen. 

Nach den konzeptionellen Änderungen des Brahimi-Berichts 
und der Capstone-Doktrin, hat sich das „High-level Indepen-
dent Panel on Peace Operations“ (HIPPO), eingesetzt von Ban, 
selbst mit der in der Überschrift aufgeworfenen Frage beschäf-
tigt:

„[D]das Panel glaubt, dass UN-Truppen keine militärischen 
Operationen zur Terrorismusbekämpfung unternehmen soll-
ten. Äußerste Vorsicht sollte bei der Mandatierung von Voll-
zugsaufgaben walten, die darauf abzielen, einen designierten 
Feind zu schwächen, zu neutralisieren und zu besiegen. Solche 
Operationen sollten zeitlich begrenzte Ausnahmen sein und im 
vollen Bewusstsein der Risiken und Verantwortungen für die 
UN-Mission als Ganzes unternommen werden. Ist eine zusätz-
liche Kraft in offensive Kampfhandlungen verwickelt, ist es 
wichtig für UN-Friedenssicherungsoperationen, eine klare 
Arbeitsteilung und  Rollenverteilung beizubehalten”.37

Begründet wird dieses eindeutige Ergebnis erstens mit den 
begrenzten Kapazitäten der Friedenstruppen. Für solche Ein-
sätze wäre speziell ausgerüstetes und trainiertes Personal, also 
Spezialkommandos nötig, Aufklärung müsste viel intensi-
ver stattfinden, um Lage- und Gefahrenbilder und -analysen 
durchzuführen, auch an der Infrastruktur der Missionen man-
gelt es für offensive Einsätze, da ihnen z.B. die Fähigkeit zur 
schnellen Rettung von Soldat_innen fehlt und so die Truppen 
einem hohen Risiko ausgesetzt werden.38 Das Risiko tragen die 
TPCCs und deren Truppen, die mehrheitlich aus dem globalen 
Süden stammen, während der globale Norden die Finanzierung 
der Missionen stemmt und durch die fünf ständigen Mitglie-
der die Mandatierung und Ausrichtung der Mission bestimmt. 
Diese Art der „Arbeitsteilung“ wird gerade für die TPCCs pro-
blematisch, wenn ihre entsendeten Truppen ein hohes Risiko 
für die Erfüllung eines offensiv ausgerichteten Mandates tragen 
müssen.39 Oder aber es werden zwar Blauhelme in riskante 
Missionen geschickt, jedoch mit der klaren Anweisung der 
jeweiligen Regierung sich aus Kampfhandlungen herauszuhal-
ten, wie die Studie des „UN Office of Internal Oversight Ser-
vices“ (OIOS) feststellt.40 Das HIPPO-Panel schlägt vor, dass 
die Aufgabe der militärischen Konfrontation von Spoilern, wie 
als terroristisch bezeichneten Gruppen, von den Regierungs-
truppen oder einer Koalition der Willigen durchgeführt wird, 
die vom Sicherheitsrat mandatiert werden müsste.41

Der zweite Grund ist der, dass durch offensive (Teil-)Opera-
tionen, die darauf ausgerichtet sind, einen bestimmten Akteur 
zu bekämpfen, großer Schaden droht. Das Panel nennt hier die 
Beispiele Somalia 1993 und Kongo 2013. Deshalb rät es zu 
einer strikten Trennung von offensiv-militärischen und huma-
nitären Aufgaben:

„Solche Operationen können dazu führen, dass UN-Truppen, 
und die Mission insgesamt, selbst in den Konflikt verwickelt 
werden und erfordern die Berücksichtigung der humanitären 
und anderer Auswirkungen, welche sich zwangsläufig aus 
anhaltender Gewaltanwendung ergeben. Das Panel teilt die 
Sicht humanitärer Gesprächspartner bzgl. der Notwendigkeit, 
eine klare Unterscheidung beizubehalten zwischen Friedens-
sicherungs-Operationen mit Durchsetzungsbefugnissen einer-
seits und humanitären Akteuren und Zielen andererseits”.42

Die Gefahr, auf die auch hier hingewiesen wird, ist, dass 
durch den Auftrag, eine Konfliktpartei zu bekämpfen, die 
Kräfte selbst, aber auch die Friedensmission als Ganzes, mit 

ihren humanitären Komponenten ihren Schutzstatus verlieren 
und so zu legitimen Zielen im Sinne des humanitären Völker-
rechts (im Folgenden: Völkerrecht) werden. Wird Gewalt zur 
Selbstverteidigung oder zur Verteidigung des Mandats ange-
wendet – obwohl dies sehr breit ausgelegt werden kann – fällt 
dies nicht unter das Völkerrecht. Diese Gewaltanwendung 
wäre vergleichbar mit dem sog. „finalen Rettungsschuss“, den 
auch die Polizei anwenden kann. Im Unterschied zur nationa-
len Polizeikraft genießen Friedenstruppen der UN im Gastland 
Immunität nach Artikel 105 der UN-Charta. Verantwortlich für 
die Handlungen ist der Entsenderstaat oder die Internationale 
Organisation, unter deren Mandat die Truppen tätig sind.43 
Gehen die Truppen aber dezidiert offensiv gegen eine Gruppe 
vor, ist das Völkerrecht anzuwenden (entweder das zweite 
Zusatzprotokoll oder der gemeinsame Artikel 3 der Genfer 
Konventionen, welche beide nicht-internationale Konflikte 
regeln). Damit kann die Gruppe, die man mit der Bekämpfung 
eines Spoilers beauftragt hat, zu einem legitimen Ziel im Sinne 
des Völkerrechts werden, möglicherweise sogar die gesamte 
Peacekeeping-Operation einschließlich ihrer humanitären oder 
administrativ-unterstützenden Komponente.44

Auch für die Legitimation des Instruments der UN-Peace-
keeping Operationen ist gefährdet, da ein militarisierteres Auf-
treten Sympathien in der Bevölkerung verspielen kann. Zum 
anderen scheint Peacekeeping zum Zwecke der Terrorismusbe-
kämpfung unnötig, da der Sicherheitsrat über die Möglichkeit 
verfügt, offensive Einsätze parallel zu mandatieren. In dieser 
Hinsicht ist der HIPPO-Bericht sehr deutlich; diese Stand-
punkte sind, so Christine Gray, vor allem Reaktionen auf die 
Operationen in Mali (MINUSMA) und der Demokratischen 
Republik Kongos (MONUSCO).45

3. Peacekeeping in der Praxis: MONUSCO und 
MINUSMA im Fokus

Diese beiden Mandate sollen nun eingehender betrachtet 
werden. Dazu soll anhand der „Global Terrorism Database“ 
(GTD) untersucht werden, ob die offensivere Herangehens-
weise mehr Erfolg zeitigt. Die GTD benutzt offene Quellen 
und nimmt Gewaltakte auf, sofern eines von drei Kriterien 
erfüllt ist: Die ausgeübte Gewalt dient dem Erreichen eines 
politischen, ökonomischen, religiösen oder sozialen Ziels; sie 
muss nachweislich die Adressaten der Gewalt nötigen oder 
einschüchtern wollen oder einem größeren Publikum durch 
die Gewaltausübung eine Botschaft übermitteln wollen; sie 
muss außerhalb der legitimen Gewaltanwendung im Sinne des 
Völkerrechts stattfinden. Die Datenbank ist durchsuchbar nach 
z.B. dem Staat, in dem die Gewalt stattfand, gewaltausüben-
der Partei, Opfergruppen und -zahlen. Die aktuellsten Daten 
reichen lediglich bis zum Jahre 2015. Somit lässt sich mithilfe 
der GDT nur ein vorläufiger Eindruck gewinnen. Die hier ent-
scheidenden Phasen der Peacekeeping-Operationen beginnen 
erst Anfang 2013 und dauern bis heute an. Die beiden kon-
troversen Mandate wurden vom Sicherheitsrat binnen eines 
Monats beschlossen, beginnend mit der Resolution 2098, die 
eine „Interventionsbrigade“ im Rahmen des MONUSCO-Ein-
satzes in der DR Kongo etablierte.

3.1 MONUSCO und die „Intervention Brigade“ 

UN-Friedenstruppen sind schon seit 1999 in der DR Kongo, 
damals noch unter dem Namen „United Nations Organization 
Mission in the Democratic Republic of the Congo“ (MONUC). 
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en Derzeit ist die Mission diejenige mit dem 

meisten Personal und dem höchsten 
Budget. Insgesamt sind 22.397 UN-
Personen vor Ort, davon 18.728 unifor-
miertes Personal. Das aktuelle Budget, 
von Juli 2016 bis Juni 2017, beläuft 
sich auf 1,235,723,100 US-Dollar.46  
MONUSCO wurde 2010 mandatiert und 
löste damit MONUC ab. MONUSCO 
verfolgt auch ein anderes Ziel als seiner-
zeit MONUC; der Fokus liegt nunmehr 
auf der Stabilisierung des Landes. 

Die Resolution 2098 schuf innerhalb 
der MONUSCO Operation unter Kapitel 
VII eine:

„‚Interventionsbrigade’, bestehend u.a. 
aus drei Infanterie-Bataillonen, einer 
Artillerie und einer Sondereinsatz- und 
Aufklärungskompanie mit Hauptquar-
tier in Goma [….], zuständig für die 
Neutralisierung bewaffneter Gruppen 
[…] und mit dem Ziel, dazu beizutragen, 
dass die Bedrohung staatlicher Autorität 
und ziviler Sicherheit im Osten der DR 
Kongo reduziert und stabilitätssichern-
den Aktivitäten Raum verschafft wird”.47 

In der Resolution heißt es, dass diese 
Brigade eingesetzt werde mit einer klaren Exit-Strategie und 
„nur ausnahmsweise und ohne einen Präzedenzfall zu schaf-
fen oder die vereinbarten Grundprinzipien der Friedenssiche-
rung zu verletzen”.48 Sie kann selbst oder in Kooperation mit 
den Streitkräften der DR Kongo (FARDC) „gezielte offensive 
Operationen“49 durchführen.

Die Brigade ist auch im aktuellen Mandat noch enthalten. 
Ungeachtet der Legitimation einer solchen offensiven Mission 
(s. Abschnitt 3.3), soll nun ihr Effekt auf terroristische Gewalt 
im Land begutachtet werden. Dafür werden die in der Reso-
lution 2098 genannten bewaffneten Gruppen und deren Aus-
übung von Gewalt untersucht. Der Fokus lag auf der Gruppe 
des 23 March Movement (M23), aber es wurden auch andere 
bewaffnete Gruppen explizit genannt: die Lord‘s Resistance 
Army (LRA), Forces Démocratiques de Libération du Rwanda 
(FDLR), Allied Democratic Forces (ADF), Alliance des Patri-
otes pour un Congo libre et souverain (APCLS), National 
Force of Liberation (FNL) und die Mai Mai Groups.50

Die GTD findet, beschränkt auf die genannten Gruppen, im 
Zeitraum von 2004-2015 insgesamt 286 Vorfälle. Beobachten 
lässt sich in der Gesamtbetrachtung ein Anstieg der Gewalt 
seit 2006, der seinen Höhepunkt 2009 erreicht und dann 
zunächst abfällt, bis es zu einem erneuten starken Anstieg ab 
2013 kommt. Die Gruppe M23 ist erstmals im Jahr 2012 auf-
fällig mit einer Attacke auf ein militärisches Ziel, bei der 153 
Personen ums Leben kamen. Im Jahr 2013 war die Gruppe 
sehr aktiv, die GTD verzeichnet sieben weitere Anschläge in 
diesem Jahr, danach ist kein Eintrag mehr zu finden. Anders 
sieht es bei den anderen genannten Gruppen aus. Es ist eine 
deutliche Eskalation der Gewalt zu erkennen. 186 der ins-
gesamt 286 Anschläge, etwa 65 Prozent, fallen allein in den 
Zeitraum 2014-2015. Den Gruppen gelangen in dieser Zeit 
allerdings weniger spektakuläre Angriffe, wenn man hier die 
Opferzahlen als Maßstab nimmt (siehe Grafik 1).51

Hieran lässt sich ablesen, dass nach bald 18 Jahren, in denen 
die UN in der DR Kongo vor Ort ist, keine Besserung der 

Situation zu erkennen ist. Der Intervention Brigade ist es zwar 
gelungen die M23 zu besiegen. Ob dieser Erfolg aber allein 
auf die ausgeübte Gewalt zurückgeführt werden kann, ist frag-
lich. Durch diplomatischen Druck wurden die Regierungen 
von Ruanda und Uganda dazu gebracht, ihre Unterstützung für 
M23 einzustellen. Andere Gruppen sind dafür deutlich aktiver 
geworden und konnten vermehrt Angriffe durchführen. Ein 
möglicher Grund hierfür könnte in der mangelnden Koopera-
tion zwischen der Interventionsbrigade und den Regierungs-
truppen liegen.52 Die Interventionsbrigade ist auch im aktuellen 
Mandat noch fester Bestandteil.53 Wenige Wochen nach der 
Erteilung des Mandats für die Interventionsbrigade wurde die 
nächste umstrittene Resolution verabschiedet.

3.2 MINUSMA

Während die Peacekeeping-Operation in der DR Kongo noch 
weitgehend mit lokalen terroristisch agierenden Gruppen kon-
frontiert war, ist die Situation im Norden Malis eine andere. 
Hier agieren transnationale Terrororganisationen wie Ansar 
Dine, Bewegung für Einheit und Dschihad in Westafrika und 
al-Qaida in Maghreb (AQIM).54 Diese Gruppen sind in der zu 
besprechenden Resolution explizit erwähnt und werden hier 
in der Analyse berücksichtigt, genau wie die mit diesen Grup-
pen verbündete Those who Sign with Blood und die Nationale 
Bewegung zur Befreiung des Azawad. Im Norden Malis konn-
ten sich 2012 AQIM und andere radikale Gruppen festsetzen 
und mit Waffen aus dem libyschen Bürgerkrieg einen regio-
nalen Konflikt entfachen. Französische Truppen intervenierten 
Ende 2012 auf Einladung der malischen Regierung im Rahmen 
der Opération Serval, der auch ein Spezialeinsatzkommando 
angehörte, konnten aber den Konflikt nicht beenden. Auch eine 
Operation der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft 
(ECOWAS) war vor Ort. Diese wurde dann kraft der Reso-
lution 2100 zur UN-Operation MINUSMA. Mit derselben 
Resolution wurde unter Kapitel VII sowohl den Truppen unter 

Grafik 1: DRC: Opferzahlen

Quelle: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terro-
rism (START) (2016): Global Terrorism Database: https://www.start.umd.edu/gtd 

[4.4.2017]
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dem MINUSMA-Mandat, als auch den Einheiten der Opéra-
tion Serval gestattet, „alle erforderlichen Mittel“55 anzuwen-
den. „Durch die Verknüpfung von MINUSMA und Opération 
Serval“, so Mateja Peter, „autorisierte der Sicherheitsrat im 
Grunde eine Interventionsbrigade, nur eben nicht unter UN-
Kommando”.56 Insgesamt sind 13.555 Personen im Mandat 
gestattet, davon sind 12.080 uniformiert; das jährliche Budget 
liegt aktuell bei 933,411,000 US-Dollar.57 Ab 2014 wurde auch 
schweres Kriegsgerät Teil der Peacekeeping-Operation. Unbe-
waffnete Drohnen sollten das Einsatzgebiet überwachen und 
Ziele auskundschaften, bewaffnete niederländische Helikopter 
des Typs Apache flogen 2015 erstmals Kampfeinsätze.58

MINUSMA ist, was Kampfhandlungen oder Anschläge auf 
die Peacekeeper_innen anbelangt, eine der tödlichsten UN-
Operationen in der Geschichte des Peacekeeping. In der relativ 
kurzen Zeit seit ihrem Start 2013 sind 72 Mitglieder der UN-
Friedenstruppe durch intendierte Gewalt ums Leben gekom-
men.59 

In der für den Untersuchungszeitraum relevanten Resolution 
2100 heißt es unter dem Punkt, der den Stabilisierungsaspekt 
des Mandats ausführt, dieses solle „die malischen Übergangs-
behörden [unterstützen], um die wichtigsten Ballungszen-
tren, besonders im Norden Malis, zu stabilisieren, in diesem 
Zusammenhang Bedrohungen abwenden und aktive Schritte 
unternehmen, um die Rückkehr bewaffneter Gruppen in diese 
Gebiete zu verhindern”.60 Dies gestattet den Truppen, wie 
bereits in Kapitel VII erwähnt, auch proaktiv gegen die terrori-
stischen Gruppen tätig zu werden.

Anhand der GTD-Daten lassen sich folgende Aussagen über 
die Entwicklung der Häufigkeit von terroristischer Gewalt 
treffen: Eine hohe Fallzahl kann im Zeitraum vor der Manda-
tierung der MINUSMA-Mission beobachtet werden, also kurz 
vor und während der ersten Monate der französischen Opéra-
tion Serval. Mitte 2013 geht die Zahl der Anschläge zurück. 
Mit Beginn der Operation lässt sich ein erneuter Anstieg fest-
stellen. Gerade 2014 wurden zahlreiche Anschläge auf die UN-
Friedensmission selbst verübt.61 Ein Rückgang der Anschläge 
lässt sich bis Ende 2015 nicht beobachten; die Opferzahlen pro 

Anschlag nehmen seit 2013 zu (siehe Grafik 
2).

Anhand der Datenbank lässt sich zumin-
dest in dem kurzen Zeitraum von etwas mehr 
als zwei Jahren der MINUSMA-Mission 
kein nennenswerter Erfolg ablesen. Der UN-
Sicherheitsrat muss dies ähnlich gesehen 
haben und verstärkte 2016 in der Resolution 
2295 das proaktive Element:

„Fordert von der MINUSMA, eine proakti-
vere und robusteren Haltung bei der Ausübung 
ihres Mandats einzunehmen [….] die wichtig-
sten Ballungszentren zu sichern, wo Zivilisten 
gefährdet sind, vor allem in Nord- und Zentral-
mali, und im Hinblick darauf die Frühwarnung 
zu verstärken, Bedrohungen, auch asymmetri-
sche, vorauszusehen, abzuschrecken und zu 
bekämpfen, sowie robuste und aktive Schritte 
zum Schutz der Zivilbevölkerung zu unterneh-
men, auch durch aktive und effektive Patrouil-
len in Gebieten, wo Zivilisten gefährdet sind, 
sowie die Rückkehr bewaffneter Gruppen in 
diese Gebiete zu verhindern, wobei direkte 
Operationen nur auf der Grundlage ernster und 
glaubwürdiger Bedrohungen erfolgen”.62

Ob die Entwicklung hin zu offensiveren Einsätzen mit dem 
klaren Mandat, einzelne Akteure zu bekämpfen, eine zu wol-
lende ist, erscheint nach unserer Analyse fraglich.

4. Fazit: Peacekeeping als Terrorismus-
bekämpfung – Es steht viel auf dem Spiel

Aufgrund der damit einhergehenden Gefahren, sowohl für 
die Blauhelmsoldat_innen, als auch für die Legitimität und das 
Ansehen des Instruments der Friedensmission überhaupt, hat 
das HIPPO-Panel vor Anti-Terror-Operationen unter einem 
Peacekeeping-Mandat ausdrücklich gewarnt. Eine weitere 
Militarisierung der UN kann nicht das Ziel sein und eine eigene 
„UN-Armee“, wie von den Herausgebern und Herausgeberin-
nen des Friedensgutachtens gefordert, würde nichts an einer 
verfehlten Mandatierung durch den Sicherheitsrat ändern. Bei 
der hier vorgenommenen Betrachtung der Peacekeeping-Ope-
rationen, die auch der Terrorismusbekämpfung im weiteren 
Sinne dienen, lässt sich für die Zivilbevölkerung und auch für 
die Friedenstruppen selbst keine verbesserte Sicherheitssitua-
tion feststellen. Aus friedenspolitischer Sicht muss eine stär-
kere Betonung und finanzielle Unterstützung der präventiven 
Aspekte der viersäuligen UN Global Counter-Terrorism Strat-
egy von 2006 gefordert werden. Insofern der kleine Ausschnitt 
eine Bewertung erlaubt, machen die vorhandenen Daten aus 
der GTD für die Fälle DR Kongo und Mali deutlich, dass ein 
gewaltsames Vorgehen allein nicht ausreicht, um dem Phäno-
men des Terrorismus beizukommen.
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Die Bundesrepublik hat 2016 eine „Ertüchtigungsinitiative“ 
ausgerufen. Sie sei, heißt es in einem „Arbeitspapier“ einer 
Bundesakademie, anders als geunkt werde, kein Versuch, 
„Rüstungsexporte in Krisengebiete zu rechtfertigen“, sondern 
„ein vielschichtiges Instrument vorbeugender Sicherheitspoli-
tik“.1 Dahinter stehe die Idee, „regionale Akteure in die Lage 
zu versetzen, selbst für Sicherheit und Stabilität in ihrer Nach-
barschaft zu sorgen“. Sie sei „Hilfe zur Selbsthilfe“: „Staa-
ten oder Organisationen, die als Stabilitätsanker in fragilen 
Regionen dienen können, sollen dahingehend ausgebildet und 
befähigt werden. Neben Schulung und Ausbildung zivilen und 
militärischen Personals schließt das deutsche Konzept auch 
die Bereitstellung von Ausrüstung mit ein.“ Schwerpunktlän-
der sind gegenwärtig der Irak, Jordanien, Tunesien, Mali und 
Nigeria.

Auch die NATO „ertüchtigt“, vor allem im Rahmen des Ein-
satzes „Resolute Support“ in Afghanistan, an dem Deutschland 
mit knapp 1.000 Soldaten beteiligt ist. Und unter dem Dach 
der Europäischen Union tragen 14 von 16 momentanen „Mis-
sionen“ in der ein oder anderen Form zur „Kapazitätsbildung“ 
bei, wie es im Brüsseler Jargon heißt. Bezahlt werden müssen 
solche EU-Einsätze derzeit allerdings noch überwiegend aus 
der nationalen Tasche – und genau das soll sich in Kürze 
ändern.

Schon lange wollen interessierte Kreise den EU-Haushalt für 
die Finanzierung militärischer Belange heranziehen. Seit eini-
ger Zeit werden die diesbezüglichen Anstrengungen aber ganz 
erheblich intensiviert. Die EU-Kommission hat bereits den 
Entwurf für einen Rüstungsetat vorgelegt, der spätestens bis 
2018 verabschiedet werden soll. Ergänzend hierzu erfolgt der 
Versuch, Gelder aus anderen Töpfen „umzuwidmen“, so dass 
die nationalen Rüstungsbudgets auch auf diesem Weg „entla-
stet“ werden können. Das ist zwar nicht brandneu, aber mit 
dem jüngsten Kommissionsvorschlag, das zum Portfolio der 
EU-Entwicklungspolitik gehörende „Instrument für Stabilität 
und Frieden“ (ISP) zur Finanzierung von „Ertüchtigungsmaß-
nahmen“ zu öffnen, droht aber gleich aus mehreren Gründen 
ein Dammbruch.

Erstens wird der zunehmenden Bedeutung dieser Maßnah-
men durch zusätzliche Gelder buchstäblich Rechnung getra-
gen, um bislang bestehende Hürden für die Ausweitung einer 
solchen Praxis zu überwinden. Zweitens soll hierdurch ein – 
zumindest offiziell – der zivilen Konfliktbearbeitung und Kri-
senprävention gewidmetes „Instrument“ nach allen Regeln der 
Kunst militarisiert werden. Drittens soll das Ganze dann auch 
mit Mitteln finanziert werden, die für die sogenannte Entwick-
lungshilfe bestimmt waren, die durch solche Umwidmungen 
immer stärker militarisiert wird. Und viertens ist es auch noch 
schlicht illegal.

Dennoch nahm der Kommissionsvorschlag im Juli 2017 
zwei wichtige Hürden, als ihm sowohl der Entwicklungs- wie 
auch der Auswärtige Ausschuss des Europäischen Parlaments 
zustimmte. Somit deutet vieles darauf hin, dass ihn die Plenar-

versammlung bei der nächsten, 
auf Mitte September 2017 ter-
minierten, Sitzung durchwinken 
wird – allen moralischen, politi-
schen und rechtlichen Bedenken 
zum Trotz.

„Ertüchtigung“ als 
Allzweckwaffe

Aufgrund der desaströsen Erfahrungen mit militärischer 
Besatzung wie in Afghanistan und im Irak gewinnen seit eini-
gen Jahren politisch wie finanziell „kostengünstigere“ Alter-
nativen an Bedeutung. Dazu gehört der zunehmende Einsatz 
von Spezialeinheiten und Drohnen ebenso wie der verstärkte 
Rückgriff auf die Aufrüstung und Ausbildung lokaler Akteure. 
Vor allem auch beim deutschen Staat erfreut sich die „Ertüch-
tigung“ wachsender Beliebtheit: Sie ist „für die deutsche Poli-
tik zunehmend zu einer Art Allzweckwaffe geworden, die 
sich im Rahmen des neuen ›Verantwortungsdiskurses‹ legi-
timieren lässt und die sowohl militärische Machtprojektion 
und Rüstungsexporte als auch Kontrolle über andere Länder 
ermöglicht, ohne sich auf langfristige, teure und personalinten-
sive Einsätze einlassen zu müssen – auch wenn sie sich gegen-
seitig nicht ausschließen müssen!“2 Dementsprechend wurden 
im „Bundeshaushaltsplan 2016“ erstmals 100 Millionen Euro 
(2017 bereits 130 Millionen) eigens für die „Ertüchtigung von 
Partnerstaaten im Bereich Sicherheit, Verteidigung und Stabi-
lisierung“ eingestellt.

Auch auf EU-Ebene war es nicht zuletzt die Bundesregie-
rung, die versuchte, „Ertüchtigungsinitiativen“ voranzutreiben. 
Dort erwies sich deren Finanzierung allerdings lange als relativ 
schwierig. Dies lag vor allem an den Bestimmungen in Artikel 
41 (2) des Lissabon-Vertrages, der es verbietet, „Maßnahmen 
mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen“ im 
Rahmen der „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ 
(GASP) aus dem gemeinsamen Etat zu bezahlen. Lange wurde 
davon ausgegangen, dass von diesem Finanzierungsverbot 
auch „Ertüchtigungsmaßnahmen“ betroffen sind. So beklag-
ten sich etwa die Autoren des „Readers Sicherheitspolitik“ 
der Bundeswehr noch im Jahr 2015 wortstark: „Es gibt derzeit 
kein EU-Haushaltsinstrument, das darauf zugeschnitten wäre, 
den Aufbau militärischer Kapazitäten in Drittstaaten zu unter-
stützen. [Es] offenbart sich ein großes, funktionales Problem 
bei der konkreten Umsetzung der europäischen Ertüchtigungs-
initiative: Offenbar gelten innerhalb der EU sehr viel größere 
Hürden für die materielle Ausstattung ausländischer Sicher-
heitskräfte als für deren Ausbildung. Ein primärrechtliches 
Hindernis stellt schon der Lissabon-Vertrag von 2009 dar“.3

Um dieses Problem zu umschiffen, wurde bereits 2004 die 
„Afrikanische Friedensfazilität“ gestiftet, der seither vor allem 
für den Aufbau afrikanischer Interventionstruppen und zur 
Finanzierung von Militäreinsätzen der Afrikanischen Union 
1,9 Milliarden Euro entnommen wurden. Der „Vorteil“ des 
Verfahrens wurde vor allem darin gesehen, dass die Gelder 
aus dem „Europäischen Entwicklungsfonds“ kommen, der 
seinerseits wiederum technisch gesehen kein offizieller Teil 
des EU-Haushaltes ist und damit nicht den damals noch als 
relevant erachteten Beschränkungen aus Artikel 41 (2) unter-
lag. Allerdings sind der Verwendbarkeit der Fazilität buchstäb-
lich (regionale) Grenzen gesetzt, weshalb nach Alternativen 
gesucht wurde.

Im April 2015 veröffentlichte die Kommission zusammen 

Aufrüstung als Armuts-
bekämpfung
Per Rechtsbeugung in die militarisierte 
EU-Entwicklungshilfe
Sabine Lösing und Jürgen Wagner



Ausdruck Februar 4/2017  33
In

fo
rm

at
io

ns
st

el
le

 M
ili

ta
ris

ie
ru

ng
 (I

M
I) 

e.
V.

 - 
H

ec
hi

ng
er

 S
tr.

 2
03

 - 
72

07
2 

Tü
bi

ng
en mit der EU-Außenbeauftragten das Papier „Kapazitätsauf-

bau zur Förderung von Sicherheit und Entwicklung“. Den 
sogenannten Ertüchtigungsmaßnahmen räumen die Verfasser 
einen hohen Stellenwert ein, bemängeln allerdings das Fehlen 
„angemessener“ Finanzierungsmöglichkeiten und unterbreiten 
Vorschläge zur Abhilfe: „Dementsprechend gibt es derzeit kein 
EU-Haushaltsinstrument, das für die umfassende Finanzierung 
des Aufbaus von Sicherheitskapazitäten – und insbesondere 
von militärischen Kapazitäten – in Partnerländern konzipiert 
wäre. […] Angesichts des Umfangs der Problematik sollten 
für die bestehenden Beschränkungen nicht nur Ad-hoc-Lösun-
gen gefunden werden. Die Europäische Kommission und die 
Hohe Vertreterin sind vielmehr der Ansicht, dass die prakti-
sche Durchführbarkeit der drei folgenden Maßnahmen geprüft 
werden sollte: i) Vorschlag zur Anpassung der Friedensfazilität 
für Afrika, um deren Beschränkungen abzubauen; ii) Einrich-
tung einer Fazilität für die Verknüpfung von Frieden, Sicherheit 
und Entwicklung im Rahmen eines oder mehrerer bestehender 
Instrumente; iii) Einrichtung eines spezifischen Instruments zu 
diesem Zweck“.4

In einer daraufhin wiederum von Kommission und Außenbe-
auftragter angefertigten und am 5. Juli 2016 veröffentlichten 
„Folgeabschätzung“ wurde dann argumentiert, die geographi-
schen Beschränkungen der Friedensfazilität ließen sich nur 
schwer überwinden und die Schaffung eines eigenen „Ertüch-
tigungsinstrumentes“ würde zuviel Zeit in Anspruch nehmen. 
Aus diesem Grund plädierten Außenbeauftragte und Kom-
mission dafür, das Instrument für Stabilität und Frieden (ISP) 
dementsprechend anzupassen: „Um auf die unmittelbaren Her-
ausforderungen eingehen zu können, sind sofortige Lösungen 
vorzuziehen. […] In bezug auf Zeitplanung, geographischen 
Geltungsbereich und Flexibilität ist die Überarbeitung des ISP 
für den Einsatz als Kriseninstrument die bevorzugte Option.“5

Schwammige Formulierungen

Am selben Tag übermittelte die Kommission den Mitglieds-
ländern ebenfalls den Legislativvorschlag für eine „Änderung 
der Verordnung zur Schaffung eines Instruments, das zu Stabi-
lität und Frieden beiträgt“.6 Die Verordnung muss sowohl von 
den Mitgliedsstaaten als auch vom Europäischen Parlament 
bestätigt werden, danach hat sie bindenden Charakter. Ziel 
ist die Einführung eines neuen Artikels, „damit die Hilfe der 
Union unter außergewöhnlichen Umständen für den Aufbau 
von Kapazitäten militärischer Akteure in Partnerländern ver-
wendet werden kann, um zu einer nachhaltigen Entwicklung 
und insbesondere zur Verwirklichung friedlicher und inklusi-
ver Gesellschaften beizutragen“.

Gemäß der Verordnung soll die „Ertüchtigungsfinanzierung“ 
auch künftig gewissen Beschränkungen unterliegen: „Die 
Hilfe der Union wird nicht verwendet zur Finanzierung a) von 
laufenden militärischen Ausgaben, b) der Beschaffung von 
Waffen und Munition, c) von Ausbildung, die ausschließlich 
einen Beitrag zu den Kampfkapazitäten der Streitkräfte leisten 
soll“. Auf der anderen Seite öffnet der Vorschlag aber auch die 
Tür zur Finanzierung einer breiten Palette von Maßnahmen: 
„Die Hilfe kann insbesondere die Bereitstellung von Program-
men für den Kapazitätsaufbau zur Förderung von Sicherheit 
und Entwicklung (einschließlich Schulungen, Betreuung 
und Beratung) sowie die Bereitstellung von Ausrüstung, die 
Verbesserung der Infrastruktur und die Erbringung anderer 
Dienstleistungen umfassen.“ Gerade die – wohl bewusst – 
schwammigen Formulierungen lassen allerlei Spielraum, wie 

Martina Fischer vom evangelischen Hilfswerk „Brot für die 
Welt“ kritisiert: „Da der Text keinerlei Aussagen dazu macht, 
welche Art von technischer Hilfe und Ausrüstung zu welchem 
Zweck geliefert werden darf, kann von der Uniform bis zur 
IT-Infrastruktur oder zum Aufbau von Stützpunkten eine Fülle 
von kriegsunterstützendem Gerät darunterfallen.“7

Für die Jahre 2017 bis 2020 sind insgesamt 100 Millionen 
Euro ausgelobt – das Gesamtbudget des „Instruments“ soll 
dementsprechend um genau diesen Betrag steigen. Ursprüng-
lich wollte man das durch eine Umschichtung erreichen, wobei 
sich die Kommission konsequenterweise bei Entwicklungs-
hilfegeldern bedienen wollte. Nachdem es zumindest hier ein 
wenig Widerstand gab, wurde etwas abgemildert: „Zunächst 
wurde erwogen, diesen Betrag komplett aus Reservemitteln 
für Armutsbekämpfung zu finanzieren. Der neueste Vorschlag 
sieht vor, das Geld aus vier unterschiedlichen Budgetlinien 
umzuwidmen: Je 25 Prozent sollen aus dem Entwicklungsin-
strument (DCI), aus dem ›Multiannual Financial Framework‹ 
der EU, aus dem Nachbarschaftsinstrument und aus dem EU-
Haushalt für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
entnommen werden.“8

Das eigentliche Politikum bleibt damit aber ungenannt: 
„Ertüchtigung“ ist – selbst wenn man sie für sinnvoll erach-
tet und befürwortet – ein „sicherheitspolitisches Instrument“, 
was schon allein daran ersichtlich ist, dass der Auswärtige 
Ausschuss und nicht etwa der Entwicklungsausschuss die 
Federführung im Legislativprozess innehatte. Und dement-
sprechend hat man hier vor allem die Durchsetzung bestimm-
ter Interessen im Blick, wie etwa aus der Stellungnahme des 
ISP-Berichterstatters Arnaud Danjean hervorgeht. Martina 
Fischer über Danjean: „Er begrüßte die Öffnung des ISP für 
militärische Ertüchtigung und plädierte dafür, die Verordnung 
um einen weiteren Punkt zu ergänzen, nämlich dass die ›Hilfe-
leistungen‹ für Partnerarmeen den ›strategischen und industri-
ellen Interessen der EU Rechnung tragen‹ sollen.“9

„Ertüchtigung“ hat also überhaupt nichts mit ziviler Konflikt-
bearbeitung zu tun, die zumindest formal die Aufgabe des ISP 
sein sollte. Noch viel weniger ist damit gemeint, die Armut 
zu bekämpfen. Und das ist eine Tatsache, die rechtlich alles 
andere als irrelevant ist.

EU-Ertüchtigungseinsatz EUTM Mali. Foto: Bundeswehr/
Falk Bärwald
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Legal, illegal, scheißegal

Wie gesagt: Würde man einräumen, dass die „Ertüchti-
gungsfinanzierung“ – wie etwa von Berichterstatter Danjean 
gefordert – primär „strategischen und industriellen Interessen“ 
dient, hätte das gravierende rechtliche Auswirkungen. Diesbe-
zügliche Maßnahmen wären dann im Politikbereich der GASP 
anzusiedeln und würden dadurch automatisch dem bereits 
oben erwähnten Finanzierungsverbot für militärische Maßnah-
men aus Artikel 41 (2) unterliegen. Da aber dessen Umgehung 
genau Sinn und Zweck der Übung ist, versucht es die Kommis-
sion mit einem Trick: Grundlage des „Instruments für Stabili-
tät und Frieden“ ist die Entwicklungspolitik nach den Artikeln 
209 (1) und 212 (2) des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV), und genauso soll es sich bei der 
ergänzten Verordnung verhalten. Hierdurch wird die „Ertüchti-
gung“ zu einer Maßnahme der Entwicklungshilfe umdeklariert 
und damit aus dem EU-Haushalt finanzierbar.

Allerdings ist es eben nicht so, dass die Kommission Maßnah-
men nach Gutdünken auf jede x-beliebige Kompetenzgrund-
lage stellen kann, wie sie gerade Lust hat. Das hat jedenfalls 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Jahr 2016 so beur-
teilt: „Ergibt die Prüfung eines Unionsrechtsakts, dass er zwei 
Zielsetzungen hat oder zwei Komponenten umfasst, und lässt 
sich eine von ihnen als die hauptsächliche oder überwiegende 
ausmachen, während die andere nur nebensächliche Bedeu-
tung hat, so ist der Rechtsakt nur auf eine Rechtsgrundlage zu 
stützen, und zwar auf die, die die hauptsächliche oder überwie-
gende Zielsetzung oder Komponente erfordert.“10

Zwar heißt es in der Verordnung außerdem, man bewege sich 
im „Einklang mit den Zielen des Artikels 208 [AEUV]“, dies 
ist aber mehr als zweifelhaft. Denn dort heißt es: „Hauptziel 
der Unionspolitik in diesem Bereich ist die Bekämpfung und 
auf längere Sicht die Beseitigung der Armut. Bei der Durch-
führung politischer Maßnahmen, die sich auf die Entwick-
lungsländer auswirken können, trägt die Union den Zielen der 
Entwicklungszusammenarbeit Rechnung.“ Wohlgemerkt – der 
Wortlaut ist hier „Hauptziel“ und nicht etwa „Kollateralnut-
zen“. Selbst wenn also „Ertüchtigungsmaßnahmen“ auch der 
Armutsbekämpfung dienen sollten, ist doch recht eindeutig, 
dass dies nicht ihr „Hauptziel“ ist.

Zu diesem Ergebnis kamen interessanterweise auch die Juri-
sten des Europäischen Rats: „In einem internen Gutachten vom 
Juli 2016, das dem Spiegel vorliegt, übten die Juristen scharfe 
Kritik an der geplanten Neufassung der ISP-Verordnung. Sie 
solle ›dazu dienen, die Kapazitäten der Streitkräfte schlecht-
hin zu verstärken, nicht die Kapazitäten der Streitkräfte für 
die Wahrnehmung von Entwicklungsaufgaben‹. Daran änder-
ten auch die ›sehr begrenzten Ausnahmen‹ nichts. Der Ent-
wurf könne ›nicht auf die vorgeschlagenen Rechtsgrundlagen 
gestützt werden‹, lautet das Fazit der Experten. Mit anderen 
Worten: Er wäre illegal.“11

Aller Wahrscheinlichkeit nach passte diese Einschätzung so 
manchem in Brüssel überhaupt nicht in den Kram, weshalb 
wohl hinter den Kulissen auf eine rechtliche Kursbegradigung 
gedrängt wurde. Dazu heißt es bei Spiegel online weiter: „Der 
Rechtsdienst der EU-Kommission hatte sich in Stellungnah-
men vom März 2015 und Mai 2016 bereits ähnlich geäußert. 
Die Juristen des EU-Parlaments schlossen sich der Meinung 
ihrer Kollegen später an: In einem Gutachten vom 31. August 
2016 kamen auch sie zu dem Schluss, dass die neue Verord-
nung rechtswidrig wäre. Dann aber geschah Erstaunliches: 
Im Januar 2017 legte der Parlamentsrechtsdienst eine zweite 

Expertise vor, die das genaue Gegenteil behauptete. Plötzlich 
war die Verordnung kompatibel mit EU-Recht. Insider vermu-
ten, dass die Juristen unter politischen Druck geraten waren.“12

„Keine Entwicklung ohne Sicherheit“

Trotz der vielfältigen Bedenken gegenüber dem Legisla-
tivvorschlag der Kommission wurde er am 3. Juli vom Ent-
wicklungsausschuss und am 11. Juli 2017 vom Auswärtigen 
Ausschuss des EU-Parlaments mehrheitlich angenommen. 
Damit ist nun der Weg für eine Plenarabstimmung zwischen 
dem 11. Und 14. September 2017 frei. Augenblicklich spricht 
wenig dafür, dass eine Mehrheit der Parlamentarier gegen das 
Vorhaben votieren wird.

Der Vorgang ist auch deswegen problematisch, weil interes-
sierte Kreise seit Jahren auf eine Militarisierung der Entwick-
lungshilfe drängen. Hierfür könnte sich die ISP-Verordnung 
als ein wichtiges Mittel erweisen, wie unter anderem Martina 
Fischer von „Brot für die Welt“ warnt: „In dieser Dynamik 
kommt der Umfunktionierung des EU-Instruments für Stabi-
lität und Frieden eine ganz besondere Brisanz zu – nämlich als 
Präzedenzfall und Türöffner für mögliche weitere Umwidmun-
gen“ nach dem Ende des ISP Finanzierungsrahmens ab 2020.13

Diese Sorge ist alles andere als abwegig. Denn konservative 
EU-Abgeordnete wie Elmar Brok (CDU) frohlocken bereits, 
mit der Verabschiedung der Gesetzesinitiative werde eine 
generelle Trendwende hin zu einer Neuausrichtung der Ent-
wicklungshilfe eingeläutet: „›Die klassische Entwicklungs-
politik ist gescheitert‹, meint der CDU-Außenpolitiker. ›Die 
Entwicklungscommunity hat das nur noch nicht begriffen.‹ 
Entwicklung sei nicht ohne Sicherheit denkbar, was aber lange 
missachtet worden sei. Die Folge sei, so Brok, ›dass die bis-
herige Entwicklungspolitik in Afrika keine Verbesserung der 
Lage gebracht hat‹“.14
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Der andauernde Rechtsstreit mit dem amerikanischem 
Rüstungskonzern General Atomics hatte den Zeitplan der 
Bundesregierung für das Leasing von bewaffnungsfähigen 
Drohnen bereits verzögert.1 Aber erst der zwar überaus erfreu-
liche, aber auch zu hinterfragende Sinneswandel der SPD hat 
diesen Plan nun zumindest für diese Legislaturperiode endgül-
tig durchkreuzt. Der spätest mögliche Termin für die Zustim-
mung zur Beschlussvorlage vor dem Haushaltsausschuss des 
Bundestages für Rüstungsprojekte mit einem Gesamtvolumen 
von über 25 Mio. € wäre Mittwoch der 28. Juni 2017 gewe-
sen. Doch die Ausschussmitglieder der SPD-Fraktion konnten 
auch nach Verhandlungen mit den KoalitionspartnerInnen der 
Unionsfraktion keinen Kompromiss finden. Somit wurde die 
Beschlussvorlage von der Tagesordnung gestrichen.  Damit 
kann die Unterzeichnung des Leasingvertrags mit Airbus über 
Drohnen des Typs Heron TP vom Rüstungskonzern Israel 
Aerospace Industries (IAI) nicht mehr vor der Bundestagswahl 
stattfinden. Zunächst hieß es, drei bis fünf Drohnen würden 
geleast werden, später war von fünf Drohnen die Rede,2 nun 
standen wohl sieben Drohnen in der Beschlussvorlage, wobei 
zwei Drohnen und Bodenstationen optional für die Ausbildung 
und das Training in Israel bereitgehalten werden sollten.3 Die 
fünf anderen Drohnen hätten in bis zu zwei Einsatzgebieten 
zugleich eingesetzt werden können, z.B. in Afghanistan und 
Mali, wo schon derzeit deutsche Heron 1 Drohnen verwendet 
werden. Die Grundkosten hätten wohl 1,024 Mrd. € betragen, 
und dies noch ohne die zwei optionalen Ausbildungs- und 
Trainingssysteme und jährliche Kosten von ca. 30 Mio. € pro 
möglichem Einsatzgebiet. Der Standort Israel war unter ande-
ren Gründen wegen des militärisch kontrollierten Luftraums 
interessant. So hätte sich die Bundesregierung nicht um eine 
Zulassung für den zivilen Luftraum bemühen müssen. Über 
palästinensischen Gebieten wären aber laut Ralf Brauksiepe, 
Parlamentarischer Staatssekretär des Bundesverteidigungs-
ministeriums, keine Übungsflüge der Bundeswehr erlaubt 
gewesen.4 Ein weiterer Grund für die Favorisierung der israe-
lischen Drohne war der gewünschte Munitionstyp, wie aus 
dem Urteil des OLG Düsseldorf vom 31. Mai 2017 hervor-
geht. Das Bundesverteidigungsministerium hätte „aus sachlich 
nachvollziehbaren Gründen von Anfang an [die entsprechende 
Bewaffnung] favorisiert“,5 so das Gericht. Die Munition soll 
über einen kleineren Sprengradius verfügen als vergleich-
bare amerikanische Munitionsarten und soll damit nach dem 
Bewaffnungskonzept der Luftwaffe auch in urbanem Gebiet 
eingesetzt werden können. General Atomics sicherte zwar zu, 
auch diesen Munitionstyp in das von ihnen angebotene System 
Certifiable Predator B – auch Guardian Eagle genannt – inte-
grieren zu können, jedoch hätte die Zulassung dafür deutlich 
länger gedauert. Mit der Zertifizierung hätte erst begonnen 
werden können, nachdem die Drohnen für die Bundeswehr 
verfügbar wären und nicht bereits nach dem Vertragsschluss, 
wie dies bei der gewünschten Heron TP der Fall gewesen 
wäre.6

Drohnen und die SPD – Wahlkampfmanöver?    

Zwar gab es schon länger kritische Stimmen in der SPD zum 
Thema der Beschaffung bewaffnungsfähiger Drohnen für die 
Bundeswehr, doch war es seit der Entscheidung der Bundes-
verteidigungsministerin Ursula von der Leyen 2014 für das 
zwischenzeitliche Leasing bewaffnungsfähiger Drohnen, bis 
die europäische Eigenentwicklung fertig ist, sehr leise vonsei-
ten der SPD zu dem Thema geworden. Selbst in seinem Gast-
beitrag zur Außen- und Sicherheitspolitik bei Spiegel Online 
Ende Mai 2017 nutzte der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz 
seine Zeilen lediglich, um die amerikanische Nutzung der 
Drohnen für „gezielte Tötungen“ zu kritisieren. Aber nicht, um 
sich gegen die Anschaffung von bewaffnungsfähigen Drohnen 
für die Bundeswehr oder den Plan, eigene Drohnen dieses Typs 
zu produzieren, auszusprechen.7 

Das Problem der SPD schien in diesem Fall, wie von Thomas 
Wiegold auf Augengeradeaus.de dargelegt, wohl weniger 
grundsätzlicher als vielmehr verfahrenstechnischer Natur zu 
sein. Die SPD ging wohl davon aus, dass über die Bewaff-
nungsfähigkeit zu einem späteren Zeitpunkt entschieden 
würde.8 Was die SozialdemokratInnen zu dieser Annahme ver-
leitet hatte, ist nicht ganz klar. Sie zeigten sich überrumpelt, 
dass in der Beschlussvorlage die Zertifizierung der Heron TP 
für den Waffeneinsatz und damit auch die Beschaffung der 
Munition für die Tests und Ausbildung vorgesehen war, und 
damit quasi mit der ursprünglich geplanten Indienststellung 
2019 die Bewaffnungsfähigkeit gesichert wäre. 

Ein Grund für die Annahme der SPD könnte die z.B. in 
einem Interview aus dem Jahr 2014 mit der Süddeutschen 
Zeitung geäußerte Absicht der Ministerin sein, im jeweiligen 
Einsatzmandat des Bundestages die Entscheidung zu treffen, 
ob die Drohnen bewaffnet oder unbewaffnet in die Lüfte stei-
gen sollen. Dabei sollte nicht das System selbst ausdrücklich 
genannt werden, sondern die Fähigkeit, z.B. die Luftnahunter-
stützung (engl. Close Air Support, kurz CAS).9 Die SPD ging 
wohl deshalb davon aus, dass auch diese Fähigkeit erst nach 
der ersten entsprechenden Mandatierung hergestellt werden 
sollte. Doch hier wurde die Ministerin wohl (absichtlich?) im 
Nachhinein falsch verstanden. Denn die generelle Fähigkeit zur 
Bewaffnung sollte stets bestehen, das war ja gerade der Sinn 
und Zweck, über diesen Drohnentyp verfügen zu wollen. Der 
Verteidigungsministerin jetzt vorzuwerfen, sie würde „Kampf-
drohnen durch die Hintertür beschaffen“10 wollen (Thomas 
Oppermann), oder sie hätte die SPD-Abgeordneten mit ihrer 
Aussage, die unbewaffnete Heron 1 sei ein Auslaufmodell, 
fehlinformiert (Rainer Arnold), sind angesichts der Informa-
tionen, die allen Abgeordneten durch die zahlreichen Bericht-
erstattungen oder durch die Fragen von ParlamentarierInnen 
der Oppositionsparteien offenstanden, doch etwas befremd-
lich. Der Satz des verteidigungspolitischen Sprechers der SPD, 
Rainer Arnold, in einer Pressemitteilung, der Ministerin sei es 
„immer nur um die Beschaffung von Kampfdrohnen für die 
Bundeswehr“11 gegangen, wurde von BeobachterInnen und 

Heron TP 
Diese Legislatur nicht mehr
von Marius Pletsch

Deutsche Heron-Aufklärungsdrohne im Afghanistan-Einsatz. 
Foto: Bundeswehr/Sebastian Wilke
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würde sicherlich auch von der Ministerin selbst nie bezweifelt. 
Der Vorwurf der Verteidigungsministerin, dass die SPD der 

Entwicklung einer europäischen bewaffnungsfähigen Drohne 
vor einem Jahr noch zugestimmt hat, ist dabei nicht von der 
Hand zu weisen. Ist die SPD nur gegen bewaffnungsfähige 
Drohnen, wenn diese nicht mit direkter Beteiligung von deut-
schen Rüstungsschmieden hergestellt werden? Frühere Aussa-
gen des SPD-Militärexperten Rainer Arnold lassen zumindest 
diesen Schluss zu. Im April 2013, als er noch auf der Opposi-
tionsbank saß, zeigte er sich zwar skeptisch, was die direkte 
Beschaffung von bewaffnungsfähigen Drohnen der Medium 
Altitude Long Endurance (Mittlere Höhe, weite Reichweite, 
kurz MALE) Kategorie anbelangt. Wenn am Ende der Debatte 
die Entscheidung für eine solche fiele, dann solle aber eine 
„gezielte Kooperation zwischen Großbritannien, Frankreich 
und Deutschland zur Entwicklung dieser Systeme eingeleitet 
werden“. Ganz der Industriepolitiker fügte er hinzu: „Ein Kauf 
von der Stange auf dem amerikanischen Markt würde den 
Weg für eine europäische Lösung erschweren, wenn nicht gar 
verbauen“.12  Bis ein solches europäisches System verfügbar 
wäre, solle die Bundeswehr den Leasingvertrag über die seit 
2010 genutzte Heron 1 verlängern. Der Startschuss für die Ent-
wicklung der europäischen Drohne ist mittlerweile gefallen, 
wenn auch die Kooperationspartner teils andere Nationen sind: 
Frankreich, Italien und Spanien werden mit Deutschland diese 
Drohne entwickeln. Die Absicht wurde in den Schlussfolge-
rungen des am 13. Juli 2017 abgehaltenen deutsch-französi-
schem Verteidigungs- und Sicherheitsrates bekräftigt.13 Für 
die Entwicklung der europäischen Drohne wurde das geplante 
Leasing der Heron TP als ein wichtiger Schritt gesehen, da die 
„Entscheidung für das System Heron TP […] zu [… einem] 
Aufbau realen industriellen Know-hows bei europäischen 
Unternehmen [führt]. Dies ist eine zentrale Voraussetzung für 
die angestrebte Eurodrohne“.14

Keine Debatte? – Zeit sie jetzt zu führen!

Auch begründet die SPD ihren Schritt mit dem Verweis auf 
die nicht wirklich stattgefundene „breit angelegte Debatte 
über militärische, völkerrechtliche und sonstige Vorausset-
zungen“,15 die im Koalitionsvertrag 2013 festgehalten wurde. 
Die Verteidigungsministerin ist immer noch der Ansicht, die 
Thematik in einer Anhörung vor dem Verteidigungsausschuss 
und einer Aktuellen Stunde des Bundestages 2014 (als die Ent-
scheidung für die bewaffneten Drohnen aber bereits gefallen 
war) zur Genüge behandelt zu haben. Und in der Tat wurde 
dies in der Vergangenheit wiederholt kritisiert, wenn auch bis-
lang nicht wirklich lautstark von den beiden Sozialdemokra-
ten, die sich nun umso lauter zu Wort melden. Es muss wohl an 
diesem Punkt daran erinnert werden: Die SPD sitzt bald vier 
Jahre in der Regierung. Hätte sie das Bedürfnis gehabt, diese 
Debatte zu vertiefen, wäre dies auch in ihrer Hand gewesen. 
Die jetzige Kontroverse könnte dazu genutzt werden, die im 
Koalitionsvertrag versprochene Debatte in einer dieser Zusage 
und dem Thema angemessenen Dimension nachzuholen. Dass 
das BMVg diese Debatte scheut, hatte bereits die Anweisung 
gezeigt, Fragen zum Thema Akzeptanz von Drohnen aus der 
Bevölkerungsbefragung 2015 des Zentrums für Militärge-
schichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) 
zu streichen.16

Die aktuellen Debatten im Haushaltsausschuss haben gezeigt, 
dass es noch immer Kritik an den Plänen der Bundesregierung 
gibt, die Bundeswehr mit bewaffnungsfähigen Drohnen aus-

zurüsten. Am 21. Juni 2017 haben einige friedenspolitische 
Gruppen, die auch an der Drohnen-Kampagne mitwirken, eine 
Unterschriftenliste an die Vorsitzende des Haushaltsausschus-
ses des Bundestages, Gesine Lötzsch, überreicht. Damit ist die 
Aktion aber nicht beendet, der Appell der Kampagne „Keine 
Kampfdrohnen“ kann auch in Zukunft weiter unterschrieben 
werden.17

Immerhin hat es die SPD durch ihre Absage erreicht, dass es 
bewaffnungsfähige Drohnen für die Bundeswehr erst einmal 
nicht geben wird und dass es das Thema mal wieder in den 
Nachrichtenzyklus geschafft hat. Wenn hier nun eine einge-
hendere Beschäftigung mit dem militärischen Einsatz dieser 
Technologie und den Risiken einer weiteren Proliferation 
gewünscht ist, dann ist nun ein guter Zeitpunkt, diese Debatte 
zu beginnen. Vielleicht steckt doch mehr hinter dieser Ent-
scheidung der SPD als ein bloßes Wahlkampfmanöver.
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Die Ambitionen, an eine Atomwaffe zu gelangen, sind wohl 
nahezu so alt wie die Bundesrepublik selbst. Doch in jüngster 
Zeit hat die Debatte um eine mögliche deutsche Atombewaff-
nung bedenklich Fahrt aufgenommen. International gelang es 
dagegen, mit dem am 7. Juli 2017 verabschiedeten „Vertrag 
über ein Verbot von Atomwaffen“ ein wichtiges Zeichen gegen 
die bedrohliche aktuelle atomare Rüstungsspirale zu setzen.

Nukleare Teilhabe

Die USA haben in fünf Ländern zwischen 150 und 200 
Atomwaffen stationiert – unter anderem wohl 20 davon in 
Deutschland (Büchel). Obwohl die USA bis zur Zündung die 
volle Kontrolle über diese Waffen haben, wären es im Ein-
satzfall deutsche Soldaten, die sie ans Ziel bringen würden. 
Diese Waffen sind Teil der Nuklearen Teilhabe der NATO und 
werden aktuell für geschätzte 6 Milliarden Dollar „moderni-
siert“, wodurch sie zielgenauer, durchschlagender und gefähr-
licher werden (siehe IMI-Studie 2016/7).

Gerade auch angesichts allmählich lauter werdender Stim-
men, die eine Art zweite Nachrüstung fordern, um mit dem 
russischen taktischen Arsenal gleichzuziehen, ist es höchste 
Eisenbahn, dass diese Waffen endlich aus Deutschland ver-
schwinden (siehe Petition: http://www.no-nukes-germany.de/). 
Dies forderte sogar im März 2010 der Bundestag in einem 
fraktionsübergreifenden Antrag (17/1159), in dem die Bundes-
regierung aufgefordert wurde, sich „bei der Ausarbeitung eines 
neuen strategischen Konzepts der Nato im Bündnis sowie 
gegenüber den amerikanischen Verbündeten mit Nachdruck 
für den Abzug der US-Atomwaffen aus Deutschland einzuset-
zen“.

Deutsche Atombewaffnung?

Obwohl einiges dafür spricht, dass die Nukleare Teilhabe 
gegen den Atomwaffensperrvertrag (NVV), den Deutschland 
unterzeichnet hat, verstößt, ist die Debatte in Deutschland 
inzwischen in eine komplett andere Richtung geirrlichtert. 
Angestoßen wurde sie unter anderem vom Mitherausgeber 
der FAZ, Berthold Kohler, der im November 2016 in dieser 
Zeitung eine Atombewaffnung Deutschlands forderte. Seither 
mehren sich Artikel, die teils positiv, teils negativ die Ange-
legenheit beleuchten, was an sich bereits ein Novum darstellt 
(siehe IMI-Standpunkt 2016/039). 

Diese Debatte wird mittlerweile oft doch recht hemdsärme-
lig geführt, zum Beispiel von Maximilian Terhalle im Debat-
tenportal des Tagesspiegel: „Die Antwort auf den Wegfall des 
strategischen Schutzes für unsere nationale Sicherheit muss 
daher lauten: Deutschland braucht Atomwaffen. […] Ein 
Deutschland hingegen, das die Macht von Putins Russland 
begrenzen will, um unabhängig und damit politisch unbeug-
sam ein Europa aufrechtzuerhalten, das unseren innen- und 
außenpolitischen Handlungsspielraum erhält, muss dies mili-
tärisch und damit nuklear tun. Alles andere ist Illusion“. (Ter-

halle, Maximilian  Tagesspiegel 
Causa, 23.1.2017)

Rechtlicher Beistand

Einer, der sich ebenfalls für 
eine atomare Bewaffnung 
Deutschlands erwärmen kann, 
ist der einflussreiche CDU-Mili-

tärpolitiker Roderich Kiesewetter. Er schaltete sich ebenfalls 
schon im November 2016 in die Debatte ein, indem er forderte, 
es dürfe in dieser Angelegenheit „keine Denkverbote“ geben. 
Vor allem die Finanzierung französischer (und möglicherweise 
britischer) Atomwaffen und deren Überführung in einen wie 
auch immer gearteten EU-Rahmen schien es ihm angetan zu 
haben (siehe IMI-Standpunkt 2016/039).

Um sich anschließend zu versichern, dass sich seine Vor-
schläge auch rechtlich auf sicherem Boden bewegten, beauf-
tragte Kiesewetter danach den Wissenschaftlichen Dienst des 
Bundestages, um ihm genau dies zu bestätigen. Dieser veröf-
fentlichte am 23. Mai 2017 pflichtschuldig seinen Sachstand 
„Deutsche und europäische Ko-Finanzierung ausländischer 
Nuklearwaffenpotentiale“, wobei er zu einem Ergebnis kam, 
das ganz im Interesse Kiesewetters sein dürfte: „Die derzeiti-
gen völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands aus dem 
NVV und dem ‚Zwei-Plus-Vier-Vertrag‘ beschränken sich auf 
das Verbot eines Erwerbs von eigenen Atomwaffen (‚deutsche 
Bombe‘). Die ‚nukleare Teilhabe‘, wie sie bereits im Hinblick 
auf die in Deutschland stationierten US-Atomwaffen prak-
tiziert wird, verstößt ebenso wenig gegen den NVV wie die 
Ko-Finanzierung eines ausländischen (z.B. französischen oder 
britischen) Nuklearwaffenpotentials.“

Atomwaffen-Verbotsvertrag

Unter anderem, weil eine – zumindest von Teilen der Regie-
rung augenscheinlich angestrebte – Ko-Finanzierung auslän-
discher Atomwaffen mit dem neuen „Vertrag über ein Verbot 
von Atomwaffen“ definitiv nicht zu machen wäre, versagte 
Deutschland der Verbotsinitiative die Unterstützung. Gestartet 
wurde sie im Oktober 2016, als 123 Staaten im UN-Hauptaus-
schuss für Abrüstung und Internationale Sicherheit beschlos-
sen, im kommenden Jahr Verhandlungen über den besagten 
Vertrag zur Etablierung eines weltweiten Atomwaffenverbots 
zu beginnen, mit dem sich die Unterzeichner „verpflichten, 
unter keinen Umständen Atomwaffen einzusetzen, herzustel-
len, zu entwickeln, zu beschaffen, zu lagern oder zu besitzen 
und keiner anderen Partei bei solchen Unternehmungen zu 
helfen.“ (Martin Singe: Bundesregierung stellt sich gegen UN-
Atomwaffenverbot, Grundrechtekomitee, 8.6.2017) 

Es ist nicht weiter verwunderlich, dass das Vorhaben im 
Westen nicht unbedingt offene Türen einrannte: „Fast alle 
nuklearwaffenbesitzenden Staaten sprachen sich gegen diese 
Initiative aus, auch alle NATO-Staaten – außer den Nieder-
landen. Immerhin enthielten sich China, Indien und Paki-
stan, die Atomwaffen besitzen.“ (Ebd.) Dennoch begannen 
die Verhandlungen im März 2017, die am 7. Juli 2017 in die 
Unterzeichnung des „UN Treaty on the Prohibition of Nuclear 
Weapons“ mündeten. Für den Vertrag stimmten 122 Länder bei 
einer Gegenstimme (Niederlande) und einer Enthaltung (Sin-
gapur). Der Rest, unter anderem eben auch nahezu alle NATO-
Staaten inklusive Deutschlands zog es vor, durch Abwesenheit 
zu glänzen.  

Deutsche Atombewaffnung
Wege und Irrwege
Jürgen Wagner
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